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Zum Thema 

 

Die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (DHG) engagiert sich seit 25 Jahren für die Verbes-

serung der Lebenssituation von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und komplexem Un-

terstützungsbedarf. In der gegenwärtigen Inklusionsdebatte ist dieser Personenkreis nahezu völlig 

ausgeblendet. Das Bundesteilhabegesetz und das Pflegestärkungsgesetz III lassen hinsichtlich der 

Teilhabechancen von Menschen mit komplexen Bedarfslagen eher Verschlechterungen als Fortschrit-

te erwarten. Die notwendigen Unterstützungsleistungen zur Teilnahme am Leben in der Gesellschaft 

sind nicht gesichert. Zwar gibt es inzwischen in mehreren Bundesländern gute Ansätze auf dem Weg 

zu einem inklusiven Gemeinwesen, aber Menschen mit komplexen Bedarfslagen profitieren davon 

nur punktuell.  

Um weitere Entwicklungen in diesem Feld voranzutreiben, will die DHG-Fachtagung der Frage 

nachgehen, unter welchen Bedingungen Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und hohem 

Unterstützungsbedarf in die Entwicklung inklusiver Quartiere einbezogen werden können, welche 

Chancen sich ihnen eröffnen, aber auch welche Risiken damit verbunden sein können.  

Akteur*innen aus unterschiedlichen Verantwortungsbereichen werden in Vorträgen und zahl-

reichen Workshops von ihren Herangehensweisen und Erfahrungen berichten, z.B. aus wissenschaft-

licher Perspektive, aus dem Feld der Kommunalpolitik, der Quartiersentwicklung, der Sozialverwal-

tung und der Praxis sowie aus Nutzerperspektive.  

Die Präsentationen der Preisträger*innen des DHG-Preises zum Thema „LeďeŶ iŵ Alter gestal-
teŶ. Teilhaďe voŶ ältereŶ MeŶsĐheŶ ŵit geistiger BehiŶderuŶg uŶd hoheŵ UŶterstützuŶgsďedarf“ 
geben in anschaulicher Form Einblick in Praxisprojekte, die durch Inklusion und Vernetzung der Ak-

teur*innen den Stadtteil bzw. die Gemeinde mit ihren vielfältigen Angeboten und Diensten für Men-

schen mit Behinderung im Alter erschließen. 
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Leben im Quartier für Alle! 

Utopie oder realistische Alternative? 

Monika Seifert 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz bemerkenswerter konzeptioneller und 

struktureller Entwicklungen der Behinderten-

hilfe in den letzten Jahrzehnten – Stichworte: 

Normalisierungsprinzip, Enthospitalisierung, 

Gemeindeintegration, Selbstbestimmung und 

Teilhabe, Inklusion und Partizipation – spielt 

sich das Leben der meisten Erwachsenen mit 
kognitiven Beeinträchtigungen und komple-

xem Unterstützungsbedarf noch immer in 

Sonderwelten ab. Angebote für Wohnen, Ar-

beit, Freizeit und Bildung werden für sie über-

wiegend in sozial separierenden Strukturen 

vorgehalten, sehr häufig in Komplexeinrich-

tungen. In unseren Straßen und Gemeinden 

sind sie weitgehend unsichtbar.  

Zwar haben Prozesse der Dezentralisierung, 
Regionalisierung und Ambulantisierung inzwi-

schen an vielen Stellen zu Wohnsettings ge-

führt, die mehr Selbstbestimmung und Teilha-

be ermöglichen. Menschen mit hohem Unter-

stützungsbedarf profitieren davon nur punk-

tuell. Das hat einmal mehr die Evaluation des 

Hamburger Ambulantisierungsprogramms be-

legt (vgl. Franz & Beck 2015).  

Hoffnungen, durch das Bundesteilhabegesetz 

eine stabile rechtliche Basis für ein möglichst 
selbstbestimmtes gemeinwesenintegriertes 

Wohnen auch bei schweren Beeinträchtigun-

gen zu erhalten, sind enttäuscht. Veränderun-

gen der tradierten Angebote für den Perso-

nenkreis werden auch künftig abhängig von 

der Kassenlage der Länder und Kommunen 

sein. 

 

Zielperspektive: Soziale Inklusion 

Vor diesem Hintergrund stellen wir heute die 

Frage, wie der nach wie vor wirksame Mecha-

nismus der Aussonderung aufgebrochen wer-

den kann. Unsere Vision: Leben im Quartier 

für alle!  

Die Forderung zielt auf ein inklusives Gemein-

wesen, das allen ermöglicht, dort zu wohnen, 
sich zu versorgen, zu arbeiten, ihre freie Zeit 

zu gestalten, wo dies auch andere tun – unab-

hängig von Alter, Geschlecht, ethnischer Her-

kunft, sozialen Milieus, Religion, sexueller 

Orientierung oder einer Behinderung. Auf 

dieser Tagung stehen Menschen mit kogniti-

ven Beeinträchtigungen und komplexem Un-

terstützungsbedarf im Fokus, weil sie in be-

sonderer Weise von Diskriminierung und Aus-
grenzung betroffen oder bedroht sind. Dabei 

ist immer mitzudenken, dass Inklusionspro-

zesse von ihrem Selbstverständnis her nie nur 

eine Gruppe Blick haben, sondern immer die 

Vielfalt der Menschen. 

Im Kern geht es, wie Heiner Bielefeldt, ehema-

liger Direktor des Instituts für Menschenrech-

te, formuliert "nicht mehr nur um das Öffnen 
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von Türen und Fenstern, sondern langfristig 

um die Gestaltung einer Gesellschaft, in der 

sich alle selbstverständlich dazugehörig erle-

ben können." (Bielefeldt 2012, 158) 

Sich als selbstverständlich dazugehörig fühlen, 

von Anfang an – das ist soziale Inklusion. Die 
Barrierefreiheit i. S. der Verfügbarkeit bzw. 

Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbar-

keit öffentlicher und öffentlich zugänglicher 

Gebäude (vgl. Art. 9 UN-BRK) ist in diesem 

Kontext eine grundlegende, aber nicht hinrei-

chende Bedingung.  

Ziel ist eine neue Kultur des Zusammenlebens 

– eine Herausforderung, zu deren Umsetzung 

alle gesellschaftlichen Gruppen ihren Teil bei-

tragen müssen (vgl. Seifert 2016). Das Funda-
ment ist eine Haltung, die die Gleichwertigkeit 

jedes Menschen anerkennt, die Verschieden-

heit wertschätzt, die Vielfalt von Lebensfor-

men bejaht und auf die Solidarität der Ge-

meinschaft baut.  

Die gegenwärtigen sozialen Verhältnisse und 

gesellschaftlichen Entwicklungen stehen der 

Philosophie von Inklusion diametral entgegen. 

Nicht Solidarität prägt das Zusammenleben, 

sondern eine zunehmende Aushöhlung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts. Nicht die 

Gleichwertigkeit jedes Menschen ist hand-

lungsleitende Maxime, sondern Kosten-

Nutzen-Abwägungen. Soziale Ungleichheiten 

erscheinen verschärft. Exklusionsrisiken neh-

men zu.  

Um der Diskrepanz zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit entgegenzusteuern, gilt es, die 

Barrieren in den Köpfen abzubauen. Wohl-

meinende Kampagnen in der Bevölkerung 
reichen dazu nicht aus. Wirksam sind Begeg-

nungen zwischen Menschen mit und ohne 

Behinderungen. In der Begegnung erhält das 

Gegenüber ein Gesicht. So können Vorurteile 

abgebaut und Vertrauen entwickelt werden – 

als Gegenpol zur verbreiteten Praxis, person-

bezogene Merkmale mit gesellschaftlichen 

Zuschreibungen zu verbinden, die unreflek-

tierte Wahrnehmungen produzieren und die 
Persönlichkeit des Einzelnen außer Acht las-

sen. Die deutsche Monitoringstelle zur UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) be-

zeiĐhŶet BegegŶuŶgeŶ als „Teil eiŶer jedeŶ 
menschenrechtsbasierten Bewusstseinsbil-

dung, unabhängig, ob diese Räume der Be-

gegnung in den Bereichen Bildung, Arbeit oder 

Freizeit ďesteheŶ͞ ;MoŶitoriŶgstelle zur UN-
BRK, Positionspapier Nr. 8 * 2013, 4).  

Für Menschen mit schweren Beeinträchtigun-

gen sind Räume der Begegnung zwischen 

Menschen mit und ohne Behinderung bislang 

kaum realisiert. Verlässliche soziale Nahbezie-

hungen und dialogischen Austausch erleben 

sie fast ausschließlich im eigenen Familienver-

band (mit Eltern, Geschwistern, Verwandten) 

und im Hilfesystem (mit Mitarbeitenden von 

Diensten und Einrichtungen). Kontakte zur 
allgemeinen Bevölkerung ergeben sich eher 

selten – ein Sachverhalt, der negative Einstel-

lungen befördern und Ausgrenzung verstärken 

kann. Umgekehrt führt nicht jeder Kontakt 

zum Abbau von Vorurteilen.  

 

Leben im Quartier – Erwartungen 

und Realitäten 

Auf der einen Seite also nach wie vor erhebli-

che Exklusionsrisiken bei komplexem Unter-
stützungsbedarf – auf der anderen die men-

schenrechtsbasierte Forderung der UN-BRK, 

Teilhabebarrieren zu beseitigen, damit nie-

mand ausgegrenzt wird: Leben im Quartier für 

alle! 

 

Quartiere – aus der Nähe betrachtet 

Bevor wir uns der Frage nähern, wie das funk-

tionieren kann und welche Hindernisse zu 
überwinden sind, müssen wir klären, was mit 

„Quartier͞ geŵeiŶt ist. Iŵ VerstäŶdŶis der 
heutigen Tagung kann das ein Wohngebiet 

sein, ein Viertel, ein Stadtteil, ein Dorf oder 

eine Gemeinde, kurz: der Raum, in dem Men-

schen zusammenleben, in dem sie sich aus-

kennen, sich zuhause fühlen, sich versorgen, 

ihre sozialen Netze knüpfen und – im Idealfall 

– sich engagieren für Verbesserungen, die 

allen zugutekommen.  
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Quartiere haben ein jeweils eigenes Profil – 

sie sind Bedingung und Ergebnis sozialer Pro-

zesse (vgl. Wansing 2016). Es gibt  

 Quartiere mit aktiven lokalen Akteur*in-

nen, die in vielfältige soziale Netze einge-

bunden sind;  

 Quartiere, die durch eine Vielzahl von 

Problemen belastet sind – Stichwort: 

„“tadtteile ŵit ďesoŶdereŵ EŶtǁiĐkluŶgs-
ďedarf͞; 

 Quartiere, in denen Prozesse der sozialen 

Umstrukturierung (Gentrifizierung) Men-

schen in benachteiligenden Lebenslagen 

zunehmend an den Rand drängen, bezahl-

barer Wohnraum wird immer knapper;  

 Quartiere in ländlichen Regionen, die teil-

weise durch intakte Familien-, Nachbar-

schafts- und Dorfstrukturen gute Bedin-

gungen für die soziale Einbindung bieten, 

teilweise aber durch problematische Ent-

wicklungen geprägt sind – durch Arbeits-

losigkeit, Bevölkerungsrückgang, einen 

wachsenden Anteil älterer Menschen und 

eine lückenhafte Infrastruktur. 

Die Liste ließe sich fortsetzen. 

Quartiere sind entwicklungsfähig – z. B. durch 

strukturelle Maßnahmen, die Ausgrenzungsri-

siken mindern, durch Bewusstseinsbildung der 

Bevölkerung und durch konsequente Partizi-

pation der Betroffenen an den Planungspro-

zessen. Differenzierte Sozialraumanalysen 

geben Aufschluss über Teilhabechancen und 
Teilhabebarrieren und zeigen Ansatzpunkte 

für die Weiterentwicklung. 

 

Nachbarschaft – zwischen Ideal und Wirklich-

keit 

Aussagen von Menschen mit kognitiven und 

mehrfachen Beeinträchtigungen zu ihren Vor-
stellungen vom Leben inmitten der Gesell-

schaft zeigen, dass es nicht allein um ein mög-

lichst selbstbestimmtes Wohnen außerhalb 

von Institutionen geht. Um sich wirklich zuge-

hörig zu fühlen, sind für sie soziale Beziehun-

gen, Anerkennung und Wertschätzung im 

Wohnumfeld wichtige Voraussetzungen (vgl. 

Metzler & Rauscher 2004). So wünschen sich 

z. B. Befragte der BerliŶer „KuŶdeŶstudie͞ eiŶ 
LeďeŶ „mit anderen Menschen und Nachbarn 

freundlich nebeneinander͞, iŶdeŵ „die norma-

len Menschen sie ganz normal behandeln und 

Respekt erweisen͞ uŶd „behinderte Leute auf 

der Straße […] ŶiĐht geärgert ǁerdeŶ͞ ;ǀgl. 
Seifert 2010).  

Damit rückt die Nachbarschaft in den Blick, die 

Klaus Dörner als Herzstück der Gesellschaft, 

als Basis für Bürgerschaftliches Engagement 

im Sinne von Solidarität für die Gemeinschaft 
bezeichnet (vgl. Dörner 2007). Die Idealvor-

stellung ist eine örtlich gebundene Gemein-

schaft von Verschiedenen, in der man sich 

kennt, sich trifft, miteinander kommuniziert, 

sich gegenseitig unterstützt, gemeinsam aktiv 

ǁird. Klaus ǀoŶ Lüpke spriĐht ǀoŶ „Vielfalts-
geŵeiŶsĐhaft͞ ;ǀoŶ Lüpke ϮϬϬϴͿ.  
Leider funktioniert das Miteinander in Quar-

tieren oftmals nicht so, wie wir es uns wün-

sĐheŶ. “ozialräuŵe siŶd keiŶe ͞heile Welt͟, 
unterschiedliche Ansprüche und Erwartungen 

führen zu Spannungen (vgl. Werner 2012). 

Bedingt durch zunehmende Anforderungen 

der Arbeitswelt an Mobilität und Flexibilität 

haben alltägliche Begegnungen im Quartier 

heute für viele an Bedeutung verloren. Die 

Anonymität in Wohngegenden nimmt zu. Die 

Wohlstandsgesellschaft macht uns scheinbar 

unabhängiger von anderen, resümiert Jo Jerg 

und stellt die Frage: Was brauchen wir noch 
von unseren Nachbarn? (Jerg 2012, 2)  

Nach Einschätzung des Kulturanthropologen 

Heinz Schilling besteht die ideale Nachbar-

schaft in unserer Gesellschaft offenbar aus 

MeŶsĐheŶ, „die füreiŶaŶder da siŶd, ǁeŶŶ es 
die Situation erfordert, sich aber ansonsten in 

‘uhe lasseŶ͞ ;“ĐhilliŶg 1997, 10). Damit seien 

zǁei gruŶdlegeŶde Werte ǀerkŶüpft: „“olidari-
tät, wenn es die Not gebietet. Fremdbleiben, 
wenn es die individuelle Verwirklichungsmög-

liĐhkeit erfordert͞. Bei der Hilfe iŶ der Not 
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handelt es sich heute in der Regel nicht um 

dramatische Ereignisse, sondern um kleine 

Hilfeleistungen, z. B. bei Abwesenheit des 

Nachbarn ein Paket anzunehmen oder wäh-

rend seines Urlaubs dessen Blumen zu gießen 

oder mal ein Ei auszuleihen. Schilling sieht in 
diesen Hilfeleistungen zugleich ein Symbol für 

„)ugehörigkeit͞ ;“ĐhilliŶg ϭϵϵϳ, ϭϭͿ.  
Nachbarschaft ist jedoch nicht nur eine soziale 

Relation, sie ist an einen gemeinsamen Raum 

gebunden. Nachbarn befinden sich nebenan, 

sie befinden sich gegenüber, sie befinden sich 

nebenan und gegenüber – Nähe und Abstand 

spieleŶ eiŶe ǁiĐhtige ‘olle, „die Nähe ďis zur 
unentrinnbaren Enge und der Abstand bis zur 

eŵotioŶaleŶ DistaŶz͞ ;“ĐhilliŶg ϭϵϵϳ, ϭϬf.Ϳ.  
Vergleicht man alltägliche nachbarschaftliche 

Kontakte mit regelmäßigen Kontakten mit 

Freunden, Bekannten oder Kollegen, besteht 

ein wesentlicher Unterschied in der Freiwillig-

keit des Kontakts. Nachbarn sind in der Regel 

nicht frei wählbar. Das nur bedingt freiwillige 

Zusammenleben birgt Konflikte. Nachbar-

schaft wird von denen, die meist zufällig in 

einem geografischen Raum zusammenleben, 

nicht per se als Gemeinschaft erlebt. Über 
gemeinsame Interessen und Aktionen und 

über gemeinsames Engagement für eine ge-

meinsame Sache kann der Ort des Nebenei-

nanderwohnens zu einem des Miteinanderle-

bens werden (vgl. Schilling 1997).  

Beobachtungen zeigen, dass der Stellenwert, 

den Nachbarschaft heute für den Einzelnen 

hat, variiert: nach Lebensphase (größere Be-

deutung in der Kindheit und im Alter), nach 

sozialer Schicht (geringere Bedeutung in höhe-
rer sozialer Schicht) und nach der Struktur der 

Nachbargruppe (intensivere Beziehungen in 

eher homogenen Gruppen).  

 

Für Menschen mit geringen Kommunikations- 

und Mobilitätsmöglichkeiten, z. B. für Frauen 

mit Kindern und für Menschen mit Behinde-

rung, hat der soziale Nahraum auch heute 

noch eine wichtige Funktion. Dennoch dürfen 
wir angesichts des Bedeutungswandels von 

Nachbarschaft in unserer Zeit nicht zu hohe 

Erwartungen an Nachbar*innen von Wohn-

projekten mit Menschen mit komplexem Un-

terstützungsbedarf hegen – ohne das Recht 

auf Teilhabe zu schmälern. 

 

Gemengelage unterschiedlicher Interessen 

In der Praxis zeigt sich, dass die Eröffnung 

neuer Teilhabechancen im Quartier für diesen 

Personenkreis in hohem Maße abhängig ist 

von Einstellungen, Entscheidungen und Hand-

lungen derer, die Verantwortung für die Ge-

staltung ihres Alltags, ihrer Handlungsspiel-

räume und ihrer Lebensperspektiven tragen: 

in Politik und Verwaltung, die die Rahmenbe-
dingungen setzen (z.B. Kommunal-, Sozial-, 

Verkehrspolitik), in Organisationen, Institutio-

nen und Diensten, die ihnen Unterstützung 

gewähren, in der Gemeinde, in der sie leben.  

Das Geflecht unterschiedlicher Interessen 

führt an unterschiedlichen Orten zu jeweils 

unterschiedlichen Lösungen. Es erklärt die 

Gleichzeitigkeit von fortschrittlichen Konzep-

ten und tradierten Sondersystemen als her-

vorstechendes Merkmal des gegenwärtigen 
Hilfesystems für Menschen mit komplexem 

Unterstützungsbedarf. Selbstbestimmte Ent-

scheidungen darüber, wie, wo und mit wem 

jemand wohnen möchte, sind bei dem Perso-

nenkreis eher die Ausnahme, die Weichen 

werden in der Regel von Dritten gestellt. Da-

bei wird oftmals vernachlässigt, dass die eige-

nen Vorstellungen der Betroffenen von einem 

„guteŶ͞ LeďeŶ, ihre iŶdiǀiduelleŶ Teilhaďe-
wünsche Ausgangspunkt der Planungen sein 

sollten. 

Es gilt, im Dialog mit ihnen herauszufinden, 

was für sie wichtig ist – eine Herausforderung, 

die bei Menschen, die sich nicht oder nur an-

satzweise verbal artikulieren können, viel Kre-

ativität und Einfühlung erfordert und eine 

Kommunikationskultur, die gegenseitiges Ver-

stehen ermöglicht. Es gilt, sie zu befähigen, die 

eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu arti-
kulieren und Möglichkeiten ihrer Umsetzung 

zu nutzen. Als geeignete Methode erweist sich 
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die Persönliche Zukunftsplanung, die auch bei 

schweren Beeinträchtigungen eine aktive Be-

teiligung ermöglicht, selbst gewählte Unter-

stützerkreise integriert und Bündnispart-

ner*innen einbezieht, die die Umsetzung der 

persönlichen Ziele unterstützen (vgl. Doose 
2012).  

Von zentraler Bedeutung für die individuelle 

Lebensqualität sind tragfähige soziale Bezie-

hungen. Formelle professionelle Beziehungen, 

also bezahlte Unterstützer*innen, können 

informelle Beziehungen zu Freund*innen und 

Bekannten nicht ersetzen, aber deren Ent-

wicklung unterstützen und stärken, z. B. bei 

Kommunikationsproblemen zwischen den 

Interaktionspartner*innen oder als Berater*in 
bei Konflikten. Gute Erfahrungen liegen mit 

individuellen Netzwerk- und Teilhabe-Karten 

vor. Sie dokumentieren subjektiv bedeutsame 

Menschen und Orte im Quartier und lassen 

Ansatzpunkte zur Erweiterung des persönli-

chen Netzwerks und zur Stärkung der Teilhabe 

erkennen. 

Die wohnbezogenen Vorstellungen von Men-

schen mit hohem Unterstützungsbedarf sind 

vielfältig. Sie entziehen sich der Einordnung in 
ambulant und stationär. Sie fordern individu-

elle Unterstützungsarrangements, jenseits 

tradierter Routinen. Das heißt: Wir müssen 

uns verabschieden vom sortierenden Blick, 

der Menschen je nach Grad ihrer Selbststän-

digkeit bestimmten Wohn- und Lebensformen 

zuweist. Das fällt nicht immer leicht. Im Ge-

flecht der Interessen finden wir auf allen Ebe-

ŶeŶ Befürǁorter der ForderuŶg „LeďeŶ iŵ 
Quartier für alle – also ohne Ausschluss der 
Menschen mit komplexem Unterstützungsbe-

darf – und Skeptiker. Letztere scheinen zu 

überwiegen. 

 Auf Seiten der Angehörigen gibt es Eltern 

schwer behinderter Töchter und Söhne, 

die sich für innovative, personzentrierte 

und sozialraumorientierte Wohnkonzepte 

engagieren – andere bevorzugen tradierte 

Heimstrukturen, die aus ihrer Sicht lang-

fristig mehr Sicherheit versprechen. 

 Manche Anbieter von Einrichtungen und 

Diensten und deren Mitarbeitende entwi-

ckeln und erproben inklusive Konzepte 

auch bei schweren Beeinträchtigungen. – 

Andere bezweifeln, ob dieser Weg tat-

sächlich den Interessen der Betroffenen 

entspricht. Leben inmitten der Bevölke-

rung – so argumentieren sie – sei für diese 

Personengruppe eine Überforderung und 

für das Umfeld eine Zumutung. Notwendi-

ge Rahmenbedingungen zur Realisierung 

des Wohnens und Lebens in der Gemein-

de könnten kaum realisiert werden. 

 Die Aufnahmebereitschaft in der Nachbar-

schaft ist meist gering. Häufig kommt es 

zu Protesten. 

 Hoffnungen zur Verbesserung der Teilha-

bechancen verbinden sich mit Aktivitäten 

des Bürgerschaftlichen Engagements. 

Mancherorts gibt es bereits gute Erfah-

rungen. Aber: Bürgerschaftliches Engage-

ment darf von Seiten der Sozialpolitik 

nicht als Steigbügel für Einsparungen in-

strumentalisiert werden! 

 Lokale Akteure, z. B. Stadtteilzentren, 

Vereine, Dienstleistungsbetriebe oder die 

Wohnungswirtschaft, haben den Perso-

nenkreis bislang kaum im Blick. Nur punk-

tuell kommt es in Kooperation mit Vertre-

ter*innen der Behindertenhilfe, eher mo-

dellhaft, zu Projekten, die auch behinderte 

Menschen mit hohem Unterstützungsbe-

darf einbeziehen.  

 Die Kommunen sehen die Berücksichti-

gung der Bedarfe dieses Personenkreises 

für eine selbstbestimmte Lebensführung 

und Teilhabe am allgemeinen Leben noch 

nicht als selbstverständlichen Teil der 

Entwicklung von Gemeinwesen.  

 Ohne den politischen Willen ist eine kon-

sequente inklusive Ausrichtung der Quar-

tiere jedoch nicht umsetzbar. 
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 Und last but not least: Das Interesse von 

Kostenträgen. Die Gewährung der Mittel 

für personzentrierte Leistungen im Kon-

text innovativer Wohnkonzepte hat enge 

Grenzen. 

 

Erfahrungen im nachbarschaftlichen 

Zusammenleben 

In den vergangenen Jahren sind in vielen Bun-

desländern gemeindeintegrierte Wohnprojek-

te für Menschen mit komplexem Unterstüt-

zungsbedarf entstanden, in gewachsenen oder 

neu entwickelten Wohnquartieren, häufig in 

Form von kleinen stationären Settings (Wohn-

heim, Außenwohngruppe, eigenständige 
Wohngruppe), aber auch in ambulant unter-

stützten Settings mit Finanzierungsmix. Die 

Erfahrungen sind überwiegend gut: Spielräu-

me für Selbstbestimmung werden erweitert, 

das Spektrum der Aktivitäten außerhalb des 

Wohnbereichs wird vielfältiger.  

Dennoch sind gemeindeintegrierte Wohnan-

gebote für den Personenkreis nicht in jedem 

Fall ein Garant für mehr Lebensqualität. Insti-

tutionelle Denkmuster sind oftmals nicht 
überwunden – dies hat die jüngst publizierte 

Untersuchung von Wiebke Falk zu den Um-

wandlungsprozessen einer ehemaligen Kom-

plexeinrichtung erneut bestätigt (vgl. Falk 

2016). Danach profitieren Menschen mit ho-

hem Unterstützungsbedarf in regionalen sta-

tionären Wohneinheiten kaum von der indivi-

dualisierten Alltagsgestaltung. Die Nutzung 

der Infrastruktur des Sozialraums und soziale 

Kontakte zu Bürger*innen des Stadtteils sind 
überwiegend nicht realisiert. Fehlende Selbst-

ständigkeit gilt in den Köpfen vieler Mitarbei-

tenden als Grenze für soziale Inklusion.  

Auch in ambulant unterstützten Wohnge-

meinschaften für Menschen mit komplexem 

Unterstützungsbedarf, z. B. in Hausgemein-

schaften, sind persönliche Kontakte im außer-

häuslichen Wohnumfeld eher selten – abge-

sehen von zufälligen, meist oberflächlichen 
Begegnungen beim Einkaufen, bei Arztbesu-

chen oder im ÖPNV. So das Ergebnis einer 

Untersuchung der Münsteraner Forschungs-

gruppe im Projekt LEQUI (Abkürzung für Le-

bensqualität inklusive). Die Assistent*innen 

säheŶ es ŶoĐh zu ǁeŶig als ihre Aufgaďe, ͞die 
sozialen Kompetenzen ihrer Klient*innen zu 
fördern, ihnen soziale Kontakte zu erschließen 

und diese mitunter auch stellvertretend zu 

pflegeŶ͟ ;GreǀiŶg et al. ϮϬϭϮ, ϭϱϴͿ.  
Die Erfahrungen mit der unmittelbaren Nach-

barschaft und Leuten im Quartier sind unter-

schiedlich. Mit schwer behinderten Menschen 

Tür an Tür zu wohnen oder ihnen auf der 

Straße zu begegnen, löst auch heute noch 

Ängste aus, die teils in der Unkenntnis des 

Personenkreises, teils in Vorurteilen begrün-
det sind (vgl. Hasenauer 2006). Eine Mitarbei-

terin einer Einrichtung berichtet:  

„[…] ǁir siŶd hierher gezogeŶ uŶd der Nachbar 

hat erstmal einen Zaun gebaut. Hier, der ande-

re NaĐhďar […] da gaď’s erstŵal ďöse Worte 
und das heißt, es ist ganz klar, man kann sich 

zwar erklären, die Leute sehen nicht so aus wie 

ich, die Leute reden nicht wie ich, sie lautieren 

vielleicht mal ein bisschen komisch und da 

kamen Anrufe von wegen da sitzt Frau im Gar-
teŶ uŶd gurrt ǁie Tauďe …“ (Falk 2016, 222)  

Für Menschen mit komplexem Unterstüt-

zungsbedarf sind gute nachbarschaftliche Kon-

takte existenziell. Freundliche Blicke, Grußri-

tuale bei Begegnungen – mit oder ohne Worte 

– und Gelassenheit bei unerwarteten Bege-

benheiten vermitteln ihnen das Gefühl, aner-

kannt und willkommen zu sein. Distanziertes 

oder ablehnendes Verhalten von Nachbar*in-

nen spüren sie unmittelbar. Dabei geht es 
ǁeŶiger uŵ ‚BehiŶderteŶfeiŶdliĐhkeit͛, ǁie 
leicht unterstellt wird, sondern primär um 

Kollisionen zwischen unterschiedlichen Wohn-

bedürfnissen der Beteiligten, die in ihrer Indi-

vidualität, ihren Lebensstilen und Lebenser-

fahrungen begründet sind. Je größer die 

Wohngruppen schwer behinderter Menschen 

in Wohnquartieren sind, desto schwieriger ist 

es, sie in Nachbarschaften zu integrieren. Das 
geht nur, wenn sie als Individuen wahrge-

nommen werden, individuell begleitet, und 
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nicht als Bewohner*innen einer Einrichtung, 

meist iŶ GruppeŶ auftreteŶd. „NaĐhďarŶ siŶd 
IŶdiǀidueŶ uŶd keiŶe Kollektiǀe.͞ ;BäŶziŶger 
2005, 12) 

 

Studien zum gemeindeintegrierten Wohnen 

Wissenschaftliche Studien, die – aus ökologi-

scher Perspektive – das nachbarschaftliche 

Zusammenleben mit Menschen mit komple-
xem Unterstützungsbedarf in Wohnquartieren 

untersuchen, sind in Deutschland rar (zumin-

dest sind mir nur wenige bekannt).  

Befragt werden überwiegend Mitarbeiter*in-

nen, soweit möglich auch Nutzer*innen der 

Angebote, teilweise Eltern. Im Einzelfall wer-

den zusätzlich teilnehmende Beobachtungen 

im Alltag durchgeführt – als ͞kritisĐhes Korrek-
tiǀ͟ zur suďjektiǀeŶ Perspektiǀe der BefragteŶ 
(vgl. Falk 2016). Befragungen von Nach-
bar*innen und Dienstleistern im unmittelba-

ren Umfeld von gemeindeintegriert wohnen-

den behinderten Menschen mit komplexem 

Unterstützungsbedarf sind selten.  

 

 Enthospitalisierungsprojekte 

Erste Ansätze finden sich in Evaluationsstu-

dien zur Enthospitalisierung von Menschen 

mit geistiger und mehrfacher Behinderung 

und mit psychischen Erkrankungen aus Psy-

chiatrischen Kliniken in den 1980er Jahren, z. 

B. im Rahmen der Ausgliederung der Klinik 

Kloster Blankenburg in der Nähe von Bremen 

(Henning et al. 1993).  

Mit Blick auf die – erhoffte – bewusstseinsbil-

dende Funktion von Begegnungen zwischen 

Menschen mit und ohne Behinderung sind 

hier vor allem Effekte alltäglicher Kontakte auf 

Einstellung und Verhalten von Nachbar*innen 

interessant. Die Befragungen im Umfeld erga-

ben, dass positive Einstellungsänderungen 

durch soziale Kontakte vor allem dann zu er-

warten sind, wenn die nichtbehinderten 

Nachbarn diese Kontakte als eher freiwillig 
bzw. selbst initiiert erleben (Henning et al. 

1993, 214). Unerwünschte Kontakte, denen 

man im Alltag nicht ausweichen kann, haben 

eher ungünstige Auswirkungen auf die Einstel-

lung gegenüber Menschen mit schweren Be-

einträchtigungen.  

 

 Projekt WISTA 

Umfassendere Untersuchungen im Umfeld 

von Wohngruppen mit Menschen mit komple-

xem Unterstützungsbedarf wurden in den 

1990er Jahren im Berliner Forschungsprojekt 

WISTA durchgeführt (vgl. Hahn et al. 2004). 

WISTA ist die Abkürzung von: Wohnen im 

Stadtteil für Erwachsene mit schwerer geisti-

ger Behinderung. In zwei Wohnanlagen des 

Sozialen Wohnungsbaus wurden über mehr 
als sechs Jahre hinweg vier stadtteilintegrierte 

Wohngruppen wissenschaftlich begleitet. In 

den Wohnanlagen leben unter dem Motto 

‚GeŶeratioŶeŶǁohŶeŶ͛ junge und alte Men-

schen, Alleinstehende und Familien, Erwerbs-

tätige und Arbeitslose, Menschen mit Migrati-

onshintergrund und Menschen mit Behinde-

rung zusammen, in mehreren Häuserriegeln 

mit gemeinschaftlichen Grünflächen, Begeg-

nungs- und Spielmöglichkeiten und guten inf-
rastrukturellen Bedingungen im Umfeld.  

Die schwer behinderten Bewohner*innen 

waren zeitgleich mit der übrigen Mieterschaft 

in die neu erbauten Häuser eingezogen. Die 

Begleitforschung hat Untersuchungen zu ih-

rem Wohlbefinden und ihrer Entwicklung so-

wie zu ihren Aktivitäten im Sozialraum durch-

geführt. Mitarbeiter*innen wurden zu den 

spezifischen Anforderungen in der Begleitung 
des Personenkreises beim gemeindeintegrier-

ten Wohnen und zu ihrer Arbeitssituation 

befragt. Im Rahmen meines Vortrags sind vor 

allem Befragungen der nicht behinderten Mie-

ter*innen in den Wohnlagen interessant. Sie 

bewerteten das integrierte Wohnen von Men-

schen mit Behinderung als grundsätzlich posi-

tiv. Das gegenseitige Kennenlernen im Alltag 

mindere Ängste. Für Kinder bedeute das Zu-

sammenleben Normalität; bei Jugendlichen 
werde diskriminierenden Verhaltensweisen 

vorgebeugt.  
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In einer der beiden Wohnanlagen entwickelte 

sich durch bewusste Kontaktaufnahme mit 

Mieter*innen und Informationen zum Wohn-

alltag der behinderten Bewohner*innen und 

ihrer Aktivitäten auf dem Gelände von Anfang 

an ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis, 
das in zugewandtem Verhalten und kleinen 

gegenseitigen Hilfeleistungen im Alltag seinen 

Ausdruck fand. Integrierende Schlüsselperso-

nen waren der Hausmeister und seine Frau. 

Sie hatten ein offenes Ohr für Sorgen der Mie-

ter*innen, waren kinderfreundlich und aufge-

schlossen gegenüber den schwer behinderten 

Bewohner*innen. Sie knüpften von sich aus 

Kontakte mit ihnen und beteiligten manche an 

Arbeiten, die allen zugutekommen, z. B. beim 
Aufbauen eines Zauns oder beim Schnee-

schippen. Die beiden 8er-Wohngruppen wa-

ren nach Behinderung heterogen strukturiert.  

In der anderen, bereits früher entstandenen 

und deutlich größeren Wohnanlage, gab es 

insbesondere in der Anfangszeit Schwierigkei-

ten (vgl. Seifert 2006; Seifert 2008). Die be-

fragten Mieter*innen führten sie u. a. auf 

strukturelle Bedingungen zurück, vor allem auf 

die Ansammlung von Menschen in schwieri-
gen Lebenslagen, die eine Vielzahl eigener 

Probleme zu bewältigen haben. Das Gelände 

sei mit Integrationsproblemen überfrachtet: 

hoher Ausländeranteil, Deutsche aus Polen, 

Kinder mit Behinderungen, sozial benachteilig-

te Familien, Wohngruppen und Tagesförder-

stätte für schwerstmehrfach behinderte Er-

wachsene. Teilweise wurde auch Kritik am 

Verhalten der Wohngruppen-Betreuer*innen 

geübt. Sie seien kaum an Kontakten mit den 
anderen Mieter*innen interessiert, es gäbe zu 

wenig Rücksichtnahme und wenig Verständnis 

bei Beschwerden von Nachbar*innen über 

Lärmbelästigungen aus den Wohnungen. In 

den beiden wissenschaftlich begleiteten 6er-

Wohngruppen dieser Wohnanlage lebten aus-

schließlich Menschen mit komplexem Unter-

stützungsbedarf.  

Trotz aufgetretener Probleme ließ ein großer 
Teil der Mieter-Aussagen eine grundsätzliche 

Bereitschaft erkennen, sich auf die Herausfor-

derungen des Zusammenlebens einzulassen. 

Einige wünschen dabei Unterstützung, z. B. 

eiŶe „Anleitung von gemeinsamen Gesprächen 

über Ängste und Unsicherheiten durch Fach-

persoŶal“ und mehr Informations- und Aufklä-

rungsangebote:  

„BesoŶders deŶ KiŶderŶ uŶd JugeŶdliĐheŶ [so 
ein Mieter] sollte die Möglichkeit gegeben 

sein, aktiv an der Verwirklichung der Gemein-

schafts- und Integrationsidee mitzuwirken, 

denn sie sind lern- und entwicklungsfähig. Sie 

haben die Chance, gemeinsames Wohnen und 

LeďeŶ als selďstǀerstäŶdliĐh zu ďetraĐhteŶ.͞  
Im Rahmen der Begleitforschung wurden auch 

Dienstleister im Quartier nach ihren Erfahrun-

gen mit Menschen mit komplexem Unterstüt-
zungsbedarf befragt: z. B. Ärzte, ein Bistrobe-

sitzer, eine Serviererin im Café, ein Kellner im 

Restaurant, eine Friseurmeisterin, ein Apothe-

ker. Die meisten gaben zu, in der Anfangszeit 

unsicher und ängstlich gewesen zu sein. Inzwi-

schen seien die schwer behinderten Kund*in-

nen nichts Besonderes mehr, auch wenn im 

Kontakt mit ihnen manchmal Probleme auftre-

ten.  

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass nur 
die konkrete Teilhabe dieses Personenkreises 

am sog. normalen Leben jene Lernprozesse 

bewirken kann, die ihn und andere für die 

Normalität befähigen. Indem Menschen mit 

komplexem Unterstützungsbedarf sozial ge-

achtete Rollen im Quartier übernehmen (z. B. 

als Mieter einer Wohnung, als Nachbar, als 

Kunde im Supermarkt, als Besucher öffentli-

cher Veranstaltungen), wird das Gemeinsame 

von Menschen mit und ohne Behinderung 
wahrnehmbar, trotz aller Unterschiede. Sozia-

le Inklusion ist kein einseitiger Akt der Einglie-

derung und Anpassung an das Bestehende. 

Beide Seiten – Menschen mit und ohne Be-

hinderung – müssen sich mit den Bedürfnissen 

und Lebenswirklichkeiten anderer auseinan-

dersetzen und sich in einer dynamischen Ba-

lance zwischen Annäherung und Abgrenzung 

aufeinander zubewegen. In diesem Prozess 
spielt die Unterstützung durch soziale Netz-

werke eine wichtige Rolle: Ohne Netzwerke 
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gerät eine kleine Einrichtung in die Gefahr der 

Isolation (vgl. Hahn et al. 2004).  

 

Erkenntnisse 

Nachbarschaft ist nicht planbar. Planbar sind 
aber sozialräumliche Voraussetzungen, die 

eine bestmögliche Passung zwischen individu-

ellen Bedürfnissen und Interessen und den 

Umfeldbedingungen in Aussicht stellen und 

die Entwicklung von befriedigenden Nachbar-

schaftsverhältnissen unterstützen. Iris Beck 

;ϮϬϭϲ, ϳϲͿ präzisiert: „Es siŶd die sozialräuŵli-
chen Bedingungen vor Ort, in denen sich die 

Lebenschancen verwirklichen. Diese Bedin-

gungen sind ebenso vielfältig wie die jeweils 
ǀorfiŶdliĐheŶ BedarfslageŶ.͟ EŶtsĐheideŶd für 
die Inanspruchnahme sei die aktive Beteili-

gung und Zustimmung des Betroffenen.  

Vielen Problemen, die in den Studien als Bar-

rieren für Teilhabe identifiziert wurden, kann 

durch strukturelle und personelle Maßnah-

men vorgebeugt werden:  

 Angefangen bei der Planung der baulichen 

Gegebenheiten und der bedürfnisorien-

tierten Gestaltung des Wohnbereichs. Hier 

kann auf Erfahrungen in bestehenden Pro-

jekten und auf Erkenntnisse der Ökopsy-

chologie zurückgegriffen werden, z. B. hin-

sichtlich eines ausgewogenen Verhältnis-

ses von Nähe und Distanz zur Nachbar-

schaft (etwa durch halböffentliche Über-

gangszonen und Zwischenbereiche).  

 Eine sozial ausgewogene Mieter- bzw. 

Nachbarschaftsstruktur bietet größere 

Chancen zum Gelingen inklusiver Projekte 

mit schwer behinderten Menschen als ei-

ne von eigenen Problemen belastete 

Nachbarschaft.  

 Gleichermaßen bedeutsam sind Kommu-

nikationsstrukturen, die Raum geben, 

Probleme anzusprechen und gemeinsam 

nach Lösungen zu suchen, wie z. B. ein 

Siedlungsmanagement, das die Belange al-

ler Mieter*innen bzw. Anwohner*innen 

im Blick hat und Nachbarschaft fördernde 

Aktivitäten initiiert.  

 Mitarbeitende im gemeindeintegrierten 

Wohnen brauchen neben der Qualifikati-

on für die Arbeit mit Menschen mit 

schweren Beeinträchtigungen sozialraum-

bezogene Kompetenzen, damit sie als 

„BrüĐkeŶďauer͞ iŶ die GeŵeiŶde ǁirksaŵ 
werden können – durch Kooperation und 

Vernetzung mit Akteur*innen jenseits der 

Behindertenhilfe, durch die Erschließung 

von Freizeit-, Bildungs- und Arbeitsmög-

lichkeiten in der Gemeinde sowie durch 

Beratung und Unterstützung der am 

Netzwerk beteiligten Personen – i. S. von 

enabling community. Das Fachkonzept So-

zialraumorientierung gibt vielfältige Im-

pulse. Laufende Quartiersprojekte belegen 

die Wirksamkeit sozialraumorientierter 

zielgruppenübergreifender Arbeit. Sie 

trägt dazu bei, dass alle zufriedener leben 

können und die jeweils notwendige Un-

terstützung erhalten. Allerdings ist bis 

heute ungeklärt, wie quartiersbezogene 

Arbeit im Kontext der Behindertenhilfe fi-

nanziert werden kann.  

 Von zentraler Bedeutung ist die Entwick-

lung von Ermöglichungsstrukturen für Be-

gegnung, Kommunikation, lebendige 

Nachbarschaft und bürgerschaftliches En-

gagement, z. B. in Form von Nachbar-

schaftstreffs oder Stadtteilzentren (vgl. 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 

der Freien Wohlfahrtspflege in Nordrhein-

Westfalen 2012, 8). Nur wenn soziale Kon-

takte gepflegt werden, kann sich das Ge-

fühl der Zugehörigkeit entwickeln.  

 Freiǁillig EŶgagierte köŶŶeŶ „TüröffŶer iŶ 
die GeŵeiŶde͞ seiŶ, iŶdeŵ sie MeŶsĐheŶ 
mit hohem Unterstützungsbedarf im 

Quartier begleiten, Kontakte knüpfen und 

so zum Abbau weit verbreiteter Vorurteile 
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beitragen. Zu Spezifika im Umgang mit 

dem Personenkreis brauchen Sie Bera-

tung.  

 Nicht zuletzt sind Aktivitäten behinderter 

Menschen für die Gemeinschaft zu nen-

nen, zum Beispiel die Entsorgung von Alt-

papier oder – wie im Eingangsfilm dieser 

Tagung gezeigt – die Herstellung und den 

Verkauf von Smoothies. Sie demonstrie-

ren, dass Menschen mit schweren Behin-

derungen nicht nur Hilfen benötigen, son-

dern auch Unterstützung für andere ge-

ben und allgemein geschätzte Güter her-

stellen können. 

Weiteres wäre zu ergänzen. 

 

Quartiere – Möglichkeitsräume  

für Teilhabe 

Es ist deutlich geworden, dass sich Prozesse 

zur Stärkung der Teilhabechancen von Men-

schen mit Behinderungen nicht auf räumliche 

Aspekte von Inklusion beschränken dürfen, 

sondern immer auch die individuellen Interes-

sen und Bedarfslagen der Betroffenen berück-

sichtigen müssen. Gudrun Wansing verweist in 
diesem Zusammenhang – mit Bezug auf das 

Konzept der Lebensführung – auf das interde-

pendente Verhältnis zwischen Lebensbedin-

gungen und Subjekt: 

„IŶklusioŶ iŶ soziale ‘äuŵe ǀollzieht siĐh in 

dieser Perspektive als ein grundsätzlich zwei-

seitiger Prozess: als Prägung von individuellen 

Handlungsmöglichkeiten durch sozialräumli-

che Bedingungen und als Prägung sozialer, 
kultureller und materieller Strukturen durch 

die Beiträge der PersoŶ.͞ ;WaŶsing 2016, 262) 

Auch Menschen mit komplexem Unterstüt-

zungsbedarf können als Ko-Konstrukteure 

ihrer Lebensbedingungen wirksam werden – 

nicht durch aktive Partizipation an Entwick-

lungsprozessen, sondern durch die jeweils 

individuelle, meist nonverbale Artikulation 

ihrer persönlichen Bedürfnisse, die zur Reali-

sierung von Teilhabe adäquate Lebensbedin-

gungen und Unterstützungsleistungen einfor-

dern, einschließlich notwendiger Empower-

mentprozesse zur Befähigung für eine indivi-

duelle Lebensführung. Bei der Umsetzung 

individueller Lebensentwürfe ist nach wie vor 
das Risiko der Fremdbestimmung hoch. 

Quartiere sind Möglichkeitsräume für Teilha-

be. Sie bieten Chancen zur gegenseitigen 

Wahrnehmung, zu Begegnung, kommunikati-

ven Austausch und Interaktion, auf der Grund-

lage persönlicher Interessen. Um die Chancen 

nutzen zu können, sind Menschen mit schwe-

ren Beeinträchtigungen in hohem Maß auf 

Unterstützung angewiesen. Hoffnungen sind 

auf Quartiersentwicklungsprozesse gerichtet, 
in denen auch Menschen mit komplexem Un-

terstützungsbedarf willkommen sind und ih-

ren Bedürfnissen Rechnung getragen wird. 

Entsprechend fordert die Arbeitsgemeinschaft 

der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-

pflege in NRW (2012) die Kommunen auf, 

inklusive, kultursensible und generationenge-

rechte Quartiere zu entwickeln – als Teil der 

kommunalen Daseinsvorsorge.  

Viele der hier Anwesenden haben sich bereits 
auf den Weg zu einem inklusiven Gemeinwe-

sen gemacht. Auf der Tagung werden einige 

Beispiele vorgestellt und diskutiert – immer 

unter dem Fokus, wie die soziale Einbindung 

von Menschen mit komplexem Unterstüt-

zungsbedarf vor Ort gelingen kann. Ich hoffe, 

dass wir am Ende der Tagung Antworten auf 

die im Titel meines Vortrags formulierte Frage 

fiŶdeŶ: „LeďeŶ iŵ Quartier für alle – Utopie 

oder realistische Perspektiǀe?͞  
Mein Votum: Teilhabe ist Menschenrecht. Es 

geht nicht darum, ob Inklusion für den Perso-

nenkreis eine reale Option ist, sondern wie sie 

zu realisieren ist. Leben von Menschen mit 

komplexem Unterstützungsbedarf im Quartier 

ist möglich, wenn Inklusion und Partizipation i. 

S. der UN-BRK politisch wirklich gewollt sind, 

wenn quartiersbezogenes Denken handlungs-

leitend ist und Bündnispartner*innen gewon-
nen werden und wenn notwendige Ressour-
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cen zur Umsetzung zur Verfügung stehen – 

strukturell, personell, finanziell.  

Inklusion ist kein Sparmodell.  
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Inklusive Quartiersentwicklung - 

worauf kommt es an? 
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Hamburg hat in den vergangenen Jahren 

schon einige Erfahrungen darin sammeln kön-

nen, was inklusive Quartiersentwicklung aus-

macht. Insbesondere in Mitte Altona und in 

der HafenCity wurden sowohl in der Konzepti-

on als auch in der Umsetzung Ideen inklusiver 

Quartiersentwicklung verfolgt. Dabei lag der 

Fokus auch, aber nicht allein auf Maßnahmen 
die der besseren Integration von Menschen 

mit Behinderung oder der Umsetzung einer 

physischen Barrierefreiheit dienen, auf den 

Aufgaben also, die heute häufig mit Inklusion 

gleichgesetzt werden. Tatsächlich wurden 

Anspruch und Ansätze zur inklusiven Quartier-

sentwicklung in diesen beiden Projekten noch 

deutlich weiter gefasst. 

Was bedeutet inklusive Quartiersentwicklung? 

Welche Dimensionen hat dieser Ansatz, wel-
chen Ansprüchen muss er genügen? Einfach 

gesprochen zielt Inklusion auf die vorausset-

zuŶgslose uŶd „uŶeiŶgesĐhräŶkte TeilŶahŵe 
aller MeŶsĐheŶ aŶ alleŶ AktiǀitäteŶ͞ ;UN-

BRK). Auf Räume bezogen heißt das, dass alle 

Menschen eines (wie auch immer abgegrenz-

ten) Sozialraums ganz selbstverständlich Be-

standteil dieses Sozialraums sind, mit den 

gleichen Rechten und Pflichten und mit gleich 

vielfältigen Möglichkeiten zur Teilhabe am 
lokalen Leben.  

Was heißt das konkret? Und wie können Bau-

steine zur Umsetzung dieses weitreichenden 

Anspruchs aussehen? Im Folgenden werden 

sieben Dimensionen inklusiver Stadtentwick-

lung unterschieden und dann jeweils mit kon-

kreten Handlungsansätzen und Maßnahmen 

veranschaulicht. Dabei fließen konzeptionelle 

Überlegungen und soweit möglich auch prak-
tische Erfahrungen aus den großen Hambur-

ger Stadtentwicklungsgebieten Mitte Altona 

und HafenCity mit ein. 

 

Stadtstruktur 

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass sich 

gegenwärtige Gesellschaften immer feiner 

ausdifferenzieren und entsprechend eine Viel-

zahl sehr verschiedenartiger individueller Le-

bensentwürfe und auch Lebensstile hervor-

bringen. Dies drückt sich auch räumlich aus, 

Stadtquartiere repräsentieren zumeist nicht 

die ganze gesellschaftliche Bandbreite, son-

dern werden von einzelnen sozialen Milieus 

dominiert. Dieser Prozess der „sozialeŶ “egre-
gatioŶ͞ führt dazu, dass es keiŶeŶ “iŶŶ ŵehr 
macht, abstrakt von DEN Quartieren zu spre-

chen. Vielmehr müssen für jedes Quartier 

spezifische Konzepte der Integration entwi-

ckelt werden, die den jeweiligen Eigenheiten 

des Quartiers entsprechen. 
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Besteht die Chance, Stadtquartiere neu zu 

entwickeln oder in ihrer Struktur grundlegend 

zu verändern, empfiehlt es sich, möglichst 

komplexe und zugleich anpassungsfähige 

Stadtstrukturen zu schaffen, in der unter-

schiedlichste Lebensentwürfe gut realisiert 
werden können. Das klassische suburbane 

Eigenheim, das ganz auf die auto-mobile junge 

Familie zugeschnitten ist, wäre kein Beispiel 

für eine solche komplexe, anpassungsfähige 

“tadtstruktur, eher sĐhoŶ die „“tadt der kur-
zeŶ Wege͞, die siĐh häufig iŶ gründerzeitlich 

geprägten Innenstadt-Stadtteilen findet. Sol-

che Quartiere bieten eine hohe Bebauungs- 

und Besiedlungsdichte, die in der Regel zu 

einer Steigerung der Angebotsvielfalt von 
Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastro-

nomie führt. Wichtig ist dabei besonders die 

kleinteilige Funktionsmischung und damit die 

Ermöglichung kurzer Wege zwischen Wohnen, 

Versorgen, Erwerbsarbeit und Freizeit. 

Manchmal unterschätzt wird gerade bei jün-

geren innerstädtischen Quartiersentwicklun-

gen die Berücksichtigung von qualitativ hoch-

wertigen, aber auch ausreichend großen und 

damit nennenswert binnendifferenzierten 
Freiräumen. Konkret geht es um attraktive 

und unaufwändig erreichbare Angebote für 

Spiel, Sport und Bewegung. Entsprechend der 

Aussage, dass jede soziale Gruppe auch ihren 

eigenen Territorien und öffentlichen Räume 

suchen wird (vgl. Klamt 2012: 800), ist ein 

wichtiger Aspekt bei der Ausgestaltung sol-

cher Räume die Definition von unterschiedlich 

gestalteten Teilräumen und dabei die Mi-

schung von Aktivitäts- und Ruhezonen für alle 
Altersgruppen mit und ohne Behinderung. 

Ein weiterer stadtstruktureller Aspekt von 

enormer Bedeutung ist die Gewährleistung 

des öffentlichen und begegnungsfördernden 

Charakters des Quartiers. Hierzu ist es zu-

nächst wichtig, öffentliche Gehrechte zu si-

chern und den Privatisierungsgrad zurückzu-

drängen, z.B. in attraktiven Lagen am Wasser, 

auf den Flächen zwischen zwei privaten Ge-
bäuden oder auch in Erdgeschosszonen großer 

Bürogebäude. Die so für die Öffentlichkeit 

gewonnenen Flächen sollten darüber hinaus 

einen hohen Aufenthaltswert bekommen, z.B. 

durch eine ansprechende Möblierung oder 

durch die Integration von Spielelementen 

oder Erklärungstafeln. Und schließlich leben 

öffentliche Räume von Anreizen, diese aufzu-
suchen und in ihnen zu verweilen. Entspre-

chend ist gerade in innerstädtischen Berei-

chen darauf zu achten, in den zur Straßenseite 

gelegenen Erdgeschosszonen publikumsbezo-

gene Nutzungen unterzubringen, insbesonde-

re Einzelhandel und Gastronomie. Insgesamt 

kann durch stadtstrukturelle Interventionen 

und hier speziell die Schaffung kommerzieller 

und nicht-kommerzieller Begegnungs- und 

Versorgungsorte das Ziel erreicht werden, das 
Leben auf die Straße zu bringen, die dortige 

Aufenthaltsdauer zu erhöhen und generell 

Begegnungsdichte und –intensität der Men-

schen zu erhöhen.   

Der amerikanische Soziologe Ray Oldenburg 

hat in diesem Zusammenhang den Begriff der 

„Third PlaĐes͞ eiŶgeführt ;OldeŶďurg: ϭϵϴϵͿ. 
Hierunter versteht er Orte jenseits der eige-

ŶeŶ WohŶuŶg ;des „ersteŶ Ortes͞Ϳ uŶd des 
jeweiligeŶ Arďeitsplatzes ;„zǁeiter Ort͞Ϳ, die 
jedoch trotzdem eine hohe subjektive Bedeu-

tung für einzelne Personen aufweisen und 

Orte des Wohlfühlens und Zuhause-Seins dar-

stellen. Konkret können das z.B. Cafés, Bü-

cherhallen, Fitness-Center, Friseurläden, Ein-

kaufsorte oder auch bestimmte Straßen, Plät-

ze oder Parks sein. Es sind Orte mit öffentli-

chem oder halböffentlichem Charakter, die 

differenziert nach Altersgruppe, Lebenslage, 

sozialem Milieu oder ethnischem Hintergrund 
entscheidend dazu beitragen, ob sich Men-

schen mit ihrem Quartier verbunden fühlen. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, die Entwick-

lung solcher Orte durch entsprechende Im-

pulssetzungen bewusst zu fördern. 

 

Mobilität 

Eine fundamentale Voraussetzung inklusiver 

Quartiersentwicklung ist zweifelsfrei die 

„gleichberechtigte Gewährleistung des Zu-
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gangs zur physischen Umwelt und zu Trans-

portŵittelŶ͞ ;UN-BRK). Hierunter ist zunächst 

die Barrierefreiheit in den öffentlichen Räu-

men zu verstehen und zwar nicht allein aus 

Sicht von Rollstuhlfahrern, sondern auch aus 

der Perspektive von Menschen mit Seh- oder 
Hörbehinderung oder von geistig oder seelisch 

eingeschränkten Menschen. Ein breites Spekt-

rum an Maßnahmen wie Rampen, Absenkun-

gen, taktile Elemente, Handläufe, Beschilde-

rungssysteme usw. wird schrittweise zum 

neuen Standard. Doch natürlich ist auch an 

weitere Anstrengungen zu denken, die den 

Aufenthalt im öffentlichen Raum für alle tat-

sächlich attraktiv werden lassen, etwa die 

Integration von Orten des Ausruhens (Sitz-
möglichkeiten, Treppenabsätze, Geländer) 

oder auch eine hinreichend hohe Dichte an 

barrierefrei zugänglichen öffentlichen Toilet-

tenanlagen. 

Die gleichberechtigte Zugänglichkeit zu Trans-

portmitteln impliziert allerdings auch die 

Schaffung attraktiver Bewegungsalternativen, 

die sich nicht auf eine Bewegungsart fokussie-

ren, sondern Optionen schaffen. Die Stadt darf 

also nicht mehr nur auf die Belange des Auto-
verkehrs zugeschnitten sein, sondern muss 

Angebote für Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV 

stärken, etwa durch sichere und zur Nutzung 

motivierende Wegenetze für Radfahrer, durch 

reizvolle, verkehrsberuhigte und durchgängig 

gut miteinander vernetzte Wegeführungen für 

Fußgänger, die auch alle wichtigen Orte des 

Quartiers erreichen und durch ein eng getak-

tetes, erschwingliches sowie angst- und barri-

erefreies Netz von ÖPNV-Angeboten. Den 
motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, 

bedeutet auch, die faktische Privatisierung der 

öffeŶtliĐheŶ ‘äuŵe durĐh parkeŶde PKW͛s 
einzuschränken. Dies kann durch die Verlage-

rung von parkenden Autos in Tiefgaragen ge-

schehen (ggf. auch gebündelt als Quartiersga-

ragen), um oberirdisch den Anteil wohnung-

naher Freiflächen für alle zu erhöhen. Darüber 

hinaus ist es zudem sinnvoll, Anreize zur Re-
duktion des privaten PKW-Besitzes zu setzen 

durch die Schaffung von Teilhabemöglichkeit 

an Fahrrad- oder Autonutzung auch ohne Be-

sitz/ aktuelle Verfügbarkeit eines eigenen 

Rads/Autos (z.B. durch Leihstationen für Fahr-

räder und Autos mit einfacher Zugänglichkeit). 

 

Generell muss es das Ziel sein, Freiräume zu 
schaffen, die nicht nur funktionale Transit-

räume für den Übergang vom Ort A zum Ort B 

sind, sondern Räume zu kreieren, in denen es 

Spaß macht sich aufzuhalten, und die dazu 

„ǀerführeŶ͞, siĐh iŶ ihŶeŶ zu ďeǁegeŶ, sie siĐh 
anzueignen und in ihnen zu verweilen. 

 

 

Wohnen in einem inklusiven Quartier 

Abstrakt gesprochen lautet die Zielsetzung 

einer inklusiven Quartiersentwicklung in Be-

zug auf das Wohnen, eine kleinräumige kon-

zeptionelle und soziale Durchmischung unter 

Einbeziehung besonderer Wohnformen und 

Trägerstrukturen zu schaffen. Die Herstellung 
der Geďäude sollte daďei „teŶaŶt ďliŶd͞ erfol-
gen, d.h. man soll nicht von außen erkennen 

können, welche Bevölkerungsgruppe wo 

wohnt, schon um Stigmatisierungsprozesse zu 

vermeiden. In der Praxis ist das jedoch nicht 

so einfach: Wer vermag schon zu sagen, was 

eine optimale soziale Mischung ist? Und nach 

welchen Kriterien (Einkommen, Nationalität, 

Alter, Lebenslage usw.) Mischung erfolgen 

soll? Und dann gibt es da ja noch die grund-
sätzliche Frage, wer eigentlich gemischt wer-

den will, die Hoffmann-Axthelm (1999) sehr 

poiŶtiert auf deŶ PuŶkt ďriŶgt: „“egregatioŶ 
macht einfach Spaß. Sie überspringt Zumu-

tungen, macht die alltäglichen Lebensläufe 

angenehmer und erspart einem das Nachden-

ken über die Gesamtheit dessen, was Gesell-

schaft ausmacht. Deswegen gibt es für jeden, 

der es sich leisten kann, einen Trend zu dieser 

ÄhŶliĐhkeit.͞ 

Es gibt verschiedene Wege, soziale Mischung 

zu fördern. Die Verfolgung dieser Zielsetzung 

ist insbesondere in angespannten Woh-

nungsmärkten auch dringend erforderlich, um 
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unfreiwillige Konzentrationen benachteiligter 

Haushalte in bestimmten Quartieren zu ver-

hindern. Dazu gehören zunächst Maßnahmen 

zur Herstellung einer hinreichenden sozio-

ökonomischen Mischung, wie zum Beispiel der 

sogenannte Drittelmix (ein Drittel der Woh-
nungen eines Projektes muss im geförderten 

Wohnungsbau errichtet werden, ein Drittel 

zur Miete, ein Drittel im Eigentum), oder An-

gebote zur Förderung von mittleren Einkom-

mensgruppen, die zu viel verdienen, um Zu-

gang zum geförderten Wohnungsbau zu erhal-

ten, aber zu wenig, um sich eine freifinanzier-

te Wohnung in einem neu errichteten Quar-

tier leisten zu können. Diese Haushalte könn-

ten zwar in die günstigeren Wohnungen in 
peripheren Quartieren ausweichen, doch ist 

genau das nicht die Idee einer inklusiven 

Quartiersentwicklung. Angebote wie preisge-

dämpfte Wohnungen oder auch das Mün-

chen-Modell weisen hingegen in die richtige 

Richtung. Generell ist zudem darauf zu achten, 

hohe Anteile an Bauherren für ein Quartier zu 

gewinnen, die ihre Wohnungen dauerhaft 

oder aber doch für einen sehr langen Zeitraum 

in ihrem Bestand halten, so dass Preissteige-
rungen durch rasch hintereinander erfolgende 

Weiterverkäufe der Wohnung ausgeschlossen 

werden. Auch andere Instrumente wie Bele-

gungsbindungen mit langen Laufzeiten, Miet-

steigerungsbegrenzungen nach Auslauf der 

Förderung und Umwandlungsverbote in Ei-

gentumswohnungen können dazu beitragen, 

eine soziale Mischung langfristig zu erhalten. 

Wichtig für eine inklusive Quartiersentwick-

lung ist es zudem, Impulse zu setzen, die eine 
generative Mischung fördern. Dies kann etwa 

durch die Bereitstellung geeigneter sozialer 

Infrastruktur (Kitas, Schulen, Spielplätze, si-

chere Wege für Familien, Ärzte, ambulante 

Betreuungs- und Pflegedienste für Ältere 

usw.) geschehen, aber auch durch passende 

bzw. flexibel an die jeweilige Lebenslage an-

passbare Wohnungsgrundrisse (z.B. Schalt-

zimmer, aber auch die verbindliche Fest-
schreibung der barrierefreien Erreichbarkeit 

sämtlicher Wohnungen des Gebäudes oder 

die rollstuhlgerechte Ausgestaltung möglichst 

vieler Wohnungen).  

In stark nachgefragten Stadtteilen wie der 

HafenCity werden Grundstücksausschreibun-

gen so organisiert, dass im Grunde nur Bau-

herren mit konzeptionell sehr anspruchsvollen 
Angeboten die Chance haben, ein Grundstück 

zu erhalten und zu bebauen. Seitens der Stadt 

wird die kleinräumige Mischung von struktu-

rell und bezüglich ihrer Zielgruppen unter-

schiedlichen Bauherren angestrebt: Verschie-

denartige Angebote für Menschen mit Zu-

gangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt 

sollen gleichermaßen integriert werden wie 

besondere Wohnkonzepte (Musikerwohnun-

gen, Auszubildenden- oder Single-
Wohnkonzepte, Angebote für ältere Men-

schen oder auch thematische Wohnprojekte). 

Das Spektrum der Bauherren (Projektentwick-

ler, Genossenschaften, Baugemeinschaften, 

Studierendenwerk) soll möglichst breit und 

kleinräumig gemischt sein.   

Voraussetzung für diese Art der Quartiersent-

wicklung ist erstens die Bereitschaft der Stadt, 

dem Markt Vorgaben zu machen, ihn zu len-

ken und zu innovativen Lösungen anzutreiben. 
Zweitens ist es nötig, für seine Vorstellung 

einer inklusiven Quartiersentwicklung zu wer-

ben und die verschiedenen Akteursgruppen 

(Projektentwickler, soziale Träger, Baugemein-

schaften) schon weit im Vorfeld einer Grund-

stücksausschreibung darauf vorzubereiten, 

was geplant ist. Und drittens schließlich be-

darf dieser Prozess einer intensiven kommuni-

kativen Einbettung. Dabei ist es gleicherma-

ßen wichtig, die Menschen im Stadtteil einzu-
binden und ihre lokale Expertise und Engage-

mentbereitschaft zu nutzen als auch die letzt-

lich ausgewählten Bauherren und sozialen 

Träger frühzeitig miteinander zu vernetzen, 

um so tatsächlich Lösungen zu entwickeln, die 

nicht institutionenbezogen bleiben, sondern 

das Quartier und das kollektive Vorgehen zum 

Maßstab des Handelns machen. 
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Einbettende und vernetzungsför-

dernde Quartiersstrukturen 

Die angesprochene quartiersbezogene Gestal-

tung von Angeboten schließt die Bereitstel-

lung von Rückzugsräumen und die angemes-

sene Ermöglichung von Privatsphäre nicht aus, 

ganz im Gegenteil bildet diese einen notwen-
digen Gegenpol zum (quartiers-)öffentlichen 

Ansatz. Es geht also einerseits um eine ge-

schickte Abstufung von öffentlichen, teilöf-

fentlichen (auf das Quartier, den Gebäude-

block oder die Hausgemeinschaft bezogen) 

und privaten Wohn- und Lebensbereichen und 

andererseits um die Schaffung niedrigschwel-

liger Optionen im Quartier zur Gestaltung des 

eigenen Alltags und der Vernetzung mit ande-
ren Menschen. Wie ist das möglich? 

Dies beginnt mit der Berücksichtigung geeig-

neter Räumlichkeiten im Quartier. Beispiels-

weise ist es erstrebenswert, in die Gebäude 

Innen- und Außenräume zur Förderung nach-

barschaftlicher Kontakte zu integrieren (z.B. 

Dachgärten, Gemeinschaftsräume, halböffent-

liche Höfe). Auch die Schaffung von quartiers-

öffentlichen Gemeinschaftshäusern als Kno-

tenpunkte nachbarschaftlichen Lebens ist von 
zentraler Bedeutung. Diese Häuser müssen 

nicht notwendig die Form großer Bürgerhäu-

ser annehmen, oftmals sind mehrere dezent-

ral angesiedelte und damit sozialräumlich 

eingebettete Häuser, die unterschiedliche 

Profile für unterschiedliche Zielgruppen anbie-

ten und möglichst auch von verschiedenen 

Trägern betrieben werden, sogar sinnvoller. 

Auch die Integration von nicht direkt zweck-

gebundenen Räumen für Besinnung und Spiri-
tualität und damit für das Innehalten in einem 

oft hektischen Alltag ist wertvoll (z.B. in der 

HafenCity die Kapelle des Ökumenischen Fo-

rums oder ruhigere und abgeschirmte Frei-

raumbereiche wie z.B. der Gedenkort Hanno-

verscher Bahnhof). 

Bezogen auf die baulich-räumliche Struktur 

eines inklusiven Quartiers sind weitere Bau-

steine elementar, zunächst natürlich die sozia-

le Infrastruktur: Schulen, Kitas, Spiel- und 

Sportplätze sind von Beginn an selbstverständ-

licher Bestandteil des Quartiers. Die Integrati-

on von Gesundheits-, Bildungs- und Kulturan-

geboten sichert quartiersnahe Orte der Unter-

stützung und des Austauschs und schafft zu-

gleich Anlässe für Menschen angrenzender 
Stadtteile in das Quartier zu kommen.  

Darüber hinaus sind jedoch – wie bereits oben 

erwähnt – auch die Erdgeschosszonen Schlüs-

selräume. Jan Gehl (2016, S. 104) unterschei-

det zurecht zwischen aktiven und passiven 

Fassaden. Erstere regen zur bewussten Wahr-

nehmung, zum Verweilen und zur Interaktion 

an, letztere nicht. Entsprechend ist es sinnvoll, 

die Entwicklung der Erdgeschosszonen nicht 

dem Zufall bzw. den Regeln des Marktes zu 
überlassen, sondern lenkende Vorgaben zu 

machen, schon um die Versorgungsmöglich-

keiten für Belange des täglichen Bedarfs im 

Quartier abzusichern (Verpflichtung auf publi-

kumsbezogene Nutzungen wie Einzelhandel 

und Gastronomie in straßenseitig gelegenen 

Erdgeschosszonen, Definition von Zentren, 

Sicherung von Supermarkt und Drogerie, In-

tegration eines Wochenmarkts). Denkbar ist 

auch die Begrenzung der zulässigen Mietprei-
se für Erdgeschossflächen, die den Bauherren 

bereits in der Grundstücksausschreibung 

kommuniziert werden sollte. 

Ein wichtiges Element für inklusive Quartiere 

ist auch die Integration von Arbeit. Die Ermög-

lichung von Erwerbsarbeit im Quartier durch 

die kleinteilige Einstreuung unterschiedlicher 

Optionen (von Großunternehmen bis hin zu 

Co-Working Spaces, Start-up͛s uŶd ŵit Woh-
nen kombinierter Selbständigkeit) befördert 
die Bindung der Menschen an das Quartier, 

das dann als umfassender Lebensraum erfah-

ren wird, aber auch die Belebtheit des Quar-

tiers über den gesamten Tag hinweg. Ideal ist 

es, wenn es gelingt, verschiedene Branchen 

(z.B. auch Handwerk) und Bildungsniveaus zu 

berücksichtigen, um so ggf. auch quartiersin-

tegrierte oder quartiersnahe Arbeitsplätze für 

Menschen mit Behinderung schaffen zu kön-
nen. Ergänzend hierzu ist die Integration quar-

tiersnaher Beratungs- und Qualifizierungsan-
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gebote zur beruflichen Teilhabe wünschens-

wert. 

 

Prozesse der Partizipation und der 

Teilhabe 

Ein inklusives Quartier kann nicht herbeige-

baut werden, es muss sich schrittweise entwi-
ckeln – und das unter Einbindung aller lokalen 

Akteure. Die Vision ist dabei ein Stadtteil für 

alle, in dem alle auch die Chance zur Mitge-

staltung und der Einbringung/ Realisierung 

eigener Ideen haben.  

Wichtig scheint hierfür ein Verständnis von 

Partizipation, das darunter einen kontinuierli-

chen Prozess der Kommunikation, des Wis-

sensaustausches und des aktiven Einbringens 
versteht. Grundvoraussetzung dafür ist, dass 

Informationen und damit lokales Wissen of-

fen, transparent, kultursensibel und barriere-

frei (Internet, leichte Sprache) zugänglich ge-

macht werden, so dass sie für alle zur Verfü-

gung stehen. Dazu sind verschiedene Kommu-

nikationswege denkbar, etwa Internet, Print-

Dokumente, Informations- und Diskussions-

veranstaltungen, Formen der aufsuchenden 

Beteiligung (z.B. in Form von offenen Inter-
viewformaten) und vor allem die Offenheit 

(seitens der Quartiersverantwortlichen), sich 

auch auf zeitaufwändige bilaterale Gespräche 

(Nachfragen, Beschwerden, Anregungen) ein-

zulassen. Denkbar ist das z.B. über die Installa-

tion eines Quartiersmanagers, Kontaktmanns 

oder ähnlichem. Ziel ist es dabei, einen konti-

nuierlichen Kommunikationsfluss zu etablie-

ren und damit vielschichtiges Kontextwissen 

zum Quartiersleben zu vermitteln, aber vor 
allem Vertrauen aufzubauen, das im Konflikt-

fall die Grundlage dafür bildet, weiterhin fair 

und kompromissorientiert miteinander umzu-

gehen und zu Einigungen zu kommen.   

Die Schaffung von Mitgestaltungsmöglichkei-

ten trägt dazu bei, den lokalen Akteuren zu 

zeigen, dass sie ihren Stadtteil mitgestalten 

können und sollen, dass es das Ziel ist, Identi-

fikation und Aneignung mit dem Quartier zu 

befördern. Die Beteiligungsangebote sollten 

Mitwirkungschancen für alle offerieren, teil-

weise regelhaft (Arbeitsgruppen des Stadtteil-

vereins, Bürgerforum, Teilnahme an Jury-

Sitzungen bei Wettbewerben), teilweise an-

lassbezogen (Parkgestaltung, Masterplan-

Überarbeitung, Phase Null Schulplanung). 
Zugleich ist es wichtig, auch in Konfliktfällen 

Formate zu etablieren (Runde Tische u.ä.), die 

für eine kommunikative und möglichst kon-

sensuelle Konfliktlösungskultur im Stadtteil 

stehen.  

Die anzustrebende Zielmarke bezüglich der 

Aktivierung der lokalen Akteure sollte in ei-

nem inklusiven Quartier jedoch die Verant-

wortungsübernahme für zentrale Aspekte der 

Nachbarschafts- und Stadtteilentwicklung 
sein. Dies kann beginnen mit der Organisation 

von Festen, kann sich fortsetzen in Initiativen, 

die Impulse setzen und für deren Umsetzung 

auch Verantwortung übernehmen (z.B. Orts-

benennungen, Errichtung eines Spielplatzes 

oder Bolzplatzes) und kann schließlich enden 

im dauerhaften Engagement für den Stadtteil 

insgesamt oder bestimmte inhaltliche 

Schwerpunkte im Rahmen von Vereinen oder 

anderen Gremien. Ein solches Engagement 
steht für eine hohe Identifikation mit dem 

Quartier und dafür, dass das Quartier nicht 

bloß als Kulisse für die eigene Wohnung, son-

dern als qualitätsvoller Lebensraum verstan-

den wird. Quartier wird nicht als staatlich zu 

erbringende Dienstleistung wahrgenommen, 

sondern als selbst zu gestaltende Klammer, in 

der das eigene Leben stattfindet. 

 

Prozesshaftigkeit der Entwicklung 

inklusiver Quartiere 

Inklusive Quartiersentwicklung beschreibt 

immer auch Prozesse. Diese bedürfen einer 

aktiven Begleitung, Evaluation und Weiter-

entwicklung. So ist es zum Beispiel im Bereich 

der sozialen Mischung keineswegs ausrei-

chend, die beschriebenen durchmischten Be-

wohnerstrukturen zu schaffen. Erforderlich 

sind in der Folge weitere koordinierende 

Maßnahmen wie etwa eine abgestimmte Be-
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legungspolitik, ein Integrations- und im Zwei-

fel Konfliktmanagement sowie eine Nachsteu-

erung des Einzelhandelangebots oder der für 

einzelne Zielgruppen verfügbaren Freiräume 

bzw. Gemeinschaftsräume. Generell ist ein 

systematisches Monitoring und damit ein re-
gelhafter Abgleich der tatsächlichen Abläufe 

mit den Zielsetzungen der inklusiven Quartier-

sentwicklung notwendig, da nur auf dieser 

Grundlage zielgerichtete Nachsteuerungen 

oder Lernprozesse möglich sind. 

Die Prozesshaftigkeit bezieht sich aber auch 

auf die Schaffung von dauerhaft angelegten 

und möglichst selbstregulativen Strukturen. In 

diesem Zusammenhang sind Quartiersma-

nagement-Konstruktionen von Interesse, die 
dazu beitragen, kollektive Aufgaben im Quar-

tier nicht allein durch den Staat, sondern 

durch alle Eigentümer zu finanzieren. Auf die-

ser Finanzierungsgrundlage, die kaufvertrag-

lich abgesichert werden kann und so als obli-

gatorische Voraussetzung für den Grund-

stückskauf anzusehen ist, können Einrichtun-

gen wie Gemeinschaftshäuser abgesichert 

werden, aber auch die von Ehrenamtlichen 

getragenen Strukturen gestützt werden. An-
sätze hierzu gibt es bereits einige in Hamburg, 

in allerdings verschiedenen Ausprägungen 

(Quartier 21, Mitte Altona, HafenCity).    

Entscheidend für das nachhaltige Gelingen 

inklusiver Quartiersstrukturen ist das eng mit-

einander verflochtene Engagement verschie-

dener ehrenamtlicher und hauptamtlicher 

Akteure, die sich wechselseitig stützen kön-

nen. Betrachtet man die letzten Jahre so zeigt 

sich schon jetzt, welch wertvollen Beitrag in 
diesem Zusammenhang soziale Träger spielen, 

die ausgehend von ihrem spezifischen Interes-

se (Auflösung von Heimstrukturen und de-

zentrale Unterbringung von Menschen mit 

Behinderung oder Pflegebedarf) entscheidend 

dazu beigetragen haben, die Quartiere wei-

cher und sozialer werden zu lassen.  

 

Stadtkontext 

Ein letzter Punkt ist noch von Relevanz: Ziel 

kann es nicht sein, ideale Quartiere im Sinne 

von abgegrenzten Inseln zu schaffen. Der An-

spruch zur Inklusion endet nicht an den Gren-

zen des Quartiers, sondern impliziert immer 

auch die Einbettung des Quartiers in sein Um-

feld. Dazu ist es nötig, die Schnittstellen zu 

den angrenzenden Quartieren aktiv zu gestal-

ten (baulich und kommunikativ), einzelne All-

tagsbezüge auch quartiersübergreifend zu 
denken (z.B. in den Bereichen Schule, Kultur, 

Gesundheit – kein Quartier kann und muss 

alles anbieten!) und generell Offenheit zu 

vermitteln.  

Ein inklusives Quartier sollte Einladungscha-

rakter haben und z.B. Anlässe anbieten, die 

Menschen aus der gesamten Stadtregion in 

den Stadtteil einzuladen (u.a. Kultur-, Sport-, 

Erlebnisangebote). Diese Angebote wären 

selbstverständlich so zu differenzieren, dass 
sich Menschen aller Generationen mit und 

ohne Behinderung hiervon angesprochen füh-

len. Über die temporären Veranstaltungen 

oder Aktivitäten hinaus werden dauerhafte 

Einrichtungen geschaffen, die den Stadtteil zu 

einem Bestandteil der Gesamtstadt werden 

lassen und Menschen aus der Stadtregion 

(und darüber hinaus) anziehen (Museen, Kul-

tureinrichtungen, Kreuzfahrtterminal). Und 

auch die individuelle Aneignung des Stadtteils 
kann durch leicht verständliche Beschilde-

rungssysteme und durch schriftliche und 

mündliche Informationen (Info-Materialien, 

zielgruppenspezifische Führungen) einfach 

ermöglicht werden. 

 

Fazit 

Es sind viele Aspekte, die bei der Entwicklung 

inklusiver Quartiere eine Rolle spielen und die 

natürlich stets dem jeweiligen Kontext ent-

sprechend angepasst werden müssen. Der 

entscheidende Schlüssel für das Gelingen ei-

ner inklusiven Quartiersentwicklung ist ver-

mutlich jedoch der Schritt, nicht länger in Ziel-



       R E F E R A T E     ________________________________  

  28     

gruppen, sondern in Quartieren zu denken. Es 

ist die Idee, dass die Belange der Zielgruppe 

besser bewältigt werden können, wenn sie 

nicht oder nicht ausschließlich in unmittelba-

rer Weise und allein auf die jeweilige Instituti-

on bezogen angegangen werden, sondern 
wenn sie mittelbar, durch die Stärkung des 

Quartiers gestaltet werden. Die Herausforde-

rung besteht dann nicht in der Separierung 

und Optimierung einzelner Zielgruppen mit je 

spezifischen Bedarfen, sondern sie besteht im 

Management von Verschiedenheit, in der 

Schaffung von Übergängen und der Initiierung 

von quartiersbezogenen Lernprozessen des 

inklusiven Zusammenlebens. 
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Sozialraumorientierung im Kontext von Eingliederungshilfe 

oder: The proof of the pudding is in the eating 

Lothar Flemming 

 

 

Der Titel dieses Beitrages verlangt nach einer 

Erläuterung: es wird nicht der Anspruch erho-

ďeŶ, üďer „die͞ EiŶgliederuŶgshilfe uŶd dereŶ 
Sichtweise zum Konzept der Sozialraumorien-

tierung allgemeine Aussagen zu treffen, son-
dern es geht um eine Positionierung aus der 

Perspektive eines (wenn auch nach eigenem 

Bekunden größten) überörtlichen Trägers des 

Sozialhilfe für Menschen mit Behinderung – 

des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR). 

Der Untertitel dagegen ist bereits eine pro-

grammatische Aussage, die hier international 

daherkommt, im Ruhrgebiet würde man eher 

formulieren: „eŶtsĐheideŶd ist auf`ŵ Platz!“  

Und damit will ich klarstellen, dass noch so 
viel denken und diskutieren letztlich nicht 

daran vorbeiführt, in der Praxis das auszupro-

bieren, was mit Sozialraumorientierung im 

Kontext der Eingliederungshilfe gemeint ist. 

 

Aufgaben des Landschaftsverbandes 

Für einen höheren Kommunalverband, der 

Aufgaben für seine Mitglieder, also die 13 

Städte, 12 Kreise und eine Städte-Region 

wahrnimmt (ca.  9,6 Mio. Einwohner), ist hier-

ďei die „Flughöhe͞ Ŷaturgeŵäß eiŶe aŶdere 
als für Akteure vor Ort, die im oder für ein 

Quartier, eine Gemeinde tätig sind. Der LVR 

kennt nicht so gut wie diese die konkreten 

Lebensbedingungen der Zielgruppen und die 
regionalen Netzwerke, ihm fällt zugleich die 

Orientierung auf übergreifende Zielsetzungen 

bzw. die Entwicklung eines allgemeinen Hand-

lungsrahmens leichter. 

Die allgemeinste, die zugleich umfassendste 

Orientierungshilfe für einen Träger der Ein-

gliederungshilfe ist natürlich die UN-

Behindertenrechtskonvention. Diese gibt auch 

ihm vor, sein Handeln auf die Beseitigung von 
gesellschaftlichen Grenzen und Barrieren aus-

zurichten, damit Wege in eine gleichberechtig-

te Gemeinschaft zu ebnen. So ist Teilhabe 

besser möglich oder eben das, was mit einem 

selbstverständlichen Miteinander, mit einem 

daraus entstehenden Zugehörigkeitsempfin-

den ;„seŶse of ďeloŶgiŶg“Ϳ gemeint ist. 

Der Aktionsplan der Landesregierung in NRW 

formuliert den Auftrag sehr eindeutig: „Der 
Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe be-
steht auch in Lebensbereichen, die vielen Men-

schen mit Behinderung bislang nicht oder nur 

unzureichend zugebilligt wurden. Dazu zählt 

zum Beispiel ein Leben inmitten der Gesell-

schaft statt in ausgrenzenden Sonderwohn-

formen und auch eine vollständige berufliche 

EiŶgliederuŶg.“  
Mit Blick auf die Ziele der Eingliederungshilfe 

postuliert die Arbeits- und Sozialministerkon-

ferenz bereits 2009, dass Eingliederungshilfe 
ihre volle Wirkung nur im Sozialraum entfalten 

kann. Im Aktionsplan der Landesregierung 

N‘W ǁird der soziale ‘auŵ als der „ďezeiĐh-
net, in dem sich Menschen bewegen. Er soll 

insofern inklusiv sein, als dass er die Teilhabe 

für alle Menschen ermöglicht. Die Planung 

inklusiver Sozialräume erfolgt insbesondere 

auf kommunaler Ebene. Zu einem inklusiven 

Sozialraum in klarem Widerspruch stehen aus 

Sicht der Landesregierung die Sonderwohn-
formen für Menschen mit Behinderung! 
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Der Aktionsplan des Landschaftsverbandes 

Rheinland zur Umsetzung der UN-BRK ver-

deutlicht die Rollen der Akteure bei einer in-

klusiven Sozialraumplanung: „IŶklusiǀe Sozial-
raumplanung oder Quartiersentwicklung als 

gebietsbezogene Fachplanungsmethode (im 
Unterschied zur individuellen Teilhabeplanung) 

liegt zunächst in der Zuständigkeit der Kom-

mune als Träger der DaseiŶsǀorsorge.“ 

 

Ansätze zur Sozialraumorientierung 

In der Umsetzung eines solchen Planungsan-

satzes, aber auch in der professionellen Arbeit 

mit Menschen mit Behinderung lohnt sich in 

jedem Fall die Orientierung an den methodi-

schen Prinzipien, die Wolfgang Hinte formu-

liert hat: 

 konsequentes Ansetzen am Willen und an 

den Interessen der Wohnbevölkerung 

 aktivierende Arbeit und Förderung der 

Selbsthilfe 

 Konzentration auf die Ressourcen der im 

Quartier lebenden Menschen und auf die 

materiellen und sozialen Ressourcen des 

Quartiers 

 Zielgruppen- und bereichsübergreifender 

Ansatz 

 Kooperation und Abstimmung der profes-

sionellen Ressourcen. 

Auf diesem Hintergrund ist auch das Handeln 

des LVR zu verstehen, der seinen Auftrag als 

Träger der Eingliederungshilfe – also die Ver-

wirklichung des individuellen Rechtsanspruchs 

eines Menschen mit Behinderung auf Leistun-

gen der Eingliederungshilfe – einbindet in ein 

Konzept der Steuerung der Angebotsentwick-

lung. Seine Handlungsmaximen sind: 

 Förderung der Entwicklung unter fachli-

chen und finanziellen Gesichtspunkten – 

„aus leereŶ KasseŶ Kapital sĐhlageŶ͞ 
(Dörner) 

 Konsequente Umsetzung des Vorrangs 

offener Hilfen – „aŵďulaŶt ǀor statioŶär͞ 

 Ambulant unterstütztes Wohnen als Vo-

raussetzung für mehr Teilhabe 

 Differenzierte, individuell ausgestaltbare 

und zeitbasierte Finanzierungsmodule im 

„IŶstruŵeŶteŶkasteŶ͞. 

Mit diesem Vorgehen ist die Erwartung ver-
bunden, dass es zunehmend gelingt, von der 

„EǆklusioŶsǀerǁaltuŶg͞ zur IŶklusioŶ durĐh 
Sozialraumgestaltung voranzuschreiten. Aller-

dings ist eine wesentliche Voraussetzung für 

das Gelingen, dass alle Akteure vor Ort sich 

daran beteiligen, die Grundlagen für inklusive 

Lebensverhältnisse zu schaffen, ansonsten 

bleibt es dabei, dass über die Eingliederungs-

hilfe kostspielige Lösungen gefunden werden 

müssen, um Nachteile in der Teilhabe für 
Menschen mit Behinderung auszugleichen. 

Es wird ohnehin schwierig genug, die Entwick-

lungen der letzten Jahrzehnte mit der Ausdif-

ferenzierung von Sondereinrichtungen für 

Menschen mit Behinderung in eine andere 

Richtung zu lenken und z.B. die Zugänglichkeit 

von Angeboten in den Kommunen für Men-

schen mit Behinderung zu erhöhen – sozial, 

physisch, sensorisch, kulturell, intellektuell, 

finanziell. Nur dann werden Kontakte im Alltag 
so möglich, dass sie zur Veränderung von Hal-

tungen und Handlungshorizonten beitragen 

können. 

 

Fragestellungen zur Umsetzung 

Für die Akteure der Eingliederungshilfe stellen 

sich in diesem Prozess folgende Fragen: 

 Wie kann es gelingen, auch die Rahmen-

bedingungen des professionellen Han-

delns in der Eingliederungshilfe so zu än-

dern, dass der Mensch mit Behinderung 

genau die fachlichen Leistungen be-

kommt, die er benötigt – und nicht mehr 

die Leistungen, die qua Konzept oder 
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Dienstplangestaltung von der Einrichtung 

vorgesehen werden? 

 Wie kommen wir weg von der Angebots-

orientierung? Weg von Betten und Plätzen 

hin zu individuellen Leistungen, die Teil-

habeprozesse unterstützen? 

 Was sind die Grundzutaten für guten Pud-

ding? Welche Köche und Prozesse brau-

chen wir? Welche Variationen sind für die 

unterschiedlichen Geschmäcker möglich? 

Dabei gilt es sich vor Augen zu führen, wie 

groß die Lücke ist zwischen dem Gewollten 

und dem Gemachten: 

Eigentlich unstrittig ist, dass Netzwerkarbeit 

im Quartier, die Pflege von Nachbarschaften 
und Kontakten, Sensibilisierung und Bewusst-

seinsbildung, die Suche nach individuellen 

Lösungen, das Auftun von Ressourcen Erfolgs-

garanten für die professionelle Arbeit sind. Im 

alltäglichen Handeln gibt es aber zumindest 

auch etwas anderes: Konkurrenzen werden 

ausgelebt, Insellösungen geschaffen, die nicht 

anzukoppeln sind an das Quartier, Separation 

statt Kooperation gelebt, über ständigen Res-
sourcenmangel geklagt, das praktische Tun 

nicht auf das theoretisch Bekannte ausgerich-

tet – Beharrung ist das Stichwort, die Verhaf-

tung in Systemlogiken und Fehlanreizen. Hier-

zu wiederum Hinte: 

 Sozialrechtliche Logik: „WeŶŶ eiŶeŵ Leis-
tungsberechtigten nach Definition durch 

das Amt eine Leistung zusteht, wird genau 

diese (eher unpräzise beschriebene) Leis-

tung bezahlt, und zwar exakt für die defi-

Ŷierte PersoŶ.͞ 

 Betriebswirtschaftliche Logik: „Geld giďt es 
nur für Fälle, und so ist es betriebswirt-

schaftlich sinnvoll, möglichst viele Fälle zu 

erhalten und möglichst lange ´an ihnen 

dran zu bleiben`. Fälle sind der Schmier-

stoff im Getriebe des Marktes…͞ 

 Sozialarbeiterische Praxis: „Iŵ Wider-
spruch zu allen fortschrittlichen (insbe-

sondere systemischen und lebensweltori-

entierten) Konzepten konzentriert man 

sich mit fachlichem Tunnelblick auf den 

Einzelfall: ´Für etwas anderes werden wir 

ja nicht bezahlt!`͞ ;HiŶte ϮϬϭϰ, “. ϮϮͿ 

 

Nochmals: die Notwendigkeiten für eine sozi-

alraumorientierte Arbeitsweise, für die Unter-

stützung der Quartiersentwicklung sind gut 

analysiert, ganzheitliche, sektorübergreifende 
Perspektiven werden gefordert, neuartige 

Kooperationen und Vernetzungen angestrebt, 

partizipative Angebotsplanungen postuliert. 

In der Praxis ist die Umsetzung allerdings mit 

vielen Mühen verbunden, wie der Bericht aus 

einem Projekt zeigt: „Da – unabhängig von 

den beteiligten Einrichtungen – nicht davon 

ausgegangen werden kann, dass die Fachkräf-

te das Wohnquartier besonders gut kennen, ist 

es relevant, dass diese mit dem Wohnquartier 
beispielsweise durch Begehungen vertraut 

werden. Darüber hinaus ist eine systematische 

Sozialraumqualifizierung der Fachkräfte von 

großer Bedeutung. Diese muss neben den 

Sachinformationen auch das Kennenlernen 

von potentiellen Partner_innen und Schlüssel-

positionen – denen im Wohnquartier eine gro-

ße Rolle zukommt – ďeiŶhalteŶ.“ (van Rie-

ßen/Knopp 2015,213) 

Der Pudding wird umso besser gelingen, je 
mehr die Köche bereit sind, ihre vorhandenen 

Ressourcen in die Entwicklung kreativer Ideen 

und vor allem deren Umsetzung einzubringen. 

Ein sehr beeindruckendes Beispiel liefert der 

„TageďuĐheiŶtrag͞ eiŶes falluŶspezifisĐh ar-
beitenden HeilerziehuŶgspflegers, der „ŵit 
deŵ )ufall kooperiert͞ ;iŶ: FrüĐhtel/Budde iŶ: 
Teilhabe 4/2011, S. 172-178). Ohne gezielte 

Absicht nutzt er die im Alltag entstehenden 

Kontakte, um bei passender Gelegenheit hie-
raus zu Vereinbarungen zu gelangen, die für 

Menschen mit Behinderung und ihr Leben im 

Quartier hilfreich sind. 

Diese Arbeitshaltung ist unverzichtbar und nur 

zu ergänzen durch Entwicklungen auf einer 

strukturellen bzw. räumlich-baulichen Ebene: 
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wenn ohnehin anstehende Modernisierungen 

von komplexen Einrichtungen sowie Neubau-

projekte gezielt inklusiv ausgestaltet werden: 

aus reinen Sondereinrichtungen werden nach 

dem Neubau gemischte Wohnquartiere, bei 

Neubauprojekten wird darauf Wert gelegt, 
ŶiĐht „Ŷur͞ WohŶuŶgeŶ zu plaŶeŶ, soŶderŶ 
sich Gedanken über sinnvolle Begegnungs-

möglichkeiten zu machen. Diese bilden die 

Grundlage, um einem nachbarschaftlichen 

Miteinander eine Plattform zu bieten. Unter-

stützung können solche Aktivitäten finden 

durch ein professionelles Quartiersmanage-

ment -  das ist keine abgehoben planerische 

Tätigkeit, soŶderŶ iŵ ďesteŶ “iŶŶe eiŶ „Küŵ-
ŵerer͞. 
 

Resümee 

Zusammengefasst geht es darum, Konzepte 

und Finanzierungsregelungen in der Eingliede-

rungshilfe daraufhin zu überprüfen, welchen 
Beitrag sie zur Einbindung eines Menschen mit 

Behinderung in seinen individuellen Sozial-

raum leisten. Dies tritt an die Stelle des Ver-

weises auf ein Sondersystem. 

Menschen mit Behinderung leben in der eige-

nen Häuslichkeit unter Nachbarn, erhalten die 

für sich erforderliche Unterstützung ambulant 

und diese richtet sich zentral darauf, in der 

Nachbarschaft Bezüge herzustellen. Gleiches 

gilt für den Lebensbereich Arbeit und Beschäf-
tigung: auch hier geht es um das Finden indi-

viduell passender Möglichkeiten anstelle des 

Verweises auf die WfbM. In der Freizeit sind 

naturgemäß die im Quartier verfügbaren An-

gebote die erste Wahl (wenn gewünscht), hier 

gilt es, ggf. den Türöffner zu spielen, um ein 

Verständnis dafür zu erzeugen, wie sich Ange-

bote den Menschen (auch mit Behinderung) 

anpassen müssen, damit sie von allen Interes-

sierten genutzt werden können. 

Professionelle sind eine wesentliche Unter-

stützung dann, wenn sie anstelle ihrer fürsorg-

lich und förderlich gemeinten Aktivitäten mit 

und für Menschen mit Behinderung den Blick 

weiten auf den Sozialraum und sich verstärkt 

als Unterstützer und Mittler betätigen bei 

dem Weg des Menschen mit Behinderung in 

den und im Sozialraum. 

Häufigster Einwand sind die fehlenden zeitli-

ĐheŶ uŶd fiŶaŶzielleŶ ‘essourĐeŶ: „erst ŵal 
muss der Dienstplan sichergestellt werden 

und außerdem bezahlt uŶs das keiŶer͞. GeŶau 
andersherum verhält es sich: die reichlich 

vorhandenen Ressourcen können auch in an-

derer Weise als bisher praktisch genutzt wer-

den, eine sozialraumorientierte Arbeit in der 

Eingliederungshilfe ist keine spezielle Funktion 

für SpezialisteŶ ;„Büro für “ozialrauŵorieŶtie-
ruŶg͞Ϳ, soŶderŶ GruŶdhaltuŶg iŶ der Arďeit! 
Eventuell helfen veränderte Finanzierungsre-
gelungen, dies zu unterstützen, Stichworte 

hierfür sind: institutionelle Basisfinanzierung 

von fallunspezifischer Arbeit oder Sozialraum-

budgets. Außer in umgrenzten Projektregio-

nen liegen hierzu jedoch noch zu wenige Er-

fahrungen vor, um damit in die Fläche zu ge-

hen. 

Wenn die Hoffnung bestand, dass das neue 

Bundesteilhabegesetz einen nachhaltigen 

Entwicklungsimpuls in Richtung Sozialraum-
orientierung liefert, so wird diese enttäuscht: 

lediglich an fünf Stellen im Gesetzestext wird 

überhaupt der Begriff Sozialraum genannt, 

überwiegend ist gemeint, dass der Sozialraum 

sozusagen der Rahmen ist, in dem sich das 

Leistungsgeschehen der Eingliederungshilfe 

abspielt. Deutlich wird allerdings, dass der 

Mensch mit Behinderung in seiner konkreten 

Lebenswirklichkeit im sozialen Raum zu sehen 

und zu unterstützen ist. 

Also: genug gedacht, geschrieben, geredet, 

Handeln ist angesagt, weil „the proof of the 
puddiŶg is iŶ the eatiŶg!“       

 

 Lothar Flemming 

Landschaftsverband Rheinland, Köln 

lothar.flemming@lvr.de 
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„Wer, wie, was? Wieso, weshalď, waruŵ? 

Wer ŶiĐht fragt, ďleiďt duŵŵ!“ – 

Der Index für Inklusion zum Wohnen in 

der Gemeinde als Instrument 

 

Sabrina Buckenmaier, Karin Terfloth,  

Ulrich Niehoff & Theo Klauß 

 

 

 

EiŶ )iel des Projekts „UŶter DaĐh uŶd FaĐh – 

Index für Inklusion zum Wohnen in der Ge-
ŵeiŶde“ war es, ein Instrument zu entwickeln, 

mit dem verschiedene Anbieter von Wohn-

raum und Unterstützungsdienste ihre Angebo-

te aufeinander abstimmen und miteinander 

kooperieren können. Dieses Instrument wurde 

sowohl auf wissenschaftlicher Grundlage als 

auch praxisbezogen erarbeitet. Der Index für 

Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde ist ein 

geeignetes Hilfsmittel, um soziale und struktu-

relle Veränderungsprozesse im Sozialraum in 
Gang zu bringen, zu begleiten und zu reflektie-

ren. Er stellt zielführende Fragen und gibt 

praktikable Anregungen auf dem Weg in Rich-

tung Inklusion. Die praxis- nahe Erarbeitung 

des vorliegenden Index war im Rahmen des 

Projekts durch die Beteiligung von drei Praxis-

standorten über einen Zeitraum von drei Jah-

ren möglich. 

 

Was ist ein Index für Inklusion? 

Das Wort „IŶdeǆ͞ steht als “ǇŶoŶǇŵ für „Auf-
stellung, Katalog, Liste, Register, Tabelle, 

ÜďersiĐht, VerzeiĐhŶis, )usaŵŵeŶstelluŶg͞ 
(vgl. http://www.duden. de/rechtschreibung/ 
Index). Im vorliegenden Zusammenhang wird 

damit eine Fragensammlung bezeichnet. In 

einem Index für Inklusion wird bewusst eine 

Vielzahl aŶ FrageŶ forŵuliert. „FrageŶ provo-

zieren das Austauschen mit an- deren, weil 

man mit ihnen deren Meinungen und Ideen 

ergründen will. Die Fragen regen zur Umfor-

mulierung an und verhindern schnelle rezept-
hafte Lösungen. Durch Fragen entstehen Dia-

log uŶd letztliĐh eĐhte PartizipatioŶ.͞ ;Horvath 

2013, 16). Ohne Fragen entstehen kein Er-

kenntnisse, keine Erfindungen, Neuerungen 

oder Veränderungen – ganz nach dem Motto 

„[…] ǁer ŶiĐht fragt, ďleiďt duŵŵ!͞. Das Ma-
terial für den vorliegenden Index für Inklusion 

zum Wohnen in der Gemeinde ist dafür konzi-

piert, mit anderen Personen (Kolleg(inn)en, 

Kooperationspartner(innen), Nachbarn, 
Wohnraumsuchenden usw.) gemein- sam ins 

Gespräch zu kommen und mit ihnen Entwick-

lungen im Sozialraum in Gang zu setzen und zu 

realisieren. Durch die Diskussion der Fragen 

können eigene Standpunkte geklärt und ande-

ren Sichtweisen erfahren werden. 

 

Bisherige Indizes für Inklusion 

Die ursprüŶgliĐhe Idee eiŶes „IŶdeǆ für IŶklu-
sioŶ͞ staŵŵt aus EŶglaŶd uŶd ist auf die ďei-
den Autoren Tony Booth und Mel Ainscow 

zurückzuführen. Sie entwickelten 2002 den 

ersten Index for inclusion für die Schule. Die-

ser wurde bereits ein Jahr später von Ines 
Boban und Andreas Hinz als Index für Inklusion 

– Lernnen und Teilhabe in der Schule der Viel-

falt entwickeln (2003) ins Deutsche über- 

setzt. Mittlerweile liegt die 3. Auflage des 

schulischen Index in der englischen Original-

fassuŶg „IŶdeǆ for IŶĐlusioŶ: deǀelopiŶg learŶ-
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iŶg aŶd partiĐipatioŶ iŶ sĐhools͞ ;ǀgl. C“IE 
2011) vor. 

Im Jahr 2006 wurde der Index für Inklusion für 

Tageseinrichtungen für Kinder im deutsch-

sprachigen Raum von der GEW (2005) veröf-

fentlicht. In der Originalfassung, stammt er 
ebenfalls von Tony Booth und Mel Ainscow, 

zusammen mit Denise Kingston, und wurde 

herausgegeben von dem Centre for Studies on 

Inclusive Education (CSIE). Seit dem Jahr 2015 

gibt es von diesem Index eine über- arbeitete 

Ausgabe. 

In dem britischen Ort Suffolk wurde der Index 

für Schulen auf das Gemein- wesen übertra-

gen. Diese Idee wurde von der Montag Stif-

tung Jugend und Gesellschaft (MSJG) aufge-
griffen, die eine Übersetzung ins  Deutsche  

und eine Anpassung vornahmen und 2010 das 

Arbeitsbuch zum Kommunalen In- dex für In-

klusion herausgaben (MSJG), das von Pilot-

Kommunen und anderen Kooperations-

partner(inne)n angewandt und getestet wur-

de. Daraus entstand im Jahr 2011 das Praxis-

handbuch Inklusion vor Ort (MSJG 2011), ein 

Index, der mit über 500 Fragen das Gemein-

wesen in den Blick nimmt. 

Auch in vielen anderen Bereichen wurden 

mittlerweile Indizes erarbeitet, so hat zum 

Beispiel die evangelische Kirche im Rheinland 

einen Index als Orientierungshilfe für die 

kirĐhliĐhe Praǆis erarďeitet ŵit deŵ Titel: „Da 
kann ja jede(r) kommen – Inklusion und kirch-

liĐhe Praǆis͞ ;EǀaŶgelisĐhe KirĐhe iŵ ‘heiŶ-
land 2013). 

 

EiŶ aŶderes Beispiel ist der „IŶdeǆ für IŶklusi-
on im und durch deŶ “port͞ ;ǀgl. DeutsĐher 
Behindertensportverband 2014), der sich an 

Sportverbände und 

-vereine richtet. Die Fragensammlung besteht 

aus fast 160 Fragen und einem großen Ar-

beitsmaterialteil, der beispielsweise Fragebo-

gen beinhaltet. 

Es zeigt sich also, dass in den letzten Jahren 

sehr viele verschiedene Indizes erarbeitet und 
angewendet wurden. Das lässt den Rück-

schluss zu, dass eine solche Fragensammlung 

ein gutes und hilfreiches Instrument für die 

Praxis zu sein scheint (vgl. Boban, Grossrieder  

& Hinz  2013, 128). 

 

Der Index für Inklusion zum Wohnen 

in der Gemeinde 

Die Initiative, einen Index für den Bereich 

Wohnen zu erarbeiten, ging von der Bundes-

vereinigung Lebenshilfe e. V. aus. Mit wissen-

schaftlicher Begleitung durch die Pädagogi-

sche Hochschule Heidelberg wurde von 2013 

bis 2016 der Fragenkatalog mit den dazugehö-

rigen Arbeitsmaterialien entwickelt. 

Im Unterschied zum kommunalen Index, bei 

dem Wohnen eines von vielen Themen im 
Gemeinwesen ist (MSJG 2011, 42 ff.), legt der 

Index für Inklusion zum Wohnen in der Ge-

meinde u. a. einen Fokus auf die Perspektive 

der Dienste und Einrichtungen und zeigt, wie 

Professionelle zielgruppenspezifischer Dienste 

(wie z.B. die Behindertenhilfe, die Jugendhilfe, 

die Altenhilfe, usw.) die Wohn-angebote in-

klusionsorientiert entwickeln können. Der 

vorliegende Index kann ebenso von kommu-

naler oder privater Initiative genutzt werden. 
Es ist möglich, die Fragensammlung auf die 

verschiedensten Wohn- und Unterstützungs-

angebote hin anzuwenden und diese weiter zu 

gestalten und zu entwickeln. Alle Einrichtun-

gen und Organisationen, egal auf welchem 

Stand der Entwicklung in Richtung Inklusion 

sie sind, können diesen Index nutzen. Sie kön-

nen sich damit in das Gemeinwesen hinein 

öffnen, um zum einen bereits bestehende 

kommunale Strukturen zu nutzen. Ziel soll es 
sein, bestehende Angebote in der Kommune 

zur Teilhabe aller zu öffnen. Zum anderen soll 

der Index auch genutzt werden, um neue An-

gebote aufzubauen, die auf die Bedürfnisse 

der Menschen abgestimmt sind und eine in-

klusions- und sozialraumorientierte Ausrich-

tung haben. 
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Wie sind die Fragen entstanden? 

Die drei Praxisstandorte im Projekt (Lebenshil-

fe Heidelberg, Wohnen im Pott Oberhausen 

und Lewitz-Werkstätten in Ludwigslust-

Parchim) haben sich bewusst auf den Weg 
gemacht, inklusionsorientierte Wohnangebote 

zu entwickeln. Auf diesem Weg wurden sie 

drei Jahre lang begleitet, um anhand ihrer 

Erfahrungen ein praxisbezogenes Instrument 

zu entwickeln, das viele andere Einrichtungen 

und Kommunen nun unterstützen kann, die 

einen ähnlichen Weg gehen möchten. 

Bei der fortlaufenden Arbeit mit den Men-

schen und Organisationen vor Ort und Beglei-

tung der unterschiedlichsten Veranstaltungen 
(Projektbesprechungen, Workshops, Koopera-

tionspartnertreffen, Fachtag usw.) an den 

Standorten konnten die Fragen für den Index 

gesammelt werden. Darin spiegeln sich die 

Themen und Schwerpunkte der verschiedenen 

Arbeitsphasen des Projekts wi- der. Diese 

Sammlung wurde durch Fragen aus der Litera-

tur und durch weitere Themenbereiche er-

gänzt und mehrmals sortiert, umformuliert 

und strukturiert. 

Expert(inn)en aus verschiedenen Themenbe-

reichen wie beispielsweise Alter, Migrations-

hintergrund, Geschlecht, schwere Behinde-

rung usw. brachten ihr Wissen ein, sodass die 

entstandene Fragensammlung im Sinne der 

Inklusion Menschen mit und ohne verschiede-

nen Risiken zur Exklusion in den Blick nimmt. 

Die Überlegung, ob eher offene oder ge-

schlossene Fragen zur gemeinsamen Gestal-
tung von sozialen Entwicklungsprozessen an-

regen und diesen strukturieren können, führte 

im Index zu einer Mischung aus beidem. Es 

liegt in der Natur von offen formulierten Fra-

gen, dass sie nicht einfach mit Ja oder Nein zu 

beantworten sind, sondern differenzierte 

Antworten anregen. Aber auch geschlossene 

Fragen können in der Indexarbeit sinnvoll sein, 

gerade weil man sie erfahrungsgemäß in der 

Diskussion nicht einfach mit Ja oder Nein ab-
hakt, sondern nutzt, um weiterzudenken und 

die vermeintlich schnelle Antwort hinterfragt 

(vgl. MSJG 2011, 21). 

 

Aufbau des Index für Inklusion zum Wohnen 

in der Gemeinde 

Die Fragenkataloge im Index für Schulen 

(Boban & Hinz 2003) (ebenso im Index für 

Kindertagesstätten (GEW 2005)) sind in drei 

Dimensionen (A-C) eingeteilt, die sich in je 

zwei Bereiche gliedern, denen dann wiederum 

Indikatoren mit entsprechenden Fragen zuge-

ordnet sind. 

 

 
Abb. 1: Die drei Dimensionen des Index (Boban & 

Hinz 2003, 15) 

 

A – Inklusive Kulturen schaffen 

A 1 – Gemeinschaft bilden 

B 2 – Inklusive Werte verankern 

B – Inklusive Strukturen etablieren 

B 1 – Eine Schule für alle entwickeln 

C 2 – Unterstützung für Vielfalt organi-

sieren 

C – Inklusive Praktiken entwickeln 

C 1 – Lernarrangements organisieren 

D 2 – Ressourcen mobilisieren 

 

Der kommunale Index greift in seiner Version 

als Arbeitsbuch diese Gliederung nach Kultu-

ren, Strukturen und Praktiken ebenfalls auf 

(vgl. MSJG 2010). In der finalen Ausgabe als 

PraǆishaŶdďuĐh „IŶklusioŶ ǀor Ort͞ ǁurdeŶ 
die Fragen dann an drei Handlungsebenen, an 
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deŶ sogeŶaŶŶteŶ „KerŶďereiĐheŶ des koŵ-
ŵuŶaleŶ Alltags͞ orieŶtiert, die ǁiederuŵ iŶ 
füŶf EďeŶeŶ der KoŵŵuŶe „IĐh ŵit Mir – Ich 

mit Dir – Wir – Wir und Wir – Alle geŵeiŶsaŵ͞ 
eingebettet wurden (vgl. Abbildung 2). 

 

 
Abb. 2: Handlungsebenen (nach MSJG 2011, 37) 

 

Die Fragen sind in diesem Buch auf den ein-

zelnen Seiten bewusst unstrukturiert ange-

ordnet, um deutlich zu machen, dass man 

nicht mit einer bestimmten Frage beginnen 

muss, sondern jede Frage ihre Berechtigung 
hat und Anstöße gibt. 

Für die Fragensammlung im Index für Inklusion 

zum Wohnen in der Gemeinde wurde eine 

andere Sortierung gewählt. Sie orientiert sich 

an den fünf Phasen, die einem idealtypischen 

Verlauf eines Veränderungsprozesses in sozia-

len Organisationen entsprechen: 

 

 

 

 

Abb. 3: Entwicklungsprozess 

 

 

A 

Initiierung 

(Wie man anfangen 

kann) 

E 

Überprüfung (Prüfen, 
was man gemacht 

hat) 

B 

Bestandsaufnahme 

& Veränderungs- bedarf 

(Wie gut Wohn- ange-
bote jetzt sind) 

D 

Planung & Durch-
führung 

(Wohnangebote 
planen und ma-

chen) 

C 

Zielsetzung (Ziele 

machen) 
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A – Initiierung 

B – Bestandsaufnahme & Veränderungsbedarf 

C – Zielsetzung 

D – Planung & Durchführung E – Überprüfung 

 

Diese Phasen sind nicht als gradliniger Ablauf 
zu verstehen, sondern als ein idealtypisches 

Schema für eine Entwicklung, bei der es im-

mer wieder Rück- griffe auf andere, vorherige 

oder einen Vorgriff auf nachfolgende Phasen 

gibt. So kann man sich in der Phase der Über-

prüfung beispielsweise noch einmal auf die 

Bestandsaufnahme beziehen, um ein Projekt 

zu evaluieren oder bei der Festlegung von 

Zielen auf das gemeinsame Verständnis von 

Inklusion (Phase A: Initiierung) rekurrieren, an 
dem man sich orientieren möchte. Ein ver-

gleichbarer Phasenverlauf wird im Index für 

Inklusion für Schulen (Boban & Hinz 2003, 22 

ff.) als Indexprozess beschrieben. 

 

Eine weitere relevante Strukturierung im In-

dex für Inklusion zum Wohnen in der Gemein-

de findet sich in der Phase der Bestandsauf-

nahme, wenn es um die Identifizierung von 

Teilhabemöglichkeiten im Bereich Wohnen, 
um Barrieren und Veränderungsbedarf geht. 

Wichtig war hier festzulegen, welche Bereiche 

betrachtet werden müssen, wenn von Inklusi-

on beim Wohnen gesprochen wird – denn 

Wohnen ist mehr als nur einen Raum zu ha-

ben. Nach Sichtung der Literatur und Instru-

menten zur Qualitäts- oder Organisationsent-

wicklung (vgl. DIMDI 2005), des Grundsatz-

programms der Lebenshilfe (2011), von LeWo 

(1997), LeWo II (2001) usw.) und deren Ab-
gleich wurden zehn Teilhabeaspekte festge-

legt, die bei der Teilhabe im Bereich Wohnen 

Beachtung finden sollen. 

 

1. Eigenen Raum bewohnen, sich mit dem 

Umfeld sicher und wohlfühlen 

2. Sich selbst versorgen, den Alltag und den 

Haushalt selbstbestimmt erledi- gen 

3. Sich begegnen, miteinander im Aus-

tausch sein und Beziehungen eingehen 

4. Seine Freizeit verbringen, aktiv und krea-

tiv sein, sich erholen und eigenen Inte-

ressen nachgehen 

5. Gesund sein, gesund werden und gesund 
bleiben 

6. Sich in der Wohnung und im Umfeld be-

wegen und zurecht finden 

7. Sich bilden und sich weiterbilden 

8. Tätig sein, sich beschäftigen und arbeiten 

9. Einfluss nehmen, sich informieren und 

einbringen 

10. In der Gemeinde Bewusstsein bilden 

 

Um diese zehn Bereiche genauer zu beschrei-
ben, wurden sogenannte Inklusionsleitsätze 

für jeden Aspekt formuliert, die jeweils einen 

anzustrebenden Zustand beschreiben (vgl. 

Departement Bildung, Kultur und Sport, Kan-

ton Aargau & Departement Bildung und Kul-

tur, Kanton Solothurn 2012). Diese Beschrei-

bungen sollen nicht die zu erreichenden Ziele 

in den einzelnen Teilhabebereichen vorgeben, 

sondern den Akteuren des Veränderungspro-

zesses eine Auseinandersetzung und Klärung 
ermöglichen, was Inklusion und Teilhabe in 

dem jeweiligen Teilhabebereich bedeuten 

kann und soll. Die Inklusionsleitsätze zu den 

zehn Teilhabeaspekten sind auf den jeweiligen 

Karten im Index-Ordner zu finden. 

 

 

Terfloth Karin; Niehoff, Ulrich; 

Klauss, Theo; Buckenmaier, Sabrina 

& Gernert, Julia (2016): Unter Dach 

und Fach. Index für Inklusion zum 

Wohnen in der Gemeinde. Lebenshilfe-Verlag, 

Marburg 
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Arbeiten mit dem Index 

 

Wann und wo kann der Index für Inklusion 

zum Wohnen in der Gemeinde eingesetzt 

werden? 

Um mit dem Index zu arbeiten, muss kein 

‚IŶklusioŶs-“taŶdard͚ erreiĐht seiŶ. EiŶriĐhtuŶ-
gen, Kommunen und andere Interessierte 
können sich mit den Fragen beschäftigen – 

egal an welchem Punkt der Entwicklung sie 

gerade stehen. Die Fragen können flexibel 

eingesetzt werden, je nach Situation oder 

Bedarf vor Ort. So kann man den Index nutzen 

im Gespräch mit Mitarbeiter(inne)n in einer 

Arbeitsgruppe, in einer Konferenz, im Rahmen 

eines pädagogischen Tages oder auch bei grö-

ßeren kommunalen Veranstaltungen wie bei-

spielsweise Fachtagen zur Quartiersentwick-
lung mit vielen Stakeholdern und Bür-

ger(inne)n oder Workshops zur Leitbildent-

wicklung der Kommune. 

Im Laufe des Projekts hat sich gezeigt, dass 

eine (externe) Prozessbegleitung von großem 

Vorteil ist. Diese hat den Gesamtprozess im 

Blick und übernimmt moderierende und be-

gleitende Aufgaben. Das vermeidet mögliche 

Rollenkonflikte zwischen einer internen Ver-

antwortung für die Entwicklung in der eigenen 
Einrichtung und der Steuerung des partizipati-

ven Prozesses. Methodische Hinweise für ver-

schiedene Settings und Hintergründe zum 

Einsatz einer Prozessbegleitung bei der In-

dexarbeit finden Sie hier: 

 

Gernert, Julia: Rolle der Prozess-

begleiter(innen) in inklusionsorien-

tierten Veränderungsprozessen 

[Kapitel 3] 

Ripplinger,  Jürgen:  Methoden  in  der  Kooperati-

on  und Gesprächsführung [Kapitel 4] 

 

Die Fragensammlung wird in verschiedenen 

Formen angeboten, um die für den eigenen 

Kontext geeignete Variante auswählen zu 

können. Zunächst befinden sich die Fragen auf 

einzelnen DIN-A5-Karten, gesammelt in einem 

Ringbuchordner. Die Fragen sind nach den 

fünf Phasen sozialer Veränderungsprozesse 

geordnet, um eine Orientierung zu ermögli-

chen. Aus dem Ordner können die einzelnen, 

für die Einrichtung passenden Karten heraus-
genommen und als Arbeitsmaterial genutzt 

werden. Beispielsweise wird im Rahmen eines 

Workshops eine Fragekarte als Diskussions-

grundlage in die Tischmitte gelegt und ge-

meinsam bearbeitet. 

 

Eine zweite Herangehensweise bietet die ta-

bellarische Darstellung der Fragen im Hand-

buch mit einem Gesamtüberblick über alle 

Fragen. Sie sind eben- falls nach den Entwick-
lungsphasen sortiert. Die dritte Form, die Fra-

gen zu nutzen, ist die digitale Variante auf der 

beiliegenden Material-CD. Darauf findet man 

die Fragen in einer Excel-Tabelle, in der die 

Reihenfolge veränderbar ist und in der man 

beispielsweise nach den Fragen suchen kann, 

die einem Thema angehören oder die für eine 

bestimmte Zielgruppe relevant sind. Die Be-

reitstellung der Fragen in digitaler Form im 

Index für Inklusion zum Wohnen in der Ge-
meinde soll dazu beitragen, die Auswahl und 

den Umgang mit den Fragen so praktikabel 

und flexibel wie möglich zu gestalten. 

 

Die Initiierung und ein Großteil der weiteren 

Durchführung von Veränderungsprozessen 

werden in der Regel von Professionellen in 

Organisationen durch- geführt. Dennoch sollte 

es selbstverständlich sein, Menschen mit Ex-

klusionsrisiken die Teilhabe an diesen Prozes-
sen zu ermöglichen. Die Materialien sind so 

gestaltet, dass sich Menschen mit Leseschwie-

rigkeiten beteiligen können. Die Vorderseiten 

der Indexkarten sind durchgängig in Leichter 

Sprache gestaltet und bebildert, während sich 

auf der Rückseite weiterführende, vertiefende 

und differenziertere Fragen zum Themen-

komplex in schwerer Sprache finden. Das 

Handbuch zum Umgang mit dem Index und 
den dazugehörigen Arbeitsmaterialien liegt 

ebenfalls in Leichter Sprache ǀor. „Die Frage, 



       R E F E R A T E     ________________________________  

  39     

in welchen Phasen und in welcher Form eine 

Beteiligung der Menschen mit Exklusionsrisi-

ken stattfindet, kann nur von und mit den 

Beteiligten und individuell vor Ort entschieden 

werden. Grundsätzlich aber gilt: so viel Mitar-

beit und BeteiliguŶg ǁie ŵögliĐh!͞ ;Terfloth et 
al. 2016, 25). 

 

Wie wählt man Fragen aus? 

Ziel ist es nicht, alle Fragen abzuarbeiten, son-

dern die einrichtungs- und situationsspezifi-

schen Fragen auszuwählen und zu nutzen. 

Ebenso gibt es keine festgelegte Reihenfolge, 

sondern auch dabei soll nach Bedarf vorge-

gangen werden. Es empfiehlt sich allerdings, 
die Fragen zum Inklusionsverständnis (Phase 

Initiierung) zu Beginn zu bearbeiten. Es zeigte 

sich im Projekt, dass es wichtig ist, eine ge-

meinsame Diskussionsgrundlage und eine 

gemeinsame Vorstellung von der Leitidee der 

Inklusion zu entwickeln und sich darüber aus-

zutauschen, um erfolgreich miteinander zu 

arbeiten. 

Bei der Auswahl der Fragen kann man sich 

zunächst an den Phasen orientieren und über-
legen, in welcher Phase des Prozesses man 

sich gerade befindet (z. B. bei der Zielformu-

lierung oder der Planung) und entsprechende 

Fragen aus dem jeweiligen Kapitel aussuchen. 

Eine andere Möglichkeit ist es, die Fragen 

nach Themen auszusuchen, die für die Einrich-

tung oder die Organisation gerade anstehen. 

Möchte die Einrichtung beispielsweise ihre 

Zusammenarbeit mit den Vereinen vor Ort 
intensivieren oder neu aufbauen, bieten sich 

FrageŶ aus deŵ TeilhaďeďereiĐh ‚Freizeit͚ aus 
der Phase Bestandsaufnahme an. Die Fragen 

können auch ausgewählt werden anhand der 

mitwirkenden Personengruppen, die Interesse 

an der Entwicklung inklusionsorientieren 

Wohnens haben und diese mitgestalten 

möchten. Hierbei geht es um (mögliche) Ko-

operationspartner(innen), die für die Umset-

zung von Veränderungen gebraucht werden. 
Im vorliegenden Index wurden sechs Gruppen 

von (möglichen) Mitwirkenden (M1 bis M6) 

unterschieden und bei allen Fragen Hinweise 

gegeben, für wen diese relevant sind, sodass 

die Fragen sortiert und gezielt ausgewählt 

werden können: 

 

 Wohnende und Wohnraumsuchende 

(M1) z. B.: 

Menschen, die Wohnraum haben, ihre 

Teilhabemöglichkeiten aber verbessern 

möchten – oder die noch danach suchen 

Hierbei geht es um Wohnmöglichkeiten 

für alle Bürger(innen), vor allem jedoch für 

Menschen mit Exklusionsrisiken. Diese 

können sowohl eigen- ständig als Single 
oder mit Partner(inne)n bzw. Familie oder 

in einer Wohngemeinschaft leben, als 

auch ambulante oder stationäre Unter-

stützungs- formen nutzen. 

 

 Zielgruppenspezifische Unterstützungs-

anbieter (M2) z. B.: 

Mitarbeiter(innen) und Leitungen 

aus der Behindertenhilfe 

von Trägern, Aus- und Fortbildungsstätten 

aus der Altenhilfe 

aus Pflegediensten 

in Kliniken 

in der Sozialpsychiatrie 

in der Jugendhilfe 

Vertreter(innen) von Selbsthilfeorganisa-

tionen 

Angehörige und gesetzliche Betreu-

er(innen) 

 

 Anbieter und Planer(innen) von Quartie-

ren und Wohnräumen (M3) z.B.: 

Vertreter(innen) von Wohnbaugesell-

schaften, Wohnungsunternehmen und 

private Wohnraumanbieter 

Stadtplaner(innen), Architekt(inn)en 
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 Vertreter(innen) von Institutionen und 

Organisationen in der Kommune, Inves-

toren, Wohnungsvermittler (Mak-

ler(innen)) (M4) z. B.: 

Vertreter(innen)  von  politischen  Organi-

sationen  (Gemeinderat,  Bürger- meister), 

Beiräte 

Vertreter(innen) von Parteien 

Vertreter(innen) von kommunaler Verwal-

tung und Diensten (Stadtwerke, ÖPNV, 

kommunale Wohnraumberatung) 

Vertreter(innen) der Sozialhilfe als Leis-
tungsträger 

 

 Bürger(innen), Zivilgesellschaft (M5) z. B.: 

Bürger(innen) 

Vertreter(innen) von Interessengruppen, 

Bürgerinitiativen und Nachbarschaften 

bürgerschaftlich Engagierte 

 

 Vertreter(innen) von privaten und öffent-

lichen Organisationen (M6) z. B.: 

Vertreter(innen) von Bildungsinstitutionen 

Vertreter(innen) von Betrieben 

Vertreter(innen) von Freizeitanbieter und 

Vereinen (Sport, Kultur usw.) 

Vertreter(innen) von religiösen Gemein-

schaften. 

 

Grundsätzlich ist es sinnvoll und erwünscht, 

bei Bedarf Fragen in Bezug auf die jeweilige 

Situation vor Ort zu ergänzen, umzuformulie-

ren oder anzupassen. Im Vorfeld wurde viel 

über die Formulierung der einzelnen Fragen 

nachgedacht und diskutiert. Im Einsatz der 

Fragen können dennoch Veränderungen, Ein-

grenzungen oder Ausweitungen der Fragen 

die Gespräche darüber konkreter und einfa-
cher machen. 

 

Ergänzend zur Fragensammlung wird eine 

Vielzahl von Arbeitsmaterialien im Indexpaket 

zur Verfügung gestellt. Es finden sich Poster 

und Kopiervorlagen von Arbeitsinstrumenten 

für die verschiedenen Phasen, sowie eine CD 

mit der Fragensammlung, den Materialien und 

Methodenbeschreibungen zum Umgang mit 

den Fragen darin. 

 

Nachhaltigkeit von Indexarbeit in 

Veränderungsprozessen 

Die Arbeit mit dem Index für Inklusion stellt 

eine Chance dar, alle Menschen in einem Ge-

meinwesen in Entwicklungsprozesse mit ein-

zubeziehen. Die Fragen sind geeignet, um 

Ideen und Gedanken anzustoßen und Prozes-

se in Richtung Inklusion zu gestalten. Dabei 

geht es nicht darum, Fragen zu bewerten oder 
Einrichtungen zu vergleichen, sondern um 

einen offenen Austausch mit und über die 

Fragen, um gemeinsame Ziele zur Verände-

rung in den Blick zu nehmen. Dabei muss nach 

einem Projekt nicht Schluss sein – der Index 

kann für weiterführende Projekte immer wie-

der angewendet werden. Nicht selten ergeben 

sich aus einem gestarteten Projekt weiterfüh-

rende oder neue Vorhaben. Der Index für In-

klusion zum Wohnen in der Gemeinde ist viel-
seitig einsetzbar und kann beispielsweise auch 

zur Erarbeitung von Aktionsplänen genutzt 

wer- den, wie sie zur Umsetzung der UN-BRK 

(2008) entwickelt werden. Wohnen stellt sich 

als ein eigener Themenbereich dar aufgrund 

des Artikels 19 „uŶaďhängige Lebensführung 

uŶd EiŶďeziehuŶg iŶ die GeŵeiŶsĐhaft͞ uŶd 
kann mit Fragen aus dem Index strukturiert 

bearbeitet werden. 

 

Domzig, Dörthe: Einzigartig. Viel-

fältig. Gleichberechtigt. Diversi-

tätsbewusste Teilhabepolitik in der 

Stadt Heidelberg. [Kapitel 3] 

 

Insgesamt ist der Index im Bereich Wohnen 

ein Instrument, das pragmatische Schritte 

aufzeigt und Handwerkszeug bereitstellt, mit 
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dem sich Organisationen inklusive Ziele set-

zen, verfolgen und erreichen können. 

 

 

Terfloth Karin; Niehoff, Ulrich; 

Klauss, Theo; Buckenmaier, Sabri-

na & Gernert, Julia (2016): Unter 

Dach und Fach. Index für Inklusion 

zum Wohnen in der Gemeinde. 

Lebenshilfe-Verlag, Marburg 

 

„Keiner fängt bei null an! Index für 

Inklusion zum Wohnen in der Ge-

ŵeiŶde͞ 

 

Materialien und Methoden für die 

Arbeit ŵit deŵ ‚IŶdeǆ für IŶklusioŶ 
zuŵ WohŶeŶ iŶ der GeŵeiŶde͛ siŶd 
diesem auf einer Material-CD beige-

legt. 
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Inklusive Sozialentwicklung im städtischen 

und ländlichen Raum – 

Anforderungen an die Kommunalpolitik 

 

Friedrich Dieckmann 
 

 

 

 

 

Fragestellung 

Die kommunale Sozialplanung wird in diesem 

Beitrag unter zwei Gesichtspunkten betrach-

tet: 

Erstens stellt sich die Frage, wie eine kommu-

nale Sozialplanung gestaltet werden soll, die 

auch Menschen mit unterschiedlichen Behin-

derungen in den Quartieren eine selbstbe-
stimmte und gleichberechtigte Teilhabe an 

gesellschaftlichen Gütern ermöglicht. Eine 

echte kommunale Teilhabeplanung erfordert 

einen Perspektivenwechsel. Bei jedwedem 

Planungsprozess ist die Vielfalt der Bür-

ger/innen, also auch derjenigen mit Behinde-

rungen, zu berücksichtigen. Eine abgegrenzte 

Fachplanung von Leistungen der Behinderten-

hilfe wird diesem Anspruch nicht gerecht. Die 

Versäulung von Fachplanungen ist aufzubre-
chen, ohne die spezifischen Belange von Men-

schen mit Behinderungen aus dem Auge zu 

verlieren. Sozialplanungen sind inklusiv zu 

gestalten. 

Dabei ist, zweitens, zu berücksichtigen, dass 

Quartiere als zu beplanende Sozialräume ver-

schiedenartig räumlich strukturiert und poli-

tisch eingebettet sind. Städtische und ländli-

che Räume unterscheiden sich auf vielen Di-
ŵeŶsioŶeŶ, ǁoďei auĐh als „läŶdliĐh͞ ďe-
zeichnete Räume in Deutschland extrem ver-

schieden sind. So ist der ländliche Raum in 

weiten Teilen Nordrhein-Westfalens ver-

gleichsweise dicht besiedelt und die meisten 

„läŶdliĐheŶ͞ KoŵŵuŶeŶ haďeŶ ŵehrere tau-
send Einwohner/innen. In vielen dünn besie-

delten Regionen Mecklenburg-Vorpommerns 

oder Brandenburgs sieht das anders aus. Eine 

im Vergleich zu städtischen Räumen geringere 

Bevölkerungs- und Siedlungsdichte hat Folgen. 

Die Anzahl der Anbieter von sozialen Diensten 

ist geringer, oft gibt es z. B. für Menschen mit 

Behinderungen nur einen Anbieter von 

Wohndiensten. In kleineren Gemeinden ist es 

auch nicht möglich, für jede Zielgruppe die 
spezifische Palette gesonderter Angebote 

vorzuhalten. Das eröffnet Chancen für eine 

zielgruppenübergreifende Angebotsgestal-

tung. Zudem erschwert eine geringe Bevölke-

rungsdichte die Mobilität aller Bewoh-

ner/innen auf dem Land, die nicht über ein 

Auto verfügen und es fahren können. Sie sind 

auf den meist wenig ausgebauten öffentlichen 

Personennahverkehr, auf gemeinschaftliche 
Fahrdienste oder privat, oft familiär organi-

sierte Bring- und Holdienste angewiesen, vor 

allem dann, wenn Dienstleistungen und Güter 

des täglichen Bedarfs nicht mehr vor Ort ver-

fügbar sind.  

Gemeinsam zeichnet ländliche Räume in 

Deutschland aus, dass die kommunalen Ver-

waltungsstrukturen sich von denen in kreis-

freien Städten unterscheiden. Ländliche Ge-
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meinden gehören einem (Land-)Kreis an. In 

der Kreisverwaltung sind in der Regel Perso-

nen mit sozialplanerischen Aufgaben angesie-

delt, die aber die unterschiedlichen Interessen 

der verschiedenartigen kreisangehörigen Ge-

meinden und das Zusammenspiel mit den 
kommunalpolitischen Akteuren vor Ort zu 

berücksichtigen haben. Die Sozialplanung ei-

ner kreisfreien Stadt kann demgegenüber 

prinzipiell leichter auf der Quartiersebene 

„sĐhalteŶ uŶd ǁalteŶ͞ - natürlich unter Betei-

ligung der Quartiersakteure am politischen 

Prozess. 

Darüber hinaus gibt es Mutmaßungen über 

teilhabeförderliche oder -hinderliche Fakto-

ren. So sei das Zusammenleben im ländlichen 
Raum stärker durch persönliche Beziehungen 

bestimmt, Menschen seien stärker aufeinan-

der angewiesen, Nachbarschaftshilfe und eh-

renamtliches Engagement selbstverständlicher 

und verbreiteter, die soziale Achtsamkeit und 

Kontrolle (im positiven Sinne) sei höher. Ande-

rerseits besteht oft die Annahme, dass Stadt-

luft frei mache, städtische Sozialräume über 

mehr Erfahrung im Umgang mit Unterschied-

lichkeit verfügten und sich als toleranter er-
wiesen. Was an diesen gängigen Klischees 

zutreffend und verallgemeinerbar ist, kann ich 

an dieser Stelle nicht geklärt werden. Jeden-

falls muss das Sozialleben im ländlichen Raum 

anders organisiert werden als im städtischen, 

was potenziell für die Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen auch Vorteile haben kann. 

 

 

Problem- und Projekthintergrund 

Die Entwicklung einer inklusiven kommunalen 

Sozialplanung für die Lebensphase Alter war 

Gegenstand des Forschungsprojektes SoPHiA 

(Sozialraumorientierte kommunale Planung 

von Hilfe- und Unterstützungsarrangements 
für Menschen mit und ohne lebensbegleiten-

de Behinderung im Alter), das vom Oktober 

2012 bis Oktober 2015 von Prof. Sabine Sch-

äper, Prof. Friedrich Dieckmann und Prof. 

Christiane Rohleder an der Katholischen Hoch-

schule NRW Münster durchgeführt wurde.  In 

einem an die Aktionsforschung angelehnten 

Untersuchungsansatz wurde auf der Basis 

zweier Sozialplanungsprojekte, die von der 

Stadt Münster, dem Kreis Steinfurt und dem 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe als 
überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe 

durchgeführt wurden, ein Prozessmodell ent-

wickelt.  Als städtischer Raum wurde Münster 

Hiltrup, als ländliche Gemeinde Wettringen im 

Kreis Steinfurt ausgewählt. Beide Planungs-

projekte sind ausführlich dokumentiert (Fre-

wer-Graumann et al. 2016, Katzer et al. 2016) 

und als Download verfügbar. 

 Aus verschiedenen Gründen ist die Entwick-

lung einer inklusiven kommunalen Sozialpla-
nung angezeigt: 

 Viele Städte operieren mit einer großen 

Anzahl kommunaler Leitbilder für ver-

schiedene Zielgruppen. Die Komplexität 

der politischen Vorgaben kann Planungs-

aktivitäten lähmen, Leitbilder bleiben 

dann in der Planungspraxis Makulatur. 

Mithilfe eines inklusiven Planungsansatzes 

versuchen Kommunen, angesichts der 

Komplexität Gestaltungskraft zurückzuge-

winnen. 

 Der demographische Wandel zeigt sich bei 

Menschen mit und ohne lebenslange Be-

hinderung (vgl. Dieckmann et al. 2016). 

Von der Entwicklung altersgerechter 

Quartiere profitieren beide Bevölkerungs-

gruppen und auch Personen und Haushal-

te in anderen Lebensabschnitten und Le-

benslagen. 

 Eine Kernaufgabe der Sozialplanung ist es, 

Angebote und Unterstützung in den Quar-

tieren zu organisieren. Das setzt die Ko-

operation der lokalen Akteure und Erbrin-

ger von sozialen Diensten aus gleichen 

und aus verschiedenen Hilfesystemen vo-

raus - gerade im ländlichen Raum eine 

Notwendigkeit bei einer beschränkten 

Zahl professioneller Anbieter. 
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Auch wenn die Interessen von alten Menschen 

und von Menschen mit Behinderung in den 

Quartieren in vielen Bereichen gleichgerichtet 

sind, weist Graumann (2013) darauf hin, dass 

Zielkriterien für Menschen mit Behinderungen 

und komplexem Unterstützungsbedarf anders 
zu akzentuieren sind, als es bei Quartiersan-

sätzen für alte Menschen üblich ist. So genießt 

die Versorgungssicherheit im Sinne einer Ver-

lässlichkeit der Unterstützungsstrukturen eine 

hohe Priorität, weil Angehörige häufig nicht 

als direkte tägliche Unterstützende agieren, 

wie das bei Menschen im Alter ohne lebens-

lange Behinderung häufig der Fall ist. Laienhel-

fer können auch nur einen Teil der Aufgaben 

übernehmen, weil Menschen mit komplexen 
Behinderungen die Regiekompetenz fehlt, um 

sie anzuleiten. Darüber hinaus steht für Men-

schen mit lebenslangen Behinderungen die 

Frage im Vordergrund, inwieweit Quartiersan-

sätze die Teilhabemöglichkeiten für den Ein-

zelnen optimieren. Angesichts von Beeinträch-

tigungen und Barrieren haben sie ein gesetz-

lich verbrieftes Recht auf Unterstützung einer 

gleichberechtigten Teilhabe in allen Lebensbe-

reichen.  

 

Welche sozialplanerischen Gestaltungsräume 

haben die Kommunen? Anders als für Kinder 

und Jugendliche durch das KJHG gibt keine 

bundeseinheitlichen gesetzlichen Pflichtvor-

gaben für die kommunale Sozialplanung für 

Menschen im Alter und für Menschen mit 

Behinderungen. Je nach Bundesland werden 

Aufgaben unterschiedlich umrissen und ver-

bindlich gemacht, Zuständigkeiten werden auf 
verschiedenen Verwaltungsebenen angesie-

delt. Leider wird auch das Bundesteilhabege-

setz weder zu einer verpflichtenden Sozialpla-

nung noch zu einer einheitlichen Ansiedlung 

von Zuständigkeiten führen.  

Auf kommunaler Ebene finden sich u. E. drei 

Fachplanungen, die für eine inklusive Sozial-

planung gebündelt betrachten werden sollten: 

die örtliche Teilhabeplanung für Menschen 

mit Behinderung, die kommunale Pflege- und 

Seniorenplanung sowie die kommunale Psy-

chiatrieplanung, die auch die Sozialpsychiatrie 

umfasst. Wie diese Fachplanungen gebündelt 

werden können, wird im Kapitel 4 erläutert. In 
Tab. 1 sind typische Planungsprojekte aufge-

führt, bei denen die kommunale Senioren-, 

Teilhabe- oder Psychiatrieplanung die Feder-

führung hat oder an denen sie beteiligt wer-

den (sollen) durch andere Fachplanungen (z. 

B. die Verkehrsplanung, die Stadtplanung), 

weil Interessen ihrer Adressaten tangiert sind.  

In der Tabelle werden zudem Planungsräume, 

auf die sich Vorhaben beziehen, unterschie-

den. So gibt es Planungsvorhaben die das ge-
samte Stadt- oder Kreisgebiet umfassen (z. B. 

die Pflegebedarfsplanung, der Psychiatriepla-

nung, der kommunale Teilhabeplan) und sol-

che die sich auf Quartiere innerhalb eines 

Stadt- oder Kreisgebiets beziehen (z. B. die 

altengerechte Entwicklung eines Stadtteils 

oder einer Gemeinde). Deutlich wird die Viel-

falt der tangierten Planungsprojekte, auch 

wenn sich unsere Empfehlungen für eine in-

klusive Sozialplanung zunächst auf die Vorha-
ben beziehen, bei denen die kommunale Seni-

oren-, Teilhabe- oder Psychiatrieplanung fe-

derführend ist. 

 

Der Ansatz für eine inklusive kommunale Sozi-

alplanung, den Schäper et al. (in Druck, 2018) 

entwickelt haben, wird anhand der Leitprinzi-

pien (Kapitel 3), strategischer Elemente (Kapi-

tel 4), der Gestaltung des Planungsprozesses 

(Kapitel 5) unter besonderer Berücksichtigung 
von Beteiligungsverfahren (Kapitel 6) skizziert. 

Im Kapitel 7 wird dann abschließend noch 

einmal auf Besonderheiten städtischer und 

ländlicher Räume eingegangen. 
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Planungsraum Kommunale Senioren- , Teilhabe-, (Sozial-)Psychiatrieplanung 

 

hat Federführung  beteiligt sich 

an anderen Fachplanungen 

Stadt- / Kreisgebiet Beispiele: 

Sozialberichterstattung 

Kommunaler Altenplan 

Pflegedarfsplan 

Kommunaler Teilhabeplan 

(sozial)psychiatrische Versorgung 

Beispiele: 

ÖPNV-Plan 

Wohnungsbauplanung 

Gesundheitliche Versorgung im Alter / bei 

Behinderung 

 

Quartier innerhalb des 

Stadt- / Kreis-gebiets  

Beispiele: 

altengerechte Entwicklung einer 

Gemeinde / eines Stadtteils  

Barrierefreiheit in der Gemeinde / im 

Stadtteil  

Beispiele: 

Städtebauliche Entwicklungsprojekte 

Konversionsprojekte 

Allgemeine Quartiersentwicklungsprojekte 

örtliche Verkehrsplanung 

Tab. 1: Beispiele für kommunale Planungsprojekte 

 

Leitprinzipien einer inklusiven Sozi-

alplanung 

 

Inklusion  

Inklusion als Leitprinzip bezieht sich sowohl 

auf den Prozess wie auf Maßnahmen und Er-
gebnisse der kommunalen Sozialplanung. Für 

eine Sozialplanung für das Alter(n) bedeutet 

das Leitziel Inklusion, dass in den angestreb-

ten gemeinsamen Planungsaktivitäten von 

Seniorenplanung einerseits und örtlicher Teil-

habeplanung andererseits darauf zu achten 

ist, dass Konzepte und Maßnahmen, die 

selbstbestimmte Teilhabe und Teilnahme von 

älteren Menschen mit einer Behinderung in 

Regelangeboten des Gemeinwesens ermögli-
chen, und sie nicht allein auf das System der 

BehinderteŶhilfe uŶd dort eŶtǁiĐkelte „“oŶ-
deraŶgeďote͞ ǀerǁieseŶ ďleiďeŶ. 
Gleichzeitig sind die Planungsprozesse Inklusiv 

zu gestalten, d. h. Menschen mit Behinderun-

gen, ihre Angehörigen und Akteure der Behin-

dertenhilfe (z. B. Leistungsträger und Leis-

tungserbringer) sind in die Planungsprozesse 

für die Lebensphase Alter einzubeziehen. 

Sozialraumorientierung und Quartiersent-

wicklung 

Kommunale Sozialräume haben immer eine 

territoriale und eine soziale Seite (Böhmer 

2015, 8). Es sind geographisch lokalisierbare 

Räume, die als Ergebnis wie Bedingung sozia-

ler Praxis verstanden werden müssen. Die 

sozialplanerische Fokussierung auf Quartiere 
soll dazu führen, dass sich Maßnahmen – und 

eben nicht nur professionelle Unterstützungs-

angebote und Dienste - passgenauer in die 

sozialräumliche Lebenswelt der Bürger/innen 

eines Stadtteils oder einer Gemeinde einfügen 

und aus ihr heraus generiert werden. Gerade 

im Alter verbringen und gestalten die meisten 

Menschen ihren Alltag in einem Quartier. Ein 

Quartier lässt sich also zum einen als sozial 

geteilter Lebens- und Handlungsraum von 
Bewohner/innen begreifen. Es hat unscharfe 

Grenzen und zeichnet sich durch seine Akteu-

re und je eigenen Handlungsgelegenheiten 

aus. Ein Quartier in diesem Sinne ist bei den 

Bewohner/innen kognitiv und emotional re-

präsentiert (Identifikation, Zugehörigkeit, Bin-

dung). Für präzise Analysen und Planungen 

müssen Quartiersgrenzen allerdings eindeutig 

gezogen werden. Administrativ betrachtet 
sind Quartiere sozialräumliche Einheiten un-
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terhalb der Stadt- oder Kreisebene, deren 

räumliche und soziale Struktur beschrieben 

werden kann und für die geplant wird. Die 

Grenzziehung von Quartieren wird sich in den 

Städten immer auch orientieren an den Stadt-

bezirken oder den noch kleinräumigeren 
Stadtteilen, aus denen sich Stadtbezirke zu-

sammensetzen. In den Landkreisen bilden 

einzelne kreisangehörige Gemeinden sich als 

planungsrelevante Quartiere an, wobei es 

sinnvoll sein kann, in größeren kreisangehöri-

gen Gemeinden bzw. Städten wieder feiner 

nach Ortsteilen zu differenzieren. 

 

Partizipation 

Politische Partizipation zielt auf die aktive 

Beteiligung der Zielgruppen, ihrer Angehöri-

gen und unterstützender Dienste an den 

kommunalen Planungen. Partizipation soll 

nicht nur das demokratische Recht auf politi-

sche Mitsprache sicherstellen, sondern auch 

die Entwicklung einer bedarfsgerechten Ange-

bots- und Unterstützungsstruktur. Denn Sozi-

alplanung, die allein auf umfassenden Daten-

sammlungen zu Quartieren beruht, ist nicht 
nur mit erhöhten personellen und finanziellen 

Kosten für die Kommunen verbunden, son-

dern läuft auch Gefahr, die relevanten The-

men und Bedarfe vor Ort nicht zu erfassen. 

(Kremer-Preiß 2013, 73)  

 

Adressatenorientierung 

Um der Gefahr vorzubeugen, bei den bereits 
bestehenden Institutionen und Strukturen 

verhaftet zu bleiben, d.h. vor allem angebots-

orientiert zu denken, ist es notwendig, die 

Planungsprozesse strikt an den Lebenswelten, 

den Bedarfen und Bedürfnissen der Zielgrup-

pen, z. B. im Projekt ältere Menschen mit und 

ohne (lebensbegleitende) Behinderung, zu 

orientieren. Dementsprechend sind Prozess-

schritte wie konkrete Entscheidungen unter 

der Fragestellung zu beurteilen, ob sie adres-
satenorientiert sind.  

 

Strategische Elemente auf dem Weg 

zu einer inklusiven Sozialplanung 

Der Aufbau einer inklusiven, quartiersbezoge-

nen und partizipativen Sozialplanung kann 

strategisch durch vier Elemente befördert 

werden: 

 eine kommunalpolitische Mandatierung 

 die Weiterentwicklung von Arbeitsstruktu-

ren 

 adressatenorientierte Leitziele 

 eine inklusive und quartiersbezogene So-

zialberichterstattung 

 

Kommunalpolitische Mandatierung 

Sozialplanerische Prozesse gehen notwendig 

politische Prozesse voraus, die sie an normati-

ve Grundlagen rückbinden und dadurch legi-

timieren. Für die Etablierung einer inklusiven, 

quartiersbezogenen und partizipativen Sozial-
planung unabdingbar ist die politische Manda-

tierung durch den jeweiligen Stadtrat bzw. 

Kreistag unabdingbar. Dabei kann die Kreis-

verwaltung im weiteren Prozess nur handeln, 

wenn die Idee einer inklusiven Sozialplanung 

von den Bürgermeistern/innen und Gemein-

deräten kreisangehöriger Gemeinden geteilt 

wird. In den kreisfreien Städten sollten die 

Bezirksvertretungen aktiv bei konkreten Pro-

jekten einbezogen werden. Hilfreich kann die 
Ausrichtung an gemeinsamen Leitzielen sein, 

z. B. an einem Leitbild für die kommunale Zu-

kunftsentwicklung. 

 

Weiterentwicklung von Arbeitsstrukturen 

Es sind vier Strukturelemente auf zwei ver-

schiedenen Planungsebenen, die ineinander-

greifen müssen, um eine inklusive Sozialpla-

nung nachhaltig Wirklichkeit werden zu las-
sen: 

 Verwaltungsstrukturen 

 kommunalpolitische Gremien 

 unbefristet arbeitende Kooperationsstruk-

turen, in denen z. B. Selbstvertretungs- 
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und Angehörigengruppen , Leistungsan-

bieter und andere wichtigere örtliche Ak-

teure zusammenarbeiten 

 zeitlich befristete Beteiligungsstrukturen 

die für einzelne Projekte geschaffen wer-

den.  

Jedes dieser 4 Strukturelemente muss auf 

zwei Planungsebenen vorhanden sein: Die 

Planungsstrukturen auf der Stadt-bzw. Kreis-
ebene verfügen dann über Ansprechpart-

ner/innen auf der Ebene der Quartiere, also in 

Stadtbezirken, Ortsteilen bzw. in den kreisan-

gehörigen Gemeinden. So können die quar-

tiersbezogene Perspektiven und Informatio-

nen besser und schneller eingeholt, die Akteu-

re in den Quartieren an den Willensbildungs-

prozess beteiligt und Planungen letztendlich 

auch nachhaltig umgesetzt werden.  

In Bezug auf die Verwaltungsstrukturen gilt es, 
erstens, die spezifischen Fachplanungen (Seni-

orenplanung, Teilhabeplanung, Psychiatrie-

planung) zu bündeln. Das kann organisational 

durch die Zusammenlegung der Fachplanun-

gen im Bereich Soziales in einem Referat er-

folgeŶ oder durĐh eiŶe “taďsstelle „“ozialpla-
ŶuŶg͞, die diese FaĐhplaŶuŶgeŶ koordiŶiert. 
In jedem Fall ist ein eventuell vorhandener 
überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe in 

die kommunale Sozialplanung strukturell ein-

zubinden.  

Zweitens bedarf es in der Verwaltung einer 

geregelten Kultur der ressortübergreifenden 

Zusammenarbeit von Fachplanungen in ge-

meinsamen Projekten, z. B. zwischen der Sozi-

alplanung und der Stadt- oder Verkehrspla-

nung. Dies kann unter dem Dach einer kom-

munalen Entwicklungsplanung erfolgen.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Arbeitsteam und Kooperationsstrukturen der Verwaltung für eine inklusive Sozialpla-

nung für das Alter 

 

 
Arbeitsteam für eine inklusive kommunale Sozialplanung für 

das Alter 

Kreisfreie Stadt / Kreis-Ebene 

Senioren- & Pflegeplaner/in 

Kommunale/r Teilhabeplaner/in inkl. Planer/in des Trägers der 

Eingliederungshilfe 

Psychiatrieplaner/in 

Quartiers-Ebene 

in Stadtbezirken: Bezirksvorsteher/in, Bezirksverwaltungsstelle 

in kreisangehörigen Gemeinden: Bürgermeister/in, Gemeinde-

verwaltung 

in Quartieren: Quartiersentwickler/in, Zuständige/r für sozial-

raumbezogene Sozialarbeit 

andere Fachplanungen 

andere Rehabilitations-  

und Leistungsträger 

zivilgesellschaftliche  

Akteure 
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Drittens ist die Stadtteil- und Gemeindeebene 

systematisch in Arbeitsstrukturen einzubezie-

hen. Die quartiersbezogene Sozialplanung 

findet immer in Abstimmung mit der örtlichen 

Verwaltung in einem Stadtteil oder in einer 

Gemeinde statt.  

Viertens gibt es Regeln darüber, wie Koopera-

tionsstrukturen auf der Stadt- bzw. Kreisebene 

und in den Stadtteilen bzw. kreisangehörigen 

Gemeinden genutzt werden, und wie zusätz-

lich Bürger/innen projektbezogen beteiligt 

werden (s. Kap. 6). 

Darüber hinaus wird eine quartiersbezogene 

Sozialplanung erleichtert durch Personalres-

sourcen für eine Quartiersentwicklung oder 

für eine stadtteil- bzw. gemeindebezogene 
Vernetzungs- und Kooperationsarbeit (z. B. 

durch die Einstellung von Quartiersentwick-

lern oder Leistungsvereinbarungen stadtteil-

bezogenen Sozialarbeit). Abbildung 1 veran-

schaulicht die Bildung von Arbeitsteams und 

von Kooperationsbeziehungen für Sozialpla-

nungsprojekte. 

 

Adressatenorientierte Leitziele 

Wie können Planungsprozesse bei den vielen, 

auch konkurrierenden Interessen gesteuert 

ǁerdeŶ? Als eiŶ IŶstruŵeŶt sĐhlageŶ ǁir „ad-
ressateŶorieŶtierte Leitziele͞ ǀor, ǁie sie auĐh 
im Care und Case Management verwandt 

werden. Solche adressatenorientierte Leitziele 

werden aus der Perspektive eines Bürgers / 

einer Bürgerin personenorientiert formuliert 

mit Bezug zum Quartier. Wie soll ein Bürger / 
eine Bürgerin leben können im Quartier? Die 

Leitziele sollen einfach, präzise und empirisch 

überprüfbar gefasst sein. Sie bekommen einen 

größeren Nachdruck, wenn sie auch in den 

kommunalpolitischen Gremien verabschiedet 

sind. In einem einzelnen Sozialplanungsprojekt 

kann man sich auf ein oder mehrere Zielberei-

che konzentrieren und sie sozialräumlich kon-

kretisieren. 

Beispielhaft sind in Abbildung 2 die adressa-
tenorientierten Leitziele aufgeführt, auf die 

sich die Sozialplaner/innen der Stadt Münster, 

des Kreises Steinfurt und des Landschaftsver-

bands Westfalen-Lippe für die Vorhaben im 

Projekt SoPHiA geeinigt hatten. 

Adressatenorientierte Leitziele sollen eine 

steuernde und korrigierende Funktion für den 

Planungsprozess haben. Die vielfältigen und 
konkurrierenden Interessen müssen sich an 

den für die Bürgerinnen und Bürger zu errei-

chenden Zielen orientieren und messen las-

sen. Adressatenorientierte Leitziele bieten 

auch Kriterien für die Bewertung von Maß-

nahmenvorschlägen. 

 

GIS-basierte, inklusive und quartiersbezoge-

ne Sozialberichterstattung 

Eine regelmäßige Sozialberichterstattung lie-
fert die Ausgangsdaten für sozialplanerische 

Aktivitäten und erlaubt es, Entwicklungen 

frühzeitig zu erkennen (Monitoring, Radar-

funktion). Für eine inklusive und quartiersbe-

zogene Sozialplanung müssen die Zielgruppen 

und die spezifischen und allgemeinen Angebo-

te und Dienste quantitativ und sozialräumlich 

bis auf die Quartiersebene dargestellt werden. 

Da für die Analyse und die Entwicklung von 

Maßnahmen räumliche Relationen (Nähe-
Distanz, Dichte, Grenzen, Barrieren, Nachbar-

schaften) von entscheidender Bedeutung sind, 

empfiehlt es sich die Zielgruppen und Angebo-

ten unter Berücksichtigung des Datenschutzes 

mittels eines geographischen Informationssys-

tems (GIS) zu kartieren. 

 

Zwei Beispiele für solche Kartierungen aus 

dem Projekt SoPHiA: 

Abbildung 3 zeigt, wie Erwachsenen mit geis-
tiger Behinderung, die Eingliederungshilfe 

beziehen, auf Wohnformen in den Stadtteilen 

in Münster verteilt sind. Sichtbar wird, dass  

dieser Personenkreis kaum im bevölkerungs-

reichen Zentrum lebt, sondern sich insbeson-

dere stationäre Wohneinrichtungen in den 

Außenbezirken finden - das betrifft aus unter-

schiedlichen Gründen sowohl traditionelle 

Komplexeinrichtungen als auch jüngere, stär-
ker gemeindeorientierte Wohnangebote. In 
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Abbildung 4 gibt die sozial-räumliche Vertei-

lung der Wohnpflegeangebote der Alten- und 

Behindertenhilfe in Münster-Hiltrup wieder. 

Deutlich wird, dass östlich des Kanals und der 

Eisenbahnlinie (Barrieren) In Hiltrup-Ost, dem 

Quartier mit der ältesten Bevölkerung in 
Münster, so gut wie keine Unterstützungsan-

gebote bestehen, während in Hiltrup-Mitte 

und Hiltrup-West zahlreiche, nahe beieinan-

derliegende kleinere Angebote z. B. in Bezug 

auf Nachtbereitschaften kooperieren. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 3: Erwachsene mit geistiger Behinderung, die Eingliederungshilfe beziehen, nach Wohnformen 

in der Stadt Münster 
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Abb. 4: Verteilung der Wohnpflegeangebote der Alten- und Behindertenhilfe in Münster-Hiltrup  

 

 

Im Projekt SoPHiA befragte Planungsex-

pert/innen nannten folgende Vorteile der GIS-
basierten inklusiven Sozialberichterstattung: 

• Sozialstrukturelle Unterschiede zwi-

schen verschiedenen Quartieren wer-

den aufgedeckt, z. B. Altersstruktur, 

Anteil von Personen mit Behinderung, 

Wohnsettings von Menschen mit Be-

hinderung. 

• Ein Mangel wie ein Überangebot an 

Diensten in Quartieren werden sicht-

bar. 

• Sozialräumliche Potentiale für die Zu-

sammenarbeit zwischen Leistungsan-

bietern können analysiert werden. 

• Geografische Informationssysteme 

werden auch von anderen kommuna-

len Ämtern mit Planungsaufgaben ge-

nutzt, erleichtern die Zusammenarbeit 
und eröffnen neue Einsichten (z. B. für 

die Standortsuche von Bauprojekten). 

 

 

Gestaltung des Planungsprozesses in 

Projekten 

Auf die Gestaltung des Prozesses in Sozialpla-

nungsprojekten kann hier nur kurz eingegan-

gen werden, ausführlicheres findet sich in 

Schäper et al. (2018, in Druck). In unserem 
Ansatz hat die Sozialplanung parallel der Auf-

gabenfelder im Auge zu behalten: In Bezug auf 

das sachliche Problem hat sie darauf zu ach-

ten, dass die Planungsaufgaben präzise defi-

niert, die Ausgangslage analysiert, Bedarfe 
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erhoben, Lösungsalternativen entwickelt und 

bewertet sowie Maßnahmen abgeleitet wer-

den, die dann  direkt umgesetzt oder zur Be-

schlussfassung den Gremien vorgelegt wer-

den. Damit Bedarfe valide abgebildet, gute 

Lösungen entwickelt und umgesetzt werden 
können, muss sie die Kooperationsstrukturen 

auf der Stadt- bzw. Kreisebene und auf der 

Quartiersebene nutzen bzw. schaffen oder 

weiter entwickeln. In diesen Kooperations-

strukturen (z. B. gemeinde- oder stadtteilbe-

zogeŶe Arďeitskreise „ÄlterǁerdeŶ iŶ ..͞ oder 
Konferenzen der Selbstvertretungsgruppen 

und Angehörigen oder der Anbieter auf Stadt- 

bzw. Kreisebene) sind oftmals diejenigen or-

ganisiert, die Maßnahmen mittragen und spä-
ter umsetzen müssen. Und als drittes haben 

die Sozialplaner/innen zu überlegen, bei wel-

chen Projektschritten wer, wie und mit wel-

chem Aufwand beteiligt werden soll. Eine so 

verstandene kommunale Sozialplanung legt es 

nahe, dass die Städte bzw. Kreise projektbe-

zogen Standards für die Partizipation festle-

gen, um ein Know-how für die Durchführung 

partizipative Verfahren zu entwickeln sowie 

Aufwand und Ertrag in einem auch finanziell 
vertretbarem Verhältnis zu halten. 

 

 

Beteiligungsverfahren  

In der kommunalen Sozialplanung sollen die 
Zielgruppen sowohl an Willensbildungs- und 

Entscheidungsprozessen als auch an der kon-

kreten Umsetzung aktiv beteiligt werden. Be-

kanntermaßen unterscheidet Arnstein (1969) 

fünf Stufen der politischen Partizipation: Von 

der Nicht-Beteiligung unterscheiden lässt sich 

das reine Informiertwerden über Planungsin-

halte. Das Mitwirken setzt voraus, dass die 

verschiedenen Gruppen ihre Meinungen und 

Interessen aktiv einbringen können. Das Mit-
entscheiden bedeutet über die Lösung bzw. 

Maßnahme mitzubestimmen. Dabei ist in der 

kommunalen Sozialplanung aber darauf zu 

achten, dass die gewählten kommunalen 

Gremien die Beschlussfassungsorgane bleiben. 

Sozialplanung ist eine hoheitliche Aufgabe der 

Kommunen und unterscheidet sich damit von 

Prozessen, z. B. in der Netzwerkarbeit, die auf 

die freiwillige Kooperation aller Akteure an-

geǁieseŶ siŶd ;Bild ǀoŵ „ruŶdeŶ TisĐh͞Ϳ. Als 
weitere Form der Partizipation nennt Arnstein 
(1969) das Selbstgestalten oder Selbstverwal-

ten von Angeboten, Diensten oder Anlagen 

durch die beteiligten Gruppen. 

Bei der Gestaltung der Partizipation in der 

kommunalen Sozialplanung stellt sich die Fra-

ge wer, wo wann und in welchem Umfang zu 

beteiligen ist (vgl. Abb. 5). Wer vertritt die 

Interessen von Menschen im Alter, von Men-

schen mit Behinderungen und deren informel-

len Unterstützer? Auf der Quartiersebene 
sollten die betroffenen Menschen direkt be-

teiligt werden. Auf der Stadt- bzw. Kreisebene 

sind es häufig eher Vertreter von Selbstvertre-

tungs- und Angehörigengruppen, die einge-

bunden werden. Und auch anwaltschaftliche 

Vertreter, z. B. Leistungsanbieter, die Ziel-

gruppen unterstützen, verfügen dank ihrer 

täglichen Kontakte zu den Klient/innen über 

ein Informationsschatz, der genutzt werden 

sollte, auch wenn sie gleichzeitig eigene An-
bieterinteressen verfolgen. Wo und an wel-

chen Prozessschritten sollen Vertreter/innen 

der Zielgruppen beteiligt werden? In immer 

mehr kreisfreien Städten, Kreisen und Ge-

meinden gibt es formale politische Gremien, z. 

B. Seniorenvertretungen oder Kommissionen 

für die Inklusion von Menschen mit Behinde-

rung, um ihre Interessen gezielt in kommunal-

politische Entscheidungsprozesse einzubin-

den. Daneben gilt es, Menschen mit Behinde-
rungen auch direkt an den unbefristeten Ko-

operationsstrukturen zu beteiligen - sowohl in 

den Quartieren wie auch auf der Stadt- bzw. 

Kreisebene. Und natürlich sind die projektbe-

zogenen Partizipationsverfahren so zu gestal-

ten, dass eine möglichst große Vielfalt von 

Bürgerinnen und Bürgern teilnehmen kann.  
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Abb. 5: Entscheidungen über Partizipation in der kommunalen Sozialplanung  

  

Grundsätzlich stößt man dabei auf das Prob-

lem, dass Personengruppen mit geringem 

kulturellem, sozialem oder wirtschaftlichem 

Kapital, in der Kommunalpolitik und in her-

kömmlichen Beteiligungsverfahren wenig ver-

treten sind. In der Politologie spricht man 

deshalď ǀoŶ sogeŶaŶŶteŶ „sĐhǁaĐheŶ IŶte-
ressen.͞ Ausdrücklich gehören hierzu Men-

schen mit geistiger Behinderung und komple-
xen Unterstützungsbedarf, die darauf ange-

wiesen sind, dass ihre Lebenssituation über 

zusätzliche Beteiligungsformate eingebracht 

wird und andere stellvertretend ihre Interes-

sen vertreten. Insgesamt beteiligen sich Men-

schen mit lebenslanger Behinderung seltener 

an der Kommunalpolitik als z. B. Menschen im 

Alter. 

Für die Gestaltung inklusiver Partizipations-

prozesse legen wir allen Beteiligten nahe, eine 

lernende Haltung einzunehmen. Neben den 

Vorteilen, den z. B. die Einführung einfacher 

Sprache und einer barrierearmen Umgebung 

in öffentlichen Verfahren für die meisten Be-

völkerungsgruppen haben, stößt die politische 

Partizipation auch auf Schwierigkeiten und 

Grenzen. Jemand fällt es beispielsweise 

schwer, sich in der Diskussion in einer Sitzung 

von der spezifischen eigenen Lebenssituation 
zu lösen oder sie zu abstrahieren. Zeithorizon-

te sind mitunter schwer vermittelbar. Die Vor-

bereitung eines Vertreters mit kognitiver Be-

einträchtigung für ein politisches Gremium 

mag sich aufwendig gestalten. Auch die inklu-

sive Gestaltung öffentlicher klassischer Ver-

fahren wird nicht dazu führen, dass alle Per-

sonengruppen mit Beeinträchtigungen teil-

nehmen können oder wollen. Im Projekt So-

PHiA wurden deshalb zusätzliche Verfahren 
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aufgenommen oder entwickelt, die sich dazu 

eignen, die Perspektive insbesondere von 

Menschen mit komplexen Unterstützungsbe-

darf, aber auch von Menschen mit psychischer 

oder anderweitigen Behinderungen, die von 

ihrer Lebenssituation nicht in der Öffentlich-
keit sprechen können oder wollen, in Pla-

nungsprozesse hineinzunehmen. Dazu gehö-

ren Fokusgruppen-Interviews, Sozialraumbe-

gehungen, aufsuchende Befragungen und 

Fallvignetten (vgl. Tab. 2). Darüber hinaus hat 

sich im Projekt SoPHiA als besonders fruchtbar 

ein gemeinsamer Workshop mit den Anbie-

tern aus der Altenhilfe und der Behinderten-

hilfe erwiesen, in dem anhand von Fallszenari-

en Potenziale und Lücken der Unterstützung 
im Quartier für beide Zielgruppen ausgemacht 

wurden. Beim gemeinsamen Durchspielen von 

Fallszenarien kam zum Vorschein, wo Koope-

rationsmöglichkeiten zwischen den Anbietern 

bestehen. 

 

 

Bürgerbeteiligung in den Quartieren 

 

ÖffeŶtliĐhe „klassi-
sĐhe͞ VerfahreŶ͞ 

Zusätzliche Verfahren, um 

„sĐhǁaĐhe IŶteresseŶ͞ 
einzubeziehen 

 

 Kick-off Veran-

staltung 

 Arbeitsgruppen 

 Zwischenbilanz-

Veranstaltung 

 Fokusgruppen-

Interviews 

 Sozialraumbegehungen 

 aufsuchende Befra-

gungen 

 Fallvignetten 

 

Tab. 2: Verfahren für die projektbezogene 

Beteiligung von Bürger/innen in den Quartie-

ren im Projekt SoPHiA   

 

Die fortwährende Evaluation bei Beteiligungs-

verfahren ist ein wichtiges Instrument, um mit 

den Betroffenen in engem Kontakt zu bleiben 

und gegebenenfalls den Prozess anzupassen. 

Ein in einfacher Sprache formulierter Evalua-

tionsbogen am Ende einer Veranstaltung oder 

Sitzung kann von den einzelnen Teilneh-

mer/innen mit und ohne Unterstützung aus-

gefüllt werden und liefert auch Informationen 

über Aspekte, die jemand nicht öffentlich ver-

balisieren wollte.  

 

 

AusďliĐk: “tadt, LaŶd … iŵ Fluss   
Wenden wir den Blick noch einmal auf Spezifi-

ka in ländlich strukturierten Räumen. Die un-
eindeutigen Hierarchieverhältnisse zwischen 

dem Kreis als übergeordneter kommunaler 

Ebene und den kreisangehörigen Gemeinden 

erschweren dort die Sozialplanung. Stärker als 

in einer kreisfreien Stadt ist die Sozialplanung 

auf Kreisebene darauf angewiesen, dass die 

Bürgermeister/innen und Gemeinderäte in 

ihren Kommunen Sozialplanungskonzepte 

mittragen. Das ist oft schwierig, weil die kreis-

angehörigen Gemeinden sehr unterschiedlich 
strukturiert sind - von eher städtisch gepräg-

ten mit eigenen Planungen bis hin zu sehr 

kleinen ländlichen Gemeinden. Gleichzeitig 

geht die Eigenständigkeit der Gemeinden häu-

fig mit einem höheren Verantwortungsgefühl 

für ein Quartier einher. Der Wille zur politi-

schen Partizipation, zu bürgerschaftlichem 

Engagement und zur Kooperation der relevan-

ten lokalen Akteure ist oft höher als in Städ-

ten, weil das Gemeindeleben insgesamt davon 
abhängig ist. Anbieter sozialer Dienstleistun-

gen stehen weniger in Konkurrenz und können 

sektorübergreifend mehr von einer Zusam-

menarbeit profitieren. Darüber hinaus sind die 

beteiligten Personen oft vielfältig in sozialen 

Netzwerken verbunden, man kennt sich oder 

die Familie persönlich und Nachbarschaftshilfe 

ist üblich(er). Optimistisch formuliert ermög-

licht das auf dem Land auch andere Lösungen 

(z. B. Bürgertaxis). Anbieter der Behinderten-
hilfe können dies nutzen, indem sie nicht nur 

etwas für Menschen mit Behinderungen leis-

ten, sondern als Akteure im Gemeinwesen 

auch anderen nützen.  
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Aus den Arbeitsgruppen 
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Arbeitsgruppe 1 

 

Von der Komplexeinrichtung 

zum inklusiven Quartier 

 

Die Auflösung einer Komplexeinrichtung und 

der Aufbau eines inklusiven Quartiers stellen 

Menschen mit Behinderung, Mitarbeitende, 

die Institution und die Bürger eines Quartiers 

vor große Herausforderungen – umso mehr, 

wenn es darum geht, auch hohem Unterstüt-

zungsbedarf im Quartier gerecht zu werden. 

Wie dies gelingen kann, wird am Beispiel des 

Bonner Projekts „mitten im leden – Vom Le-

deŶhof zuŵ iŶklusiveŶ Quartier“ vorgestellt. 

Wie lässt sich eine solche Konversion mit einer 

heilpädagogischen stationären Komplexein-

richtung erfolgreich gestalten? Welche Ent-

scheidungen und Schritte sind erforderlich, 

wer sind die beteiligten Akteure? Welche An-

sätze zur Partizipation der betroffenen Men-

schen mit Behinderung gibt es? Wie werden 

Mitarbeitende auf veränderte professionelle 

Anforderungen vorbereitet? Wie lassen sich 

Bürger und lokale Politik einbeziehen? Was 

sind besondere Anforderungen bei hohem 

Unterstützungsbedarf?  

Michael Heine, LVR-HPH-Netz Ost, Bonn; 

Dr. Christian Bradl, LVR HPH-Netz West, Jülich 

LVR-HPH-Netze  
Christian Bradl 
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Quartiersentwicklung in Bonn-Vilich 

Das Leben ist kein Ledenhof 

Michael Heine 
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Vollständige Präsentation von Michael Heine: 

http://dhg-kontakt.de/tagungen 

Weitere Informationen zum Quartiersprojekt: 

www.mitten-im-leden.de 

Diskussion in der Arbeitsgruppe 

Drei Ausgangsfragen für die Diskussion: 

1. Perspektive BTHG: Bildet das Quartier am 

Ledenhof die geforderte Ablösung von 

ambulanter und stationärer Leistungser-

bringung ab? Wenn ja, wie? 

2. Inklusiver Sozialraum: Wie begünstigt die 

zukünftige Wohnform im Quartier am Le-

denhof die Teilhabe am Leben in der Ge-

meinschaft? 

3. Welche Erkenntnisse bringt mitten im 

leden für meine Arbeit vor Ort? Was kann 

ich in meiner Arbeit umsetzen? 

Folgende Aspekte wurden angesprochen: 

 Einbeziehung von Angehörigen 

 Nutzung Unterstützter Kommunikation 

 Quartierentwicklung als Prozess denken 

 Wunsch- und Wahlrechts von Wohnfor-

men weiter entwickeln 

 verstärkte Personalressourcen bei indivi-

dueller Unterstützung 

 Personaleinsatz noch individueller und 

differenzierter als bei Betreutem Wohnen 

 Einbeziehung von Menschen mit komple-

xem Unterstützungsbedarf von Anfang an 

 Alle Unterstützungsbedarfe wie z.B. Pfle-

ge, soziale Betreuung, Freizeitbegleitung 

im Quartier denken 

 Haltung und Fachwissen von Mitarbeiten-

den ist wichtig 

 Auch Mitarbeitende enthospitalisieren 

 Institutionelles Denken überwinden 

 Koordination und fallunspezifische Arbeit 

 Ledenhof-Quartiersprojekt als Einzelpro-

jekt im LVR oder in allen HPH-Netzen? 

 Michael Heine 

LVR-HPH-Netz Ost, Bonn 

michael.heine@lvr.de 

 Dr. Christian Bradl 

LVR-HPH-Netz West, Jülich   

Christian.bradl@lvr.de 

mailto:Christian.bradl@lvr.de
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Arbeitsgruppe 2 

 

Inklusionsorientierte Unter-

stützung bei herausfordern-

dem Verhalten 

 

Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung 

und herausforderndem Verhalten stellen ihre 

soziale Umgebung und das professionelle Hil-

fesystem oft vor erhebliche Probleme. Im Kin-

des- und Jugendalter sind familiäre Betreu-

ungssettings oft dauerhaft an der Grenze ihrer 

Belastbarkeit. Aber auch in institutionellen 

Formen der Hilfen für Kinder, Jugendliche und 

erwachsene Menschen mit kognitiven Beein-

trächtigungen machen ausgeprägte heraus-

fordernde Verhaltensweisen die Grenzen der 

‚ŶorŵaleŶ‘ BetreuuŶgsroutiŶeŶ deutlich 
sichtbar. In manchen Fällen wird eine ge-

schlossene Unterbringung erwogen oder auch 

tatsächlich veranlasst. Es gibt im fachlichen 

Diskurs sehr unterschiedliche Auffassungen 

darüber, wie geeignete professionelle Unter-

stützungsmodelle aussehen sollten. Während 

der eine Teil der Fachöffentlichkeit sich für 

‚geschlosseŶe WohŶheiŵe‘ ausspricht, plädie-
reŶ aŶdere für das Modell der ‚eiŶgestreuteŶ‘ 
Plätze in den bestehenden Wohnheimen für 

behinderte Menschen, und wieder andere für 

stark personenzentrierte Lösungen in Form 

des intensiv betreuten Einzelwohnens. Insbe-

sondere die beiden letztgenannten Varianten 

werfen die Frage auf, welche strukturellen, 

konzeptionellen, personellen und sächlichen 

Vor-aussetzungen notwendig sind, um dem 

Personenkreis zu einem möglichst gelingen-

den Alltag zu verhelfen. Wie können inklusion-

sorientierte Unterstützungsangebote ausse-

hen, die ein Zusammenleben von Menschen 

mit kognitiver Beeinträchtigung und heraus-

forderndem Verhalten mit anderen Menschen 

im Quartier begünstigen? Welche Forschungs-

ergebnisse und Erfahrungen liegen dazu vor? 

Prof. Dr. Johannes Schädler, Martin F. Reich-

stein, Zentrum für Planung und Evaluation 

Sozialer Dienste (ZPE), Universität Siegen 
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Arbeitsgruppe 3 

 

Q8: Entwicklungspotenziale im 
Quartier sichtbar machen – 
neue Netzwerke aufbauen 
 

Wie setzen wir gesellschaftliche Inklusion in 

den Quartieren besser um? Wie können Men-

schen mit Pflege- und Assistenzbedarf selbst-

bestimmt und gut versorgt in ihrer Nachbar-

schaft leben? Seit Anfang 2011 arbeitet das 

Quartiers-Projekt Q8 der Evangelischen Stif-
tung Alsterdorf in Hamburg an Antworten auf 

diese drängenden gesellschaftlichen Fragen. 

Q8 geht dabei neue Wege: Es verbindet An-

sätze der Sozialraumorientierung, der Quartie-

rentwicklung und der Inklusion zu einem stra-

tegischen Handlungs- und Entwicklungsansatz. 

Ziel ist es, den Boden für Unterstützungsfor-

men zu bereiten, die einen neuen Mix aus 

Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement 

und Nachbarschaft, Technik und professionel-
ler Unterstützung ermöglichen. 

Armin Oertel, Leitung Q8/ Sozialraumentwick-

lung; Kathrin Leven, Projektleitung Q8 Alster-

dorf 
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Weitere Informationen:   www.q-acht.net 

 

 Armin Oertel 

Leitung Q8/ Sozialraumentwicklung 

a.oertel@q-acht.net 

 Kathrin Leven,  

Projektleitung Q8 Alsterdorf  

k.leven@q-acht.net 
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Arbeitsgruppe 4 

 

Unterstützende Nachbarschaf-

ten und bürgerschaftliches 

Engagement 

 

Eine Wohnung im Stadtteil, im Dorf oder in 

der Gemeinde ist für Menschen mit hohem 

Unterstützungsbedarf noch kein Garant für 

eine gute Lebensqualität. Entscheidend ist die 

soziale Einbindung im Sozialraum. Wie kann 

das nachbarschaftliche Zusammenleben ge-

fördert werden? Welche Chancen bietet bür-
gerschaftliches Engagement zur Stärkung der 

Teilhabe im Wohnquartier? Welche Aufgaben 

kommen auf Mitarbeitende wohnbezogener 

Dienste zu, damit die soziale Einbindung von 

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 

gelingt? Was kann die Kommune dazu beitra-

gen, dass der Personenkreis als gleichberech-

tigte Bürger*innen anerkannt und willkom-

men geheißen wird? 

Holger Wittig-Koppe, Meike Mohr, Paritäti-

scher Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein, 

Kiel 

 

Statt Inklusion in die Gesellschaft,  

              Inklusion in der Gesellschaft 

7 Thesen zum Verhältnis vom professionellen 

Hilfesystem zum bürgerschaftlichen Engage-

ment 

 

1. Es gibt eine neue Lust auf Gemein-
schaft und Teilhabe in unserer Gesell-
schaft. 

Wertewandel, Horst Opaschowski (Deutsch-

land 2030). 

Neue Formen des Engagements, selbstorgani-
siert, selbstbestimmt und im sozialen Nahr-

aum. 

Sich selbst verwirklichen und Verantwortung 

übernehmen. 

Wohnprojekte, Nachbarschaftsnetze, Netz-

werkprojekte, Bürgerinitiativen. 

2. Engagement nicht für fremde Zwecke 
instrumentalisieren, sondern am Eigen-
sinn und Willen der Bürger ansetzen. 

Engagement lebt von der Freiheit der Enga-
gierten, sie bringen ihre Motive und ihren 

Eigensinn mit (motivieren heißt demotivie-

ren). 

Professionalisierung ehrenamtlicher Arbeit 

zerstört ihre besondere Qualität (Normalität, 

Alltagspraxis, Sozialraumexperten, Botschafter 

und Brückenbauer) 

Organisation von Zuhörprozessen, Aktivie-

rungsarbeit (Was heißt ein gutes Leben in 

meinem Quartier?). 

 

3. Wir müssen Teilhabe von der Mehrheits-
gesellschaft her denken. 

Inklusion in eine ausgrenzende Gesellschaft 

mit ausgrenzenden Institutionen (z.B. Bildung, 

Arbeit, Kultur) kann nicht gelingen (Inklusions-

lüge; z.B. Becker 2015). 

Teilhabe lässt sich nicht von einer ausgegrenz-

ten Personengruppe her denken, sondern nur 

von allen diskriminierten Gruppen her. 

Teilhabe gelingt nur in einer Gesellschaft, die 

teilhabefreundlich ist. Damit wird es ganz poli-

tisch: Demokratie stärken, Alltagsdemokratie 

ermöglichen. 

Was hat die Mehrheitsgesellschaft davon, 

wenn Teilhabe aller ermöglicht wird? Und wie 

kann der Wille zur Teilhabe gestärkt werden? 

 

4. Empowerment von ausgegrenzten Men-
schen erfordert möglicherweise exklusive 
Strategien. 

Teilhabe ungewohnte Personengruppen, 

brauchen Zeit, Gelegenheiten und Unterstüt-

zung um Teilhabe zu lernen. 

Individuelle Ressourcenarbeit wird nicht rei-

chen (Inklusion als neoliberale Falle). 

Ausgegrenzte Personengruppen sind als 

Gruppen zu stärken, gemeinsames Bewusst-



       A U S  D E N  A R B E I T S G R U P P E N     ________________________  

  71   

sein entwickeln, gemeinsames solidarisches 

Handeln ermöglichen, Rückzugs- und Reflexi-

onsräume schaffen, Heimspiele organisieren. 

5. Die Profis im Hilfesystem bekommen 
einen neuen Klienten: die Mehrheitsge-
sellschaft (im sozialen Nahraum, in der 
Lebenswelt ihrer Nutzerinnen und Nut-
zer). 

Perspektivenwechsel in der Sozialraumarbeit: 

statt vom Fall zum Feld, vom Feld zum Fall 

Aufgabe wird es, die Mehrheitsgesellschaft zu 

befähigen Vielfalt zu verehren und eine Kultur 

zu schaffen, in der man ohne Angst anders 

sein kann.  

Aber dafür gibt es kein Geld! 

Meine Einrichtung als Dienstleister oder als 
zivilgesellschaftlicher Akteur.  

Die Kooperation mit anderen Akteuren im 

Sozialraum wird unvermeidbar (aus dem Kon-

kurrenzmodus in den Kooperationsmodus).  

Homogene Netzwerke von Profiorganisatio-

nen sind wenig zielführend.  

Wir brauchen die Kooperation mit den le-

bensweltorientierten, vom Engagement der 

Bürgerinnen und Bürger getragenen zivilge-

sellschaftlichen Organisationen. 

Einbeziehung von freiwillig Engagierten in die 

eigene Arbeit.  

 

6. Ohne eine Neubestimmung von Freiheit 
und Verantwortung für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wohnbezogener 
Dienste kann die Teilhabe nicht gelingen. 

Je mehr sich eine professionelle Organisation 

auf die Lebenswelt im Quartier einlässt, umso 

mehr zerfransen ihre geordneten Strukturen 
an den Rändern. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen 

große Freiheitsgrade und ein hohes Maß an 

Verantwortung, um in den Sozialraum ihrer 

Nutzer uŶd NutzeriŶŶeŶ „eiŶtauĐheŶ“ zu köŶ-
nen und um auf spontane Gelegenheiten rea-

gieren zu können. 

Dreimal am Tag die Wohnung ins Quartier 

lüften reicht nicht für eine gute Quartiersar-

beit. 

Vernetzung gelingt nur über Beziehungs- und 

Zuhörarbeit. 

Dort sein, wo die Menschen im Quartier sind, 
Sozialraumgespräche, Sozialraumerkundungen 

mit den Nutzern und Nutzerinnen etc.  

 

7. Die Sicherstellung der kommunalen Da-
seinsvorsorge lässt sich nicht reduzieren 
auf die Gewährleistung einer technischen 
Infrastruktur, sondern muss das Mitei-
nander im Gemeinwesen in den Fokus 
nehmen. 

Kommunale Politik (und Verwaltung) wäre gut 
beraten, den Diskurs über ein gutes Leben 

wieder in den Mittelpunkt ihres Dialogs mit 

den Bürgerinnen und Bürgern zu stellen.  

OrgaŶisatioŶ ǀoŶ „ehrliĐheŶ“ BeteiliguŶgspro-
zessen, die sich aktiv um die Beteiligung von 

beteiligungsfernen Gruppen bemühen. 

Langfristige Entwicklung einer politischen Kul-

tur, die die Beteiligung der Bürgerinnen und 

Bürger über das Reden hinaus ermöglicht. 

Demokratiearbeit ist Aktivierungsarbeit. 

Das Leitbild einer Bürgerkommune (z.B. Roß 

2012). 

 

 Holger Wittig-Koppe & Meike Mohr 

PARITÄTISCHER Schleswig-Holstein, Team Bür-

gerschaftliches Engagement, Gemeinwesenar-

beit, Inklusion und Selbsthilfe 

wittig@paritaet-sh.org 

 



       A U S  D E N  A R B E I T S G R U P P E N     ________________________  

  72   

Arbeitsgruppe 5 

 

Chancen und Probleme im 
ländlichen Raum – aus Sicht 
der Sozialplanung  
 

Voraussetzung für die Entwicklung inklusiver 

Quartiere ist eine verbindliche Kooperation 

der Akteure (Behindertenhilfe, Altenhilfe, 

Selbsthilfe, Gesundheitswesen u.a.). Unter der 

Leitidee Inklusion und Partizipation werden 

die bestehenden Strukturen und Prozesse 
analysiert und Entwicklungen in Gang gesetzt, 

die die Teilhabe von Menschen mit Behinde-

rungen stärken. Welche Chancen zur sozialen 

Einbindung von Menschen mit hohem Unter-

stützungsbedarf bestehen im ländlichen 

Raum? Welche Schwierigkeiten treten auf? 

Was sind gute Lösungen?  

Frank Woltering, Sozialplanung Kreis Steinfurt 
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Bericht aus der Arbeitsgruppe 

 

Anhand eines Impulsvortrages wurde einlei-

tend und am Beispiel des Kreises Steinfurt 

dargestellt, welche Themenfelder von kom-

munaler Sozialplanung erfasst werden und in 

welchem rechtlichen/organisatorischen Kon-

text Planungsaufgaben wahrgenommen wer-
den. Dabei wurden die Besonderheiten des 

ländlichen Raumes hervorgehoben und prakti-

sche im Arbeitsalltag aufkommende Chan-

cen/Probleme kommunaler Sozialplanung 

vorgestellt. In der anschließenden Diskussion 

wurden im Plenum verschiedene Spannungs-

felder und folgende Themenschwerpunkte 

diskutiert: 

Der Mangel an geeignetem Wohnraum wurde 
als zentrales Thema benannt, um ein inklusi-

ves Leben im Quartier strukturell zu ermögli-

chen. Diese Einschätzung bezog sich zum ei-

nen auf das klassische Einzelwoh-

nen/Paarwohnen. Aber auch ambulante 

Wohnformen für Menschen mit höheren Hil-

febedarfen, für welche letztendlich ebenso 

Einzelmietverträge geschlossen werden, un-

terliegen hinsichtlich der baulichen Ausgestal-

tung und Refinanzierung meist den Rahmen-
bedingungen des sozialhilferechtlich ange-
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messenen Wohnungsbaus. Unter diesen Rah-

menbedingungen geeigneten Wohnraum für 

Einzelwohnen/Paarwohnen oder andere inno-

vative quartiersbezogene Wohnkonzepte zu 

schaffen, wurde als besondere Herausforde-

rung beschrieben. Bezogen auf den ländlichen 
Raum wurden Fragen zum Wohnraum im Ge-

samtkontext zur Ausgestaltung des öffentli-

chen Nahverkehrs und der Nahversorgung 

betrachtet. Aus diesem Grund können Pla-

nungsprozesse nicht isoliert nach Fachrichtun-

gen/Zuständigkeiten betrachtet werden, so 

dass gelingende Quartiersentwicklung Koope-

rationsstrukturen benötigt und Übergänge zu 

vielen beteiligten Fachressorts (z.B. Schnitt-

stelle Altenhilfe/Eingliederungshilfe) geschaff-
ten werden sollten. 

 

Der sich abzeichnende Mangel an Fachkräften 

wurde ebenfalls als wesentliche Herausforde-

rung beschrieben, um Versorgungsstrukturen 

weiterentwickeln zu können. Es wurde berich-

tet, dass die Fachkräftebindung in der Praxis 

bereits heute entscheidend ist, um bestehen-

de Einrichtungen und Angebotsstrukturen 

aufrechterhalten zu können. Die Fortentwick-
lung von Quartieren und sozialen Dienstleis-

tungen kann nur gewährleistet werden, wenn 

die entsprechenden Fachkräfte heute und 

auch zukünftig zur Verfügung stehen. Gerade 

für den ländlichen Raum wird es zukünftig 

eine besondere Herausforderung sein, Fach-

kräfte für die Arbeit vor Ort und außerhalb 

beliebter/attraktiver Zentren zu gewinnen. 

 

Beteiligung von Betroffenen wurde als ent-
scheidender Faktor für eine erfolgreiche Ent-

wicklung inklusiver Quartiere benannt. Zwi-

schen einem theoretischem Anspruch und der 

Realität vor Ort bestand lt. dargestellten bis-

herigen Erfahrungen ein deutliches Ungleich-

gewicht, so dass in diesem Punkt Verbesse-

rungsbedarf diskutiert wurde. Sowohl für 

Quartiersentwicklung im Allgemeinen und für 

Beteiligungsverfahren im Speziellen wurde auf 
die erforderlichen finanziellen und organisato-

rischen Rahmenbedingungen hingewiesen. Es 

bedarf zukünftig vermehrt Investitionen, um 

siĐh geŵeiŶsaŵ ŵit BetroffeŶeŶ „auf deŶ 
Weg zu ŵaĐheŶ“. Diese Einschätzungen bezo-

gen sich auf Beteiligungen im Einzelfall (Kos-

tenerstattung für Fahrkarten, personelle Un-

terstützung bei Beteiligungsverfahren etc.). 
Als ebenso wichtig wurde beschrieben, dass 

durch eine gesicherte Finanzierung eine Betei-

ligung unabhängig von Einzelpersonen ermög-

licht werden sollte. Es wurde dargestellt, dass 

häufig einzelne Betroffene langjährig in Betei-

ligungsprozessen engagiert waren. Wechsel-

ten diese Personen oder gaben Ämter auf, 

fielen Beteiligungsprozesse häufig zusammen, 

da im Verfahren keine personenunabhängige 

Beteiligungsstruktur gegeben war. Eine Wei-
terentwicklung, Systematisierung und Einbin-

dung von Beteiligungsverfahren auch in Kom-

munale Planungs- und Entscheidungsprozesse 

wurde insgesamt für notwendig erachtet. 

 

 Frank Woltering,  

Sozialplanung Kreis Steinfurt 

frank.woltering@kreis-steinfurt.de 
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Arbeitsgruppe 6 

 

Zugänge in den Sozialraum bei 
schwerer Behinderung  
 

Die soziale Einbindung von Menschen mit 

schweren Beeinträchtigungen ins Gemeinwe-

sen ist für alle Beteiligten mit besonderen 

Herausforderungen verbunden. Am Beispiel 

von ambulant unterstützten Wohngruppen für 

Menschen mit frühkindlichem Autismus wer-

den teilhabeorientierte Handlungsansätze 

vorgestellt. Welche Voraussetzungen müssen 
gegeben sein, dass nachbarschaftliches Zu-

sammenleben gelingt?  

Constanze Lohse, Lebenshilfe Braunschweig 
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Bericht aus der Arbeitsgruppe 

 

Es gibt eine große Spanne zwischen der pro-

klamierten Werte und der Möglichkeiten der 
Umsetzung im Alltag. 

Politische Weiterentwicklung und gesteuerter 

Wohnungsbau sind wichtig und ein guter Zu-

kunftsbaustein.  

Aber dort, wo diese politischen Entwicklungen 

noch in den Kinderschuhen stecken und/oder 

gar nicht stattfinden, muss es auch andere 

Möglichkeiten geben, Menschen mit komple-

xem Unterstützungsbedarf alternative Wohn-
formen zu bieten. 

Die Planung uns Entstehung einer Wohnge-

meinschaft, in der Hilfen und Assistenz der 

Eingliederungshilfe und Pflege kombiniert 

sind, wird vorgestellt. 

Es soll deutlich werden, dass bei einer Nut-

zung des Wohnungsmarktes andere Planungs-

zeiträume stattfinden. Von der Anmietung bis 

zum Bezug hat man in der Regel zwischen 6 

und 8 Wochen. Das bedeutet, dass keine lang-

fristigen und umfassenden Planungen möglich 
sind. Die Hilfen müssen schnell beantragt 

werden und vernetzt werden. 

Es ist schwierig ein Mietobjekt zu finden und 

wenn ein passendes Objekt gefunden ist, dann 

möchten die Vermieter in der Regel nicht, 

dass die Kundinnen und Kunden selbst als 

Mieter auftreten. 

Im Gegensatz zum formulierten politischen 

Willen, ist da noch großer Nachholbedarf. 

Realistisch betrachtet ist die Trennung der 
Anmietung der der Bereitstellung der Unter-

stützung sicher im Sinne der Menschen mit 

Beeinträchtigung gedacht, verringert aber ihre 

Möglichkeiten geeigneten Wohnraum zu fin-

den und nutzen zu können. 

 

Die vorgestellte Wohngemeinschaft ist mitten 

in einem Dorf am Rand von Braunschweig. Es 

zeigt sich in den ersten Monaten, dass die 

Nachbarn sehr angestrengt sind. Es stört der 
Geräuschpegel und sie empfinden Unbeha-

gen, da sich die Bewohner oft anders verhal-

ten, als sie es gewohnt sind. 

Es gibt dann einige Unternehmungen, um sich 

besser mit den Nachbarn zu arrangieren und 

im Dorf besser anzukommen. 

Die Diskussion macht auch deutlich, dass die 

alltäglichen Begegnungen das Wichtigste sind, 

um mit den Mitmenschen im Quartier in Be-

rührung zu kommen. 

Es haben einige der Diskutierenden Erfahrun-

gen mit ablehnender Haltung und diffamie-

renden Bemerkungen gemacht. 

In Braunschweig hat sich gezeigt, dass das 

aktive Zugehen auf die Nachbarn und die Zeit 

einen besseren Umgang miteinander möglich 

gemacht hat. 

Anhand einiger Beispiele wurde deutlich ge-

macht, dass sich zwei der autistischen Männer 
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mittlerweile eigenständiger im Dorf bewegen 

können, z.B. kleine persönliche Einkäufe im 

nahen Laden selbstständig Tätigen können. Sie 

haben dafür unterstützende Materialien (un-

ter anderem eine Stresskarte) dabei und es 

bedurfte natürlich einer langen Übungsphase. 

Auch Unterstützer sind für eine gute Ankunft 

in einem Quartier notwendig. Es ist zum einen 

sinnvoll, die vorhandenen Strukturen der Poli-

tik zu nutzen (Bezirksrat usw.), aber auch die 

anderen Organisationen und Vereine in einem 

Dorf sind wichtige Ansprechpartner und Mul-

tiplikatoren. 

In Braunschweig war und ist z.B. die Pfarrerin 

vor Ort eine sehr aktive Unterstützerin der 

Wohngemeinschaft.  

 

Es wurde von einigen Teilnehmern der Runde 

deutlich bemängelt, dass es kein Forum für die 

Menschen mit sehr schwerer und umfassen-

der Körper- und Sinnesbeeinträchtigung gibt, 

da für diese Menschen die Inklusion beson-

ders schwierig umzusetzen ist und sie daher in 

der Regel nicht bedacht und berücksichtigt 

werden. 

 

 Constanze Lohse 

Lebenshilfe Braunschweig 

constanze.lohse@lebenshilfe-braunschweig.de 

 

Arbeitsgruppe 7 

 

Wohnraum schaffen  
im Quartier  
 

Die Realisierung von Wohnsettings für Men-

schen mit komplexem Unterstützungsbedarf 

im Stadtviertel ist darauf angewiesen, Räume 

zu finden, die den individuellen Bedürfnissen 

entsprechen und zugleich bezahlbar sind – 

eine Herausforderung, die zunehmend schwe-

rer zu erfüllen ist. Welche Erfahrungen macht 

das Sozialraummanagement des Bezirksamts 
Hamburg Nord in diesem Feld? Welche Lösun-

gen bieten sich an (Stichwort Konzeptaus-

sĐhreiďuŶgeŶͿ? Die „PiŶŶeďerger ErkläruŶg“, 
initiiert durch das Engagement des Behinder-

tenbeauftragten im Kreis Pinneberg, zeigt 

einen weiteren Weg, der Nachahmung finden 

sollte. 

Dieter Söngen, Freie und Hansestadt Ham-

burg; Axel Vogt, Behindertenbeauftragter 

Kreis Pinneberg 

 

Pinneberger Erklärung 
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Weitere Informationen: 
www.beauftragter-pi.de/pinneberger-erklärung 

 Axel Vogt 

Behindertenbeauftragter im Kreis Pinneberg 

beauftragter@kreis-pinneberg.de 

 Dieter Söngen, Freie und Hansestadt Hamburg 

dieter.soengen@hamburg-nord.hamburg.de 

 

Arbeitsgruppe 8 

 

Aus der Anstalt in die Mitte der 
Gesellschaft 

 

Nach wie vor lebt der größte Teil der Men-

schen mit komplexem Unterstützungsbedarf 

in Komplexeinrichtungen. Von Konversions-

prozessen profitiert dieser Personenkreis nur 

punktuell. Inzwischen gibt es gute Beispiele, 

wie das Leben außerhalb von Großeinrichtun-

gen gelingen kann. Wie können sehr schwer 

behinderte Menschen darauf vorbereitet wer-
den? Welche neuen Anforderungen stellen 

gemeinwesenorientierte Wohnkonzepte an 

die Mitarbeitenden? Welche Herausforderun-

gen kommen auf die Kommune zu? Welche 

Erfahrungen gibt es mit der Nachbarschaft? 

Dirk Tritzschak, Stiftung Nieder-Ramstädter 

Diakonie, Mühltal 
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Leben außerhalb von Großeinrich-

tungen am Beispiel der intensivbe-

treuten Wohneinheit in Ueberau, 

Stiftung Nieder-Ramstädter Diako-

nie 

 

Im April 2005 beschloss der Stiftungsrat der 

Nieder-Ramstäder Diakonie, die großen 

Wohnheime auf dem Gelände in Mühltal 

schrittweise zu schließen und die Plätze ge-

meindeintegriert in anzubieten. Unter ande-

rem wurde damals festgelegt, dass es keine 
stationären Wohneinheiten mehr geben soll-

te, die mehr als 20 Wohnplätze haben.   

Viele Angehörige von Personen mit komple-

xen Behinderungen waren damals zunächst 

geschockt. War die Nieder-Ramstädter Diako-

nie doch der einzige Anbieter in der Umge-

bung, der ihrem Angehörigen überhaupt einen 

Wohnplatz anbieten konnte. War dieser 

Wohnplatz jetzt in Gefahr? Wollte sich die 

Nieder-Ramstädter Diakonie jetzt von diesem 
Personenkries abwenden und nur noch ge-

meindeintegrierte Wohnplätze für Menschen 

mit einer leichteren Behinderung anbieten? 

Nein, das war nicht das Ziel. Das Regionalisie-

rungsvorhaben sollte für alle, also auch für 

Menschen mit einer komplexen Behinderung 

gelten. Dieser Personenkreis war ja nicht ge-

rade klein. Und da war noch eine Gruppierung 

von Menschen, die dieses Vorhaben vor eine 

besondere Herausforderung stellten. Seit 
1997 betrieb die Nieder-Ramstädter Diakonie 

so geŶaŶŶte „IŶteŶsiǀďetreute WohŶgrup-
peŶ“. EiŶe LeistuŶgsǀereiŶďaruŶg gaď es für 
diese Betreuungsform nicht. Sie wurde viel-

mehr aus Notwehr geschaffen, da einige mit 

dem üblichen Wohnangeboten nicht zurecht-

kamen und es keine anderen Einrichtung im 

Umfeld gab (auch keine psychiatrischen Ein-

richtungen), die ein passendes Angebot ma-
chen konnten. Auf der Suche nach anderen 

Einrichtung in der gleichen Situation schloss 

sich die Nieder-Ramstädter Diakonie dem 

bundesweiten Netzwerk Intensivbetreuung 

an. Ein Ziel dieses Netzwerks war und ist, die-

se Betreuungseinheiten, die es in viele Einrich-

tungen bundesweit gab und gibt, aus dem 

Schattendasein zu holen und sich einer Dis-

kussion zu stellen.  

Dieser Diskussion stellte sich die NRD intern in 
mehreren konzeptionellen Projekten, die in 

eine Standortsuche mündete. Es dauerte bis 

2009, bis ein geeigneter Standort gefunden 

war. Sollte er doch nicht auf der grünen Wie-

se, sondern mitten in einer Gemeinde liegen.  

Eine mehr als baufällige Hofreite im Reinhei-

mer Ortsteil Ueberau schien der richtige Ort 

zu sein.  

 

Die Hofreite selbst war ein Ort im Ort. Das 

große Hoftor bot einerseits Schutz, anderer-

seits war es die Tür zur Nachbarschaft und zu 

einigen kleinen Läden im näheren Umfeld. 
Und auch die Stadt Reinheim mit einer guten 

Infrastruktur ist nicht weit.  

Der Standort war erschien so überzeugend, 

dass die NRD bald die Gemeinde und den Kos-

tenträger als Unterstützer im Boot hatte. Auf 

dem Weg zur Realisierung mussten jedoch 

viele Hürden genommen werden. So sollte es 

noch sieben Jahre dauern, bis aus der Idee 

Realität wurde. Diese Zeit nutzte die NRD für 

eine intensive Auseinandersetzung mit diesem 
Projekt und dem Raumprogramm. 

In der Planungsphase bis zum Baubeginn 2015 

kamen sich die Nieder-Ramstädter Diakonie 

und der Ort Uerbau zunehmend näher. Die 
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Hofreite wurde immer mehr zu einem ge-

meinsamen Projekt, an dem viele teilhaben 

konnten.  

Dabei strahlte Ueberau eine beeindruckende 

Offenheit aus.  So kamen zu einem Infoabend 

zum Baubeginn über 60 BürgerInnen aus 
Ueberau. Menschen, die sich einbringen woll-

ten. Bürger, die sich Sorgen machten, ob es 

den zuküntigen Bewohnern in Ueberau gut 

gehen würde.  Wir NRD-Mitarbeiter waren tief 

beeindruckt und wussten, dass unser Vorha-

ben gelingen kann. 

Am Tag der offenen Tür zur Eröffnung der 

Hofreite fand Vorständin Walz-Kelbel folgende 

Worte zu deŵ ďesoŶdereŶ Ort Ueďerau: „Wir 

setzen mit diesem Projekt für Menschen mit 

intensivem Betreuungsbedarf die UN-

Konvention für die Rechte behinderter Men-

schen um. Direkt den Ueberauern zugewandt 

fuhr sie fort: „Und Sie setzen die UN-

Konvention ebenfalls um, indem Sie unser Pro-

jekt von Anfang an so interessiert begleiten 

und unterstützen. Dafür danke iĐh Ihnen!“ 
Dem Ortsvorsteher Walter Eckert (DKP) 

schenkte Walz-Kelďel eine Lupe, „denn ein so 
engagiertes Dorf wie Ueberau muss man mit 

der Lupe suĐhen“.  

 

Im Herbst 2016 wurde die Hofreite eröffnet. 

Schnell lebten sich die neuen BewohnerInnen 

ein. Zunächst wurden natürlich die neuen 
Räumlichkeiten bezogen. Aber auch erste 

Schritte in den Ort wurden bereits unter-

nommen. Diese Schritte machen Hoffnung 

und zeigen auf, was in Zukunft möglich sein 

kann.  

Folgender Text von Marlene Bröckers aus dem 

NRD Block beschreibt Eindrücke aus dem All-

tag in Ueberau. 

 

Reinheim-Ueberau: Passende Wohnverhält-
nisse, mehr Ruhe und mehr Wege 

„IŶteŶsiǀ statt Ŷur daďei“, das ist eiŶ Arďeits-
motto für die 30 KollegInnen in Reinheim-

Ueberau, die in der sanierten und zum Teil 

neu gebauten Hofreite mitten im Ort 16 Men-

schen mit besonderem Verhalten begleiten. 

„Wir ǁolleŶ ŵehr als eiŶfaĐh!“ heißt eiŶ zǁei-
tes Motto, dass die Mitarbeitenden sich über-
legt haben. Manche tragen die Slogans in pink 

oder hellgrün aufgedruckt auf ihrem Pulli. Die 

Wohngemeinschaft, die im August 2016 end-

lich nach Ueberau umziehen konnte, ist eine 

sogeŶaŶŶte IŶteŶsiǀgruppe. „IŶteŶsiǀ“ ďezieht 
sich auf die Haltung der Mitarbeitenden. Nur 

dabei zu sein, reicht nicht. Denn die Bewohne-

rInnen zeigen ihre Wünsche und Bedürfnisse 

vor allem durch Verhaltensäußerungen. Diese 

richtig zu deuten und angemessen zu reagie-
ren – darauf kommt es an, damit es allen mög-

lichst gut geht. Das ist intensive Arbeit. 

 

 

 

Das Foto zeigt Robert S. und Bäckermeisterin Chris-

tel F. in ihrer Bäckerei in Ueberau. Jeden Mitt-

wochnach-mittag geht Robert S., einer der 16 

Neubürger der Hofreite, in Begleitung dorthin zum 

Einkaufen. 
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Am Vormittag des 11. Mai geht es offensicht-

lich allen gut, die da sind. Achim B. geht zu-

sammen mit einer Mitarbeiterin über den Hof 

in die Waschküche. Er hat seine saubere Wä-

sche dort abgeholt und in seine Wohnung 
gebracht. Nun trägt er den Wäschekorb zu-

rück an seinen mit Namen gekennzeichneten 

Platz im Regal. Diese Arbeit ist getan, nun holt 

sich Achim Berger in der Seitenscheune ne-

benan das Kettcar und fährt rückwärts hinaus 

auf den Hof. Hier ist genug Platz, um herumzu-

fahren. Und es macht ihm gerade besonderen 

Spaß, weil drei Mitarbeiterinnen und zwei 

Gäste mitten im Hof am Tisch sitzen und sich 

unterhalten. Vertraute Menschen in Sichtwei-
te, die ihn in Ruhe lassen - das sind gute Vo-

raussetzungen, damit er sich wohlfühlt. 

 

 

Die Straßenfront der Hofreite 

 

Teamleiterin Rebecca Schmötzer macht eine 

kurze Führung durch die beiden Wohnhäuser, 

die an der Stelle der früheren großen Scheune 

gebaut wurden. Optisch bilden sie eine Ein-

heit, faktisch ist es ein Doppelhaus, von innen 
nur durch Brandschutztüren verbunden. 

 

Individuelle Ausrichtung 

Von den 17 Wohnplätzen sind 16 besetzt. Je 

acht Personen wohnen in jedem Haus. In ei-

genen Wohnungen alleine, zu zweit, zu dritt 

oder ǀiert. „Es ǁar eiŶe ǀerzǁiĐkte Puzzlear-

beit, die richtigen Konstellationen hinzube-

koŵŵeŶ“, sagt ReďeĐĐa SĐhŵötzer. )iel ǁar, 
dass die Wohngenossen zusammen passen 

und sich mögen. Die Einrichtung der Wohnun-

gen ist modern, geschmackvoll und relativ 

schlicht. Kein Nippes steht herum, und es hän-
gen noch wenige Bilder an der Wand, nicht in 

allen Wohnungen gibt es einen Fernseher. 

Jede Wohnung ist anders gestaltet, auf die 

Personen individuell abgestimmt. Dekoration 

ist nicht für jeden was, noch nicht mal Toilet-

tenpapier, deshalb sind bestimmte Reize und 

Gegenstände in manchen Wohnungen nicht 

vorhanden. Sie würden zweckentfremdet be-

nutzt, zum Beispiel herumgeworfen werden. 

Das Gute dabei ist: es müssen nicht mehr alle 
Mitbewohner in Kauf nehmen, dass Toiletten-

papier weggeschlossen wird, weil einer nicht 

damit umgehen kann. Das betrifft dann nur 

die beiden, die sich das Bad teilen. Alle Küchen 

haben bodentiefe Glastüren, die aktuell noch 

verschlossen sind, wenn nicht gekocht und 

oder gegessen wird. 

„Die GlastüreŶ uŶd der TisĐh iŶ der KüĐhe siŶd 
eiŶe große VerďesseruŶg“, erklärt ReďeĐĐa 
Schmötzer. Vorher im Haus Magdala auf dem 
ehemaligen Zentralgeländer der NRD gab es 

nur eine schmale Küche ohne Sitzgelegenheit. 

Wenn die Mitarbeitenden kochten, mussten 

sie meist das hölzerne Gitter zum Flur schlie-

ßen, um ungestört das Essen zubereiten zu 

können. Jetzt können einige in der Küche da-

bei sein, andere vom Tisch im Wohnzimmer 

aus zuschauen, was in der Küche passiert. 

Der große Innenhof mit dem verschlossenen 

Tor zur Straße hin ist ein geschützter Aufent-
haltsort im Freien. Außerdem gibt es einen 

großen Garten hinter dem Haus, der nur von 

einem niedrigen Zaun umgeben ist, der Kon-

takt zum Spazierweg an der Gersprenz ermög-

licht. Einige Bewohner, die beispielsweise über 

den Zaun klettern würden, können nur in Be-

gleitung in den Garten. Ein interessanter Ort 

ist auch das Obergeschoss des Seitenflügels, 

ein Dachboden mit offenem Fachwerk als 
Fenster. Hier kann man sich überdacht quasi 
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im Freien aufhalten, was zurzeit auch die 

Schwalben tun. 

 

 
Der Innenhof zum Neubau hin 

 

30 Team-Mitglieder –  
und alle müssen informiert sein 

Gegenüber dem Seitenflügel, im ehemaligen 

Wohnhaus, das unter Denkmalschutzauflagen 

saniert wurde, gibt es im Erdgeschoss einen 

Raum für Tagesangebote, im Obergeschoss 

zwei Büros und einen Besprechungsraum für 

das Team. Wenn alle 30 Team-Mitglieder zu-

sammenkämen, was praktisch nie der Fall ist, 

wäre der Raum viel zu klein. Selbst für 20 Per-
soŶeŶ reiĐht der Platz ŶiĐht aus. „Es ist eiŶe 
echte Herausforderung, die Kommunikation in 

eiŶeŵ so großeŶ Teaŵ siĐherzustelleŶ“, sagt 
Rebecca Schmötzer. Da ist eine gute Doku-

mentation unerlässlich. Und auch die Tafel im 

Büro, an der die wichtigsten aktuellen Infor-

mationen pro BewohnerIn angeschrieben 

werden. 

Die 16 HausbewohnerInnen – nur drei von 

ihnen sind Frauen – sind zwischen Mitte 20 
und 65 Jahre alt. Zwei von ihnen sind Rentner, 

acht fahren werktags nach Mühltal in die Ta-

gesstätte und die Werkstatt, vier werden zu-

hause begleitet.  

 

Ein Segen: Aufsuchende Ärzte 

Die wichtigsten Außenkontakte betreffen bis-

lang das Einkaufen und die Ärzte. Robert S. 

geht gerŶe ŵit iŶ die BäĐkerei FriedriĐh. „Dort 
sind wir schon gut bekannt und gern gese-

heŶ“, ďeriĐhtet eiŶe MitarďeiteriŶ, „die Mitar-
beiterinnen dort kennen die Namen unserer 

Bewohner, auch ihre Vorlieben für Süßes oder 

Salziges und schenken ihnen manchmal ein 

GeďäĐk“. BesuĐhe iŶ ArztpraxeŶ siŶd für fast 
alle iŵ Haus „ǁie eiŶ rotes TuĐh“, sagt eiŶe 
andere Mitarbeiterin. Das Team ist froh, dass 

der Hausarzt aus Reinheim in akuten Fällen 

auch Hausbesuche macht. Das tut inzwischen 

auch ein Neurologe aus Groß-Umstadt, für 

viele BewohnerInnen ein wichtiger Facharzt. 

Und ganz großes Glück haben die Ueberauer 

mit dem schwierigen Thema Zahnarzt. Eine 

Gemeinschaftspraxis aus Frankfurt hat sich 

von sich aus gemeldet und eine aufsuchende 

Betreuung angeboten. Die Praxis ist darauf 
spezialisiert, Menschen in Einrichtungen zu 

besuchen und dort zu behandeln. Zahnkon-

trollen und Kleinigkeiten, die keine Betäubung 

brauchen, können im Haus gemacht werden. 

Nur für größere Sachen, die bei allen eine 

Vollnarkose erfordern, müssen die PatientIn-

nen dann in die Frankfurter Praxis kommen. 

 

Überwiegend Einzelbetreuung 

„Die BeǁohŶerIŶŶeŶ haďeŶ hier ǀiel ŵehr 
Ruhe, viel Rückzugsraum und wir dafür viel 

ŵehr Wege“, fasst ReďeĐĐa SĐhŵötzer eiŶeŶ 
wesentlichen Unterschied zur früheren Wohn-

situation zusammen. Die aufsuchende Betreu-

ung, die meist auch Einzelbetreuung ist, führt 

die Mitarbeitenden von einer Wohnung in die 

andere, von einem Haus ins andere, über den 

Hof ins Büro, in die Waschküche und wieder 

zurück. 9274, Schritte so hat eine Mitarbeite-

rin gemessen, läuft man in einem langen 
FrühdieŶst. „Wo alles auf eiŶeŵ Flur war, 

hörte man auch, wenn die Waschmaschine 

fertig war. Das ist jetzt anders. Gute Arbeits-

organisation ist nun noch wichtiger gewor-

deŶ.“ 

Doch niemand vermisst die alten Verhältnisse. 

Die acht Personen, die werktags nach Mühltal 

zur Arbeit gebracht werden, genießen die 

Fahrt als eine Bereicherung. Und die Mitarbei-
tenden schätzen es, in der schönen Hofreite, 

in der viele von ihnen am liebsten selbst woh-
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nen würden, zu arbeiten. Eine Fachkraft-Stelle 

ist leider noch unbesetzt. Deshalb muss die 

geplante Freizeit zum Harley-Davidson-Treffen 

am Edersee für dieses Jahr leider gestrichen 

werden. Es wird stattdessen nur einen Tages-

ausflug geben. 

 

 
Drei von insgesamt 30 KollegInnen des Teams 

 

Link-Tipp: 

 
 

 

 Dirk Tritzschak, 

Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie, Mühltal 

dirk.tritzschak@nrd.de 

 

Arbeitsgruppe 9 

 

Blick nach Norwegen:  
Menschen mit herausfordern-
dem Verhalten in der Gemeinde 
 

Iŵ RahŵeŶ der „VeraŶtǁortuŶgsreforŵ“ hat 
der Gesetzgeber in Norwegen vor etwa 20 

Jahren die Auflösung aller Heime für Men-

schen mit Behinderung verfügt und die Kom-

munen in die Verantwortung genommen, 

jedem Menschen ein Leben in der eigenen 
Wohnung zu ermöglichen. Menschen mit 

komplexem Unterstützungsbedarf waren und 

sind davon explizit nicht ausgenommen. Mit 

teilweise sehr hohem Ressourceneinsatz wer-

den sie rund um die Uhr individuell betreut. 

Aber sind sie auch tatsächlich in die Gemeinde 

integriert und haben sie Einfluss auf die Ge-

staltung ihres eigenen Lebens? (Selbst) kriti-

sche Reflexion über die Ergebnisse einer an-

spruchsvollen Reform. 

Roland Schwarz, Gemeinde Förde, Westnor-

wegen 
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Zusammenfassung des Workshops 

(Erstellt von Rudi Sack) 

 

Roland Schwarz stellt die Wohnsituation von 
Menschen mit geistiger Behinderung und her-
ausforderndem Verhalten in Norwegen seit 
der „VeraŶtǁortuŶgsreforŵ“ ϭ99Ϭ dar ;siehe 
auch die Präsentation). Alle Menschen mit 
Behinderung haben seit dieser Reform ein 
Recht auf eine Wohnung (ca. 50 - 60 m²) in 
ihrer Heimatgemeinde und eine dortige indi-
viduelle Assistenz. Niemand wurde davon 
ausgenommen. Für Menschen mit herausfor-
derndem Verhalten wird tagsüber teilweise 
eine 2:1-Betreuung (2 Assistenz/Fachpersonen 
für die zu begleitende Person) bewilligt. 
Grundlage dafür ist ein Gesetz welches diese 
Personengruppe vor Zwangsmaßnahmen und 
Machtmissbrauch beschützen soll.  Menschen 
mit umfassenden Hilfsbedarf sieht der Refe-
reŶt als die eigeŶtliĐheŶ „GeǁiŶŶer der Re-
forŵ“ iŵ VergleiĐh zu MeŶsĐheŶ ŵit ŵodera-
ten und leichten Assistenzbedarf. 

 

Einige kritische Aspekte der Reform aus Sicht 
des Referenten: 

 Die Bewohner sind teilweise für die Nach-
barschaft nicht sichtbar. Es steht oft nicht 
mal ihr Name auf der Türklingel. 

 Menschen werden oft Wohnungen zuge-
wiesen, eine reelle Wahl der Wohnungen 
ist aus unterschiedlichen Gründen oft 
schwierig. 
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 Es war hauptsächlich eine Reform des 
Wohnens (von der Einrichtung in mehr in-
dividualisierten Wohnformen), der Aspekt 
„Arďeit“ ist iŶ der Reforŵ ŶiĐht ǁeŶig ďe-
rücksichtigt worden (kein Recht auf Ar-
beit). Die Menschen haben Unterstützung 
in ihren Wohnungen und teilweise in der 
Freizeit. Viele Menschen haben Probleme 
mit der Einhaltung eines gesunden Le-
bensstiles. 

 Die Kommunen können Arbeitsangebote 
organisieren (Tagesstätten, Arbeitsplätze 
mit Assistenz – sind dazu aber nicht ge-
setzlich verpflichtet.  

 Die Verantwortungsreform hat die Ver-
antwortung für Bürger mit Behinderung 
an die Kommune und deren Verwaltungen 
delegiert. Eine Verantwortungsübernah-
me durch die Zivilgesellschaft und Inklusi-
on ist in vielen Teilen noch unvollendet. Es 
fehlen auch Orte der Begegnung, beson-
ders im ländlichen Bereich. 

 

Einige Ergebnisse der Diskussion  
im Workshop: 

 Wichtig zur Umsetzung einer solchen Re-
form ist die entsprechende Qualifikation 
des Personals. Roland Schwarz berichtet, 
dass zu Beginn der Reform schon große 
Umsetzungsprobleme bestanden. Ein Teil 
des Personals aus den Einrichtungen wur-
de auch in den Vorruhestand geschickt. 
Heutige Studierende wüssten aber gar 
nicht mehr, was eine Institution sei. Netz-
werkarbeit wird nach seiner Einschätzung 
an den Hochschulen immer noch zu wenig 
gelehrt. Die Konfliktmoderation in Nach-
barschaften sollte auch zu den Kernaufga-
ben des Personals gehören. Auch in Nor-
wegen besteht inzwischen ein Mangel an 
Fachkräften. 

 Wichtig ist auch die Lage der betreuten 
Wohnungen. Der Referent berichtet, dass 
diese häufig zu konzentriert in der alten 
Ortsmitte angesiedelt wurden. Neuerdings 
bemüht man sich um eine bessere Streu-
ung auch in Neubaugebiete. Benachbarte 
Wohnungen können den Vorteil haben, 
dass z.B. für den Nachtdienst Synergien 
geschaffen werden. Es bietet sich evtl. 
auch an, zielgruppenübergreifende Syner-
gien für solche Angebote zu schaffen. Die-
ser Punkt ist im Workshop umstritten. 

 Es wird sich zeigen, ob der norwegische 
Staat sich die kostenaufwändige individu-
elle Assistenz für alle Menschen auch in 
Zukunft noch leisten wird. Es wurde bei 
Menschen mit herausforderndem Verhal-
ten aber deutlich, dass schon durch die 
Individualisierung der Lebenssituation die 
Verhaltensauffälligkeiten häufig deutlich 
zurückgegangen seien. In der Diskussion 
wird dafür plädiert, Mittel in das Quar-
tiersmanagement zu investieren. Es kann 
durchaus sein, dass man durch eine Indi-
vidualisierung des Wohnens im Einzelfall 
mehr Geld ausgeben muss, aber in der 
Summe kann man ggf. auch sparen. 

 Die Umsetzung tiefgreifender Reformen 
dauert oft Jahrzehnte. Man muss im Ver-
lauf ǀielleiĐht auĐh aus deŵ „SĐhǁarz-
Weiß-DeŶkeŶ“ herauskoŵŵeŶ uŶd )ǁi-
schenlösungen entwickeln. 

 

 Roland Schwarz 

Gemeinde Förde, Norwegen 

rolando.schwarze@me.com 
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Arbeitsgruppe 10 

 

Individuelle ambulant unter-

stützte Wohnmöglichkeiten  

 

Iŵ RahŵeŶ des Projekts „MitleďeŶ“ ǁurdeŶ iŶ 
Hessen an unterschiedlichen Orten ambulant 

unterstützte Wohnangebote für Menschen 

mit hohem Unterstützungsbedarf entwickelt, 

die ihnen mehr Selbstbestimmung und mehr 

Teilhabe am Leben in der Gemeinde eröffnen. 

Welche Erfahrungen liegen mit der Umsetzung 

innovativer Konzepte vor? Was sind Gelin-
gensfaktoren? Wo liegen Hindernisse? 

Wolfgang Kopyczinski, Lebenshilfe Hessen, 

Marburg 
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 Wolfgang Kopyczinski,  

Lebenshilfe Hessen, Marburg 

Wolfgang.kopyczinski@lebenshilfe-hessen.de 
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Arbeitsgruppe 11 

 

Leben in Nachbarschaften: In-

klusive Hausgemeinschaft  

 

In exklusiver Lage in der Hamburger Hafencity 

befindet sich die inklusive Hausgemeinschaft 

„IŶklusiǀ statt Exklusiǀ“. IŶ füŶf aŵďulaŶt ďe-
treuten Wohngemeinschaften wohnen hier 

jeweils zwei Menschen mit Behinderung zu-

sammen mit Studierenden, die gegen 

Mietermäßigung Aufgaben bei der Alltagsbe-

gleitung und Freizeitbegleitung übernehmen. 
In zwei Wohnungen leben Menschen, die ei-

nen hohen Assistenzbedarf haben, zu viert 

oder zu fünft zusammen. Inklusive Hausge-

meinschaften ermöglichen vielfältige Begeg-

nungen mit der Nachbarschaft. Sie haben das 

Potenzial, sich aktiv für das Zusammenleben 

im Quartier einzusetzen. Kann diese Wohn-

form auch Menschen mit komplexem Unter-

stützungsbedarf ein Zuhause bieten? Welche 

Aktivitäten fördern die Akzeptanz dieses Per-
sonenkreises? Welche spezifischen Anforde-

rungen ergeben sich für die begleitenden Mit-

arbeitenden?  

Brigitte Buermann, Katrin Meyer,  

Leben mit Behinderung, Hamburg 

 

Arbeitsgruppe 12 

 

Index für Inklusion zum Woh-

nen in der Gemeinde 

 

Der Index für Inklusion zum Wohnen in der 

Gemeinde ist ein Instrument für die Praxis. 

Mit dem Fragenkatalog (Index) können Be-

standsaufnahmen zu inklusionsorientierten 

Wohnangeboten durchgeführt und Entwick-

lungsprozesse im Sozialraum initiiert werden. 

Ziel ist es, die selbstbestimmte Teilhabe von 

Menschen mit Exklusionsrisiken zu stärken. 
Adressat*innen sind Menschen mit Exklusi-

onsrisiken, Wohnanbieter, wohnbezogene 

Dienste, Institutionen und Kommunen. Im 

Workshop stehen die Fragen im Fokus: Wel-

che Impulse gibt der Index zur Verbesserung 

der Teilhabechancen von Menschen mit kom-

plexem Unterstützungsbedarf in der Gemein-

de? Welche Strategien können bezogen auf 

den Personenkreis hilfreich sein? 

Prof. Dr. Karin Terfloth, Pädagogische Hoch-

schule Heidelberg;  

Ulrich Niehoff, Bundesvereinigung Lebenshilfe, 

Berlin;  

Dorit-Kristin Burmeister, Lewitz-Werkstätten, 

Parchim 

 

 

In ihrem Einführungsreferat informierte Karin 

Terfloth über den Index für Inklusion.  

Der Index wird ausführlich in einem Beitrag in 

dieser Schrift vorgestellt (siehe Referate). 

Vollständige Präsentation von Karin Terfloth: 

www.dhg-kontakt.de/tagungen 

 

Der Index für Inklusion zum Wohnen in der Ge-

meinde ist ein Instrument für die Praxis:  

www.lebenshilfe.de/de/buecher-

zeitschriften/buecher/dateien/Unter-Dach-und-

Fach.php 
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Bericht aus der Arbeitsgruppe  

 

Mit dem Fragenkatalog (Index) können Be-

standsaufnahmen zu inklusionsorientierten 

Wohnangeboten durchgeführt und Entwick-

lungsprozesse im Sozialraum initiiert werden. 
Ziel ist es, die selbstbestimmte Teilhabe von 

Menschen mit Exklusionsrisiken zu stärken. 

Adressat*innen sind Menschen mit Exklusi-

onsrisiken, Wohnanbieter, wohnbezogene 

Dienste, Institutionen und Kommunen.  

Im Workshop stand die Frage im Fokus: Wel-

che Impulse gibt der Index zur Verbesserung 

der Teilhabechancen von Menschen mit Un-

terstützungsbedarf in der Gemeinde? Dazu 

gab es einen kurzen Bericht über Frau S. mit 
hohem Unterstützungsbedarf und dem ver-

gleichsweise selbständigen Herrn O. aus Par-

chim. Beide profitierten von den Veränderun-

gen, die durch die Arbeit mit dem Index vo-

rangetrieben wurden, mitunter direkt persön-

lich, in manchen Fällen auch indirekt, indem 

ihnen strukturelle Veränderungen zu Gute 

kamen (u.a. Bestimmung über persönliche 

Unterstützungspersonen, Individualisierung 

der Unterstützungsleistungen,  systematische 
Fokussierung auf alle 10 Teilhabebereiche).  

Ferner wurde erläutert, warum im Index nicht 

(nur) von Menschen mit Behinderung die Re-

de ist, sondern von Menschen mit Exklusions-

risiken. Behinderung stellt nur ein mögliches 

Risiko für Ausgrenzung dar. Es würde keinen 

Sinn machen, für alle Risiken (z.B. Alter, Ge-
schlecht/Sexualität, soziale Herkunft/ Migrati-

on) eigene Indices zu erstellen. Da die Bedin-

gungen vor Ort immer unterschiedlich sind, 

muss der vorliegende Index in jedem Fall den 

Bedingungen vor Ort angepasst und ggf. er-

weitert werden.  

Im Zentrum der Arbeitsgruppe stand ferner 

die Frage, ob der Index in seiner vorliegenden 

Form zum Beispiel das Klientel, das im Mittel-

punkt der Tagung steht, nämlich Menschen 
mit komplexem Unterstützungsbedarf, befrie-

digend berücksichtigt. Dazu wurden einige 

Fragen aus dem Index exemplarisch in Klein-

gruppen bearbeitet. Die einhellige Einschät-

zung war, dass es keinen spezifischen Index 

für Menschen mit hohem Unterstützungsbe-

darf brauche. Auch ihre Belange sind im Blick 

und können bei einer (leichten) Modifikation 

der im Index enthaltenen Fragen auch mit 

diesem Instrument hilfreich bearbeitet wer-
den.  

Zur Frage, wie die Implementierung des Index 

in die Praxis gelingen kann, wurde vorgeschla-

gen, die Fortbildungen für Moderatoren der 

Arbeit mit dem Index des Institut InForm auch 

im Jahr 2018 anzubieten und den Absol-

vent*innen und anderen Interessierten ein 

Netzwerk zum Austausch und zur Peerbera-

tung anzubieten. 

 

 Prof. Dr. KariŶ Terfloth‘ 
Pädagogische Hochschule Heidelberg;  

terfloth@ph-heidelberg.de 

 Ulrich Niehoff 

Bundesvereinigung Lebenshilfe, Berlin;  

ulrich.niehoff@lebenshilfe.de 

 Dorit-Kristin Burmeister 

Lewitz-Werkstätten, Parchim 
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Arbeitsgruppe 13 

 

Wohnungswirtschaft als Ko-

operationspartner inklusiver 

Quartiersentwicklung  

 

Am Beispiel des Pontanus Carré im Riemeke-

Viertel in Paderborn wird aufgezeigt, dass 

Kooperation und Vernetzung von Partnern aus 

unterschiedlichen Verantwortungsbereichen 

inklusive Prozesse im Stadtteil in Gang bringen 

und verstetigen können. Welchen Beitrag 
leistet die Wohnungswirtschaft bei der Ent-

wicklung inklusiver Quartiere? Was kann das 

Engagement der Kooperationspartner dazu 

beitragen, dass Menschen mit komplexen 

Unterstützungsbedarfen bei inklusiven Ent-

wicklungen nicht außen vor bleiben? 

Detlef Hülsmann, Bethel.regional, Region Ost-

westfalen, Gütersloh; Carsten Montag, Woh-

ŶuŶgsďaugeŶosseŶsĐhaft „Spar- und Bauver-

eiŶ“, PaderďorŶ 
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Vollständige Präsentation:  

www.dhg-kontakt.de/tagungen 

 

 

 Detlef Hülsmann, Bethel.regional, Region 

Ostwestfalen, Gütersloh 

detlef.huelsmann@bethel.de 

 Carsten Montag, Wohnungsbaugenossen-

sĐhaft „Spar- uŶd BauǀereiŶ“, PaderďorŶ 

 

http://www.dhg-kontakt.de/tagungen
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Arbeitsgruppe 14 

 

Qualifizierte Hilfeplanung und -

beratung im Quartier  

 

Was bedeutet es für ein bestimmtes Quartier, 

den Anspruch umzusetzen, Hilfe- und Teilha-

beplanungsprozesse qualifiziert zu gestalten 

und dazu auch noch gut zu beraten? Ausge-

hend von Erkenntnissen aus Evaluationsstu-

dien zu diesem Thema im Rheinland sollen in 

dem Workshop zunächst Kriterien für eine 

qualifizierte Hilfe- und/oder Teilhabeplanung 
vorgestellt und diskutiert werden. Dass es 

dazu auch eine qualitativ hochwertige Bera-

tung von potenziell für die Leistungen der 

Eingliederungshilfe berechtigten Personen 

geben muss, versteht sich von selbst. Jedoch 

ist die Ausgestaltung solcher Beratungsange-

bote nicht einfach und wird kontrovers disku-

tiert. Auf der einen Seite stehen peer-to-peer 

Ansätze, die eine weitgehend von Interessen 

der Leistungserbringer unabhängige Beratung 
versprechen, auf der anderen Seite können 

Beratungsangebote ausfindig gemacht wer-

den, die diesem Anspruch (noch) nicht genü-

gen. Das Bundesteilhabegesetz verspricht hier 

eine interessante Weiterentwicklungsmög-

lichkeit, denn das Ziel der unabhängigen Bera-

tung ist hier verankert worden. 

Prof. Dr. Erik Weber, David Cyril Knöß,  

Ev. Hochschule Darmstadt 

 

 

Die Arbeitsgruppe 14 fokussierte innerhalb 

der TaguŶg zu „QuartierseŶtǁiĐkluŶg“ das 
Thema qualifizierten Hilfeplanung und –
Beratung. Grundlage des Workshops waren 

Ergebnisse aus Evaluationsstudien, die die 

Workshop-Leitung im Auftrag des Land-

schaftsverbands Rheinland (LVR) durchgeführt 

hat und der Aspekt der ergänzenden unab-

hängigen Beratung aus dem Bundesteilhabe-
gesetz (BTHG). Beides wird im Folgenden ab-

gebildet. Entlang der Präsentation entstand 

eine rege Diskussionen mit Beiträgen der Teil-

nehmenden, deren Kernfragen und Thesen 

zum Ende abgebildet sind.  

 

 

Ergebnisse aus Evaluationsstudien  

im Rheinland 

 

Inklusion von Menschen mit Behinderungen, 

ihre Zugänge zu Information, Beratung und 

letztlich Unterstützungsleistungen kann nicht 

diskutiert werden, ohne zeitgleich auch Exklu-

sionsprozesse intensiv in den Blick zu nehmen. 

In diesem ambivalenten Geflecht wird aktuell 

auch über die Zukunft der Eingliederungshilfe 

diskutiert und die Frage nach einer qualifizier-
ten Hilfeplanung und -beratung in der Einglie-

derungshilfe nimmt hier eine prominente Stel-

lung ein. 

„Der Reforŵprozess hiŶ zu eiŶer 
personenorientierten Perspektive ist allerdings 

noch nicht in allen Bereichen vollzogen. Im 

Prozess der Aushandlung von Hilfen 

dominieren häufig die Interessen von 

Leistungsträgern und Anbietern gegenüber 

deŶ IŶteresseŶ der BetroffeŶeŶ“ (FraŶz, 
Lindmeier, Ling 2011, 100). 

Die folgenden Überlegungen und Studiener-

gebnisse bewegen sich alle in dem oben skiz-

zierten Prozess, welcher durch verschiedene 

Interessen gekennzeichnet ist, die sich in ei-

nem ständigen Aushandlungsprozess gegen-

überstehen.  

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse 

entstammen zum einen der Studie Qualifizier-

te Hilfeplanung in der Eingliederungshilfe 
durch die Koordinierungs-, Kontakt- und Bera-

tungsstellen (KoKoBe) und Sozialpsychiatri-

schen Zentren (SPZ) im Rheinland (vgl. Weber, 

Knöß, Lavorano 2013) und zum anderen aus 

einer Studie zur Wohnberatung in der Einglie-

derungshilfe für Menschen mit einer soge-

nannten geistigen Behinderung (vgl. Knöß, 

Weber, Lavorano 2015). 
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Fokus Wohnberatung 

 

Zunächst ist zu konstatieren, dass Beratungs-

angebote im Rahmen der Eingliederungshilfe 

eine Fülle an Themen bedienen müssen (vgl. 

Knöß, Weber, Lavorano 2015, 83). In der Eva-

luation konnte nachgewiesen werden, dass 

die Anzahl der angegebenen Unterstützungs-

bereiche Einfluss auf die Wohnwünsche hat. 

So geht mit einem hohen und auf viele Berei-

che verteilten Unterstützungsbedarf tenden-
ziell die Ansicht einher, dass ein Wohnheim 

die passende Wohnform sei. Diese Ansicht 

herrscht bei Menschen mit Beeinträchtigung 

selbst vor, entspricht jedoch nicht unbedingt 

auch den Wünschen der Personen. Erforder-

lich ist daher die Berücksichtigung individuel-

ler Wohnwünsche, ohne dass dies zu vor-

schnellen Entscheidungen führt, die der Logik 
der bestehenden Angebotsstrukturen folgen. 

Als Qualitätskriterien für eine gute Wohnbera-

tung nannten die befragten Angehörigen in 

erster LiŶie die BereiĐhe ‚PersoŶeŶzeŶtrie-
ruŶg‘, ‚KoŵpeteŶzeŶ iŵ BereiĐh FiŶaŶzieruŶg 
der LeistuŶgeŶ‘ soǁie ‚KeŶŶtŶisse uŶd Aus-
kunft über die verschiedenen Angebote vor 

Ort‘. 
 

 

 
 

 

 

Weiterhin zeichnet eine gute Wohnberatung 

aus, dass sie dabei unterstützt, geeigneten 

Wohnraum zu finden. Dies wird immer wieder 

auch als große Herausforderung beschrieben, 

vor allem im städtischen Raum. In Ergänzung 

dazu ist dem Aspekt des frühzeitigen bzw. 

rechtzeitigen Auszugs besondere Bedeutung 
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beizumessen (vgl. Knöß, Weber, Lavorano 

2015, 85 f.).  

 

 

Aspekt Qualifizierte Hilfeplanung 

 

Aspekte einer qualifizierten Beratung im Kon-
text der Individuellen Hilfeplanung: 

 (Fach)Kompetenz im Allgemeinen 

 Kenntnisse der sozialräumlichen Struktu-

ren und Unterstützungsangebote 

 Kenntnisse und Anwendung sozialrechtli-

cher Möglichkeiten (auch Einbezug ande-

rer möglicher Leistungsträger) 

 Offene, objektive, respektvolle und empa-

thische Haltung gegenüber den Leistungs-

berechtigten 

 Gesprächsführungskompetenz: z.B.: Ein-

setzen von alternativen Kommunikati-

onsmitteln, Abweichung von starren Fra-

gestrukturen 

 Leistungserbringerunabhängigkeit 

 Einbezug der Diagnostik: z.B. biografische, 

Fremd-, Familien- und Sozialanamnese/ 

Einbezug der Fähigkeiten und Stärken des 

Leistungsberechtigten 

 Beteiligung der Leistungsberechtigten: z.B. 

Berücksichtigung der Wünsche und Ziele 

der Leistungsberechtigten, Personenzent-

rierung 

 Optimierung der Verfahrensabläufe: z.B. 

zeitnahe und flexible Terminvergabe (hier 

auch: ohne Zeitdruck), schnelle Bearbei-

tung, gut 

Zusammenarbeit mit anderen Ak-

teur*innen 

 (vgl. Weber, Knöß, Lavorano 2013, 144). 

 

Die oben genannten Aspekte einer qualifizier-

ten Beratung im Kontext von Hilfeplanung 

können das grundsätzliche Spannungsfeld der 

Interessen im Aushandlungsprozess von Hilfen 

nicht auflösen. Was sie leisten können, ist 

jedoch ein Beitrag im Kontext von Beratungs-

angeboten und Angeboten der Individuellen 

Hilfeplanung qualitative Mindestanforderun-

gen zu beschreiben. Dabei sind einige Aspekte 
in der Praxis besonders kritisch zu reflektie-

ren: 

Hilfeplanung und Beratung sind nicht unab-

hängig von sozialrechtlichen Rahmenbedin-

gungen zu denken und ebenso wenig ohne 

eine Weiterentwicklung der Dienste und Ein-

richtungen, die Unterstützungsleistungen an-

bieten, bzw. auch Hilfeplanung und Beratung 

durchführen. Im Sinne des eingangs erwähn-

ten Reformprozesses hin zu einer personen-
zentrierten Neuausrichtung der Eingliede-

rungshilfe muss eine Weiterentwicklung von 

Beratungsangeboten einhergehen mit der 

Weiterentwicklung von Unterstützungsange-

boten. Die Angebotsgestaltung, Beratung und 

Hilfeplanung darf dabei nicht der Logik eines 

vermeintlichen stationären Hilfebedarfes fol-

gen. Die Tatsache, dass ein individueller Hilfe-

bedarf in hohem Maße interpretierbar ist, 

stellt die Akteur*innen, die dies umsetzen 
müssen, vor erhebliche Probleme. 

 

 

Aspekt Leistungserbringerunabhän-

gigkeit 

 

• Hohe Komplexität der Thematik 

• Zurückhaltung des Feldes gegenüber der 

Gesamtthematik 

• Loyalitätskonflikte der sog. IHP-3-
Berater*innen 

• Beobachtung: erster Kontakt zur IHP-3-

Beratung, erst wenn bereits Kontakt zu ei-

nem Leistungserbringer besteht 

• Schwierigkeit: die Perspektive von Men-

schen mit komplexem Unterstützungsbe-

darf einzubeziehen 
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Ein wichtiger Aspekt in der Diskussion um eine 

qualifizierte Hilfeplanung und Beratung ist die 

Frage nach einer sogenannten unabhängigen 

Beratung, welche in der Studie zur qualifizier-

ten Hilfeplanung (vgl. Weber, Knöß, Lavorano 

2013) insbesondere unter dem Aspekt der 
Leistungserbringerunabhängigkeit verdichtete.  

Insgesamt ist diese Frage durch eine hohe 

Komplexität gekennzeichnet. In der Studie 

wurde zudem eine starke Zurückhaltung des 

Feldes gegenüber diesem Aspekt beobachtet. 

Dies schien mit der Brisanz der Wirksamkeit 

und Macht des Bedarfsfeststellungsverfahrens 

zusammenzuhängen. Trotz der angestrebten 

Unabhängigkeit der Beratungssettings konn-

ten Loyalitätskonflikte der Berater*innen (im 
Rheinland IHP-3 Berater*innen genannt) be-

schrieben werden. Dies ist auch im Kontext 

der eingangs beschriebenen unterschiedlichen 

Interessen im Aushandlungsprozess von Hilfen 

zu verstehen. 

Darüber hinaus sind noch zwei Punkte rele-

vant. Zum einen die Beobachtung, dass poten-

tielle Leistungsberechtigte häufig erst dann 

eine sog. IHP-3-Beratung aufsuchen, wenn 

bereits Kontakt zu einem potentiellen Leis-
tungserbringer besteht. Zweitens, die Schwie-

rigkeit, die Dimension komplexer Unterstüt-

zungsbedarfe angemessen im Projekt abzubil-

den. In Einzelfällen ist dies immer wieder zum 

Gegenstand gemacht worden. Insgesamt ist 

die Thematik komplexer Unterstützungsbedarf 

und qualifizierte Hilfeplanung und –beratung 

bislang jedoch kaum erforscht. 

 

 

Fokus Menschen mit komplexem 

Unterstützungsbedarf 

 

Eine qualifizierte Hilfeplanung und -beratung 

für Menschen mit komplexem Unterstüt-

zungsbedarf muss sich den oben beschrieben 

Kriterien und Problemstellungen stellen. Bei 

genauer Betrachtung lassen sich jedoch einige 

darüberhinausgehende Aspekte aus den Eva-

luationsstudien beschreiben.  

 Angehörige als Stellvertreter*innen 

 Pflege als Barriere für ambulante Angebote 

 Probewohnung mit 24-Stundenbetreuung 

 Verhaltensproblematik als Barriere für das 

Zusammenwohnen 

 Wenig ambulante Angebote 

 Zu wenig Selbstständigkeit als Barriere für 

die Nutzung ambulanter Angebote 

(Knöß, Weber, Lavorano 2015, 83) 

 

Ein wesentlicher Aspekt ist die Stellvertretung, 

welche gerade für Beratungsaspekte eine 

Herausforderung darstellt. Neben den bereits 

beschriebenen Interessen von Kosten- und 

Leistungsträgern, sowie der leistungsempfan-
genden Person kommt hier eine weitere Inte-

ressengruppe hinzu, welche größtenteils 

durch Angehörige vertreten wird. Eine we-

sentliche Barriere für Nutzung ambulanter 

Angebote ist ein hoher Pflegebedarf. Für 

Wohnangebote in Form von Wohngemein-

schaften, stellen Verhaltensproblematiken 

eine weitere zentrale Barriere dar. Insgesamt 

ist das Angebot an ambulanten Angeboten 

noch zu gering, dies betrifft auch erfolgreiche 
Konzepte, wie Probewohnungen mit 24-

Stundenbetreuung. Die von allen, insbesonde-

re aber auch von Betroffenen selbst, immer 

wieder genannte Barriere ist eine geringe 

Selbstständigkeit. Selbstständigkeit gilt als 

Voraussetzung für ambulante, selbstbestimm-

te Wohnformen. Diese Annahme scheint, im 

Bewusstsein vieler am Hilfeplanungsprozess 

beteiligter Akteure tief verankert zu sein. 

Übergeordnet ist festzuhalten, dass Alternati-

ven in der Angebotsgestaltung, auch für Men-

schen mit komplexen Unterstützungsbedar-

fen, grundlegend für deren Teilhabemöglich-

keiten im Quartier sind. Die Angebotsplanung 

betrifft sowohl in einer übergeordneten Pla-

nungsebene die Leistungsträger, als auch in 

einer konkreten quartiersbezogenen Ebene 

die Leistungserbringer. 
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Unabhängige Beratung 

 

„IŶsgesaŵt ist ŶaĐh ÜďerzeuguŶg des 
Deutschen Vereins entscheidend das 

Bewusstsein, dass keine Beratung unabhängig 

erfolgen kann. Der jeweilige Hintergrund der 

Beratung ist daher bei jeder Beratung 

transparent zu machen. Daneben ist eine 

stärkere Vernetzung der vorhandenen 

Beratungsstellen untereinander von großer 

BedeutuŶg“ (Deutscher Verein 2013, 9; 
Hervorheb. im Original). 

In einem von unterschiedlichen Interessen 

durchsetzten Prozess der qualifizierten Hilfe-

planung und –beratung, ist die Herausforde-

rung einer unabhängigen Beratung erstre-

benswertes Ziel und zugleich Utopie. Sofern 

keine Beratung unabhängig sein kann, sind 

Transparenz und Vernetzung essentiell, um 

die bestehenden Abhängigkeiten aufzuzeigen 

und nach Möglichkeit entgegenzuwirken. 
Transparenz und Vernetzung stehen für die 

Qualität einer Beratungsstelle. Die Herausfor-

derung der unabhängigen Beratung im Prozess 

der Hilfeplanung hat auch Eingang in das Bun-

desteilhabegesetz gefunden. 

 

Abschnitt 2 Beratung; § 32 - Ergänzende un-
abhängige Teilhabeberatung 

(1) Zur Stärkung der Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen und von 

Behinderung bedrohter Menschen fördert 

das Bundesministerium für Arbeit und So-

ziales eine von Leistungsträgern und Leis-

tungserbringern unabhängige ergänzende 

Beratung als niedrigschwelliges Angebot, 
das bereits im Vorfeld der Beantragung 

konkreter Leistungen zur Verfügung steht. 

Dieses Angebot besteht neben dem An-

spruch auf Beratung durch die Rehabilita-

tionsträger. 

(2) Das ergänzende Angebot erstreckt sich auf 

die Information und Beratung über Reha-

bilitations- und Teilhabeleistungen nach 

diesem Buch. Die Rehabilitationsträger in-

formieren im Rahmen der vorhandenen 

Beratungsstrukturen und ihrer Beratungs-

pflicht über dieses ergänzende Angebot. 

(3) Bei der Förderung von Beratungsangebo-

ten ist die von Leistungsträgern und Leis-

tungserbringern unabhängige ergänzende 
Beratung von Betroffenen für Betroffene 

besonders zu berücksichtigen. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales erlässt eine Förderrichtlinie, nach 

deren Maßgabe die Dienste gefördert 

werden können, welche ein unabhängiges 

ergänzendes Beratungsangebot anbieten. 

Das Bundesministerium für Arbeit und So-

ziales entscheidet im Benehmen mit der 

zuständigen obersten Landesbehörde 
über diese Förderung. 

(5) Die Förderung erfolgt aus Bundesmitteln 

und ist bis zum 31. Dezember 2022 befris-

tet. Die Bundesregierung berichtet den 

gesetzgebenden Körperschaften des Bun-

des bis zum 30. Juni 2021 über die Einfüh-

rung und Inanspruchnahme der ergänzen-

den unabhängigen Teilhabeberatung. 

 

Ergänzend zu Punkt 4) die im Nachgang zur DHG-

Tagung veröffentlichte Förderrichtlinie: 

http://www.gemeinsam-einfach-machen.de/GEM 

/DE/AS/Gesetzesvorhaben/BTHG/EUTB/EUTB_nod

e.html [Abruf am 07.06.2017] 

 

Herauszustellen aus dem Abschnitt 2 Beratung 
sind insbesondere 3 Aspekte. Die ergänzende 

unabhängige Beratung soll niedrigschwellig 

sein und bereits im Vorfeld der Beantragung 

konkreter Leistungen zur Verfügung stehen. 

Bestehende Beratungsangebote der Rehabili-

tationsträger sind verpflichtet über das ergän-

zende unabhängige Beratungsangebot zu in-

formieren. Eine besondere Berücksichtigung 

ist bei den Beratungsangeboten der Peer-

Beratung zugesprochen. Letzteres ist auch ein 
zentraler Aspekt in der Förderrichtlinie. 

Mit Blick auf die Erfahrungen aus den oben 

genannten Studien, ist vor allem die Erfahrung 

zu beachten, dass die potentiell zu beratenden 
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Personen, in dem bisherigen System tendenzi-

ell bereits Kontakt zu einem Leistungserbrin-

ger haben. Die angestrebte neutrale (Erst-

)Beratung, also vor dem Eingang in das Unter-

stützungssystem der Eingliederungshilfe, soll-

te in dem vorgestellten Modellprojekt zur 
qualifizierten Hilfeplanung durch übergreifen-

de Strukturen der Träger bzw. Anbieter der 

Beratungsstellen gestärkt werden. Beratungs-

angebote, das zeigt die Studie zur qualifizier-

ten Hilfeplanung, sind bislang zu sehr an den 

jeweiligen Trägerinteressen bzw. deren Ange-

bote orientiert. Offen bleibt jedoch die Frage, 

wer die Erbringer von Beratungsleistungen 

sein können; in welchen bestehenden Struktu-

ren solche Leistungen erbracht werden kön-
nen oder ob gänzlich neue Strukturen zu 

schaffen wären.  

 

 

Thesen und Fragen aus dem Work-

shop 

 

Folgende Leitfrage stand im Mittelpunkt der 

Diskussion des Workshops: 

Was bedeuten diese Erkenntnisse für die qua-
lifizierte Hilfeplanung und -beratung für Men-

schen mit einer sog. geistigen Behinderung 

und komplexem Unterstützungsbedarf, wenn 

Unterstützungsleistungen quartiersbezogen 

erbracht werden sollen? 

Neben grundsätzlichen Herausforderungen im 

Bereich der Hilfeplanung und –beratung wur-

de die Perspektive von Menschen mit komple-

xem Unterstützungsbedarf fokussiert. Es wur-

de deutlich, dass neben den ohnehin beste-
henden Herausforderungen in der Hilfepla-

nung, auch grundsätzlich gut funktionierende 

Ansätze, bei steigender Komplexität des Hil-

febedarfs, die Beteiligten vor weitere Heraus-

forderungen stellt. Die Erfahrung der Anwe-

senden verdeutlicht, dass die Hilfeplanung bei 

komplexem Unterstützungsbedarf zumeist 

individuell angepasst und improvisiert wird. 

Dies erfordert von den Beteiligten viel Enga-

gement und Zeit. Zudem gibt es zwar ver-

schiedene Ansätze (genannt seien hier bei-

spielsweise Mittel der Unterstützen Kommu-

nikation) wie Hilfeplanung und Beratung mit 

Menschen mit komplexen Unterstützungsbe-

darf gestaltet wird, bislang fehlt es aber an 
Standards um die Beteiligten im Prozess der 

Hilfeplanung und Beratung zu unterstützen 

und die Qualität zu sichern. Eine Orientierung 

am Quartier ist derzeit noch weitgehend un-

berücksichtigt und mit steigender Komplexität 

des Hilfebedarfs rücken andere Dinge wie 

Alltagsbewältigung und pflegerische Aspekte 

noch mehr in den Vordergrund. 

Ein zentraler Ansatzpunkt, die Qualität der 

Hilfeplanung zu steuern, sind die Instrumente 
zur Bedarfsfeststellung. Dabei wurde die Frage 

aufgeworfen, was ein gutes Instrument zur 

Bedarfsfeststellung auszeichne. Zurzeit ist eine 

Vielzahl an Instrumenten zur Bedarfsfeststel-

lung bundesweit im Einsatz mit mehr oder 

weniger guten Ansätzen quartiersbezogener 

Hilfeplanung. Hier wird in vielen Instrumenten 

großer Weiterentwicklungsbedarf gesehen. 

Neben Instrumenten zur Bedarfsfeststellung 

ist die Finanzierung von Leistungen ein ent-
scheidender Eckpunkt der Eingliederungshilfe. 

Die finanziellen Anreize im System der Einglie-

derungshilfe verunmöglichen oftmals eine 

Hilfeplanung, die auf Verselbstständigung und 

selbstbestimmtes Leben ausgerichtet ist, da 

die Finanzierung an den Umfang der Hilfen 

gekoppelt ist. Eine Verringerung der Hilfen 

und damit verbunden eine höhere Selbststän-

digkeit sei derzeit finanziell nicht attraktiv.  

In Anlehnung an Beiträge der Sozialraumori-
entierung wurde im Workshop die Differenzie-

rung zwischen Wunsch und Wille aufgegriffen 

(vgl. Hinte 2008 ,15 f.). Daraus ergibt sich die 

Frage: Was bedeutet die Berücksichtigung von 

Wunsch und Wille bei Personen, die sich in 

einer erlernten Abhängigkeit und erlernten 

Unselbstständigkeit befinden? Eine vertiefte 

Diskussion über den Begriff des Willens, wie 

ihn Hinte verwendet und dessen Bedeutung 
für Menschen mit komplexem Unterstüt-

zungsbedarf, konnte innerhalb es Workshops 
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nicht geführt werden. Dennoch kann doku-

mentiert werden, dass die Orientierung am 

Willen verknüpft ist mit dem Ansatz des Em-

powerments. Die Notwendigkeit von Em-

powermentansätzen, auch für Menschen mit 

komplexem Unterstützungsbedarf, lässt sich 
hieraus ableiten. Eine konsequente Orientie-

rung am Willen der Person kann im Aushand-

lungsprozess von Hilfen zwischen den ver-

schiedenen Interessen hilfreich und im Sinne 

der Betroffenen sein. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Beratung und 

Hilfeplanung sollte in der Befähigung der Per-

son selbst liegen. Im Sinne von Empowerment 

müssen, unabhängig von der Komplexität des 

Unterstützungsbedarfs, die Befähigung, der 
Wille und die Perspektive der betreffenden 

Person selbst im Mittelpunkt des Interesses 

stehen. Die Gefahr, dass im Prozess der Aus-

handlung von Hilfen die Interessen von Leis-

tungsanbietern und Kostenträgern dominie-

ren, ist bei komplexen Unterstützungsbedar-

fen und einer erhöhten Abhängigkeit der Per-

sonen ungleich größer.  

Die im Kontext von Hilfeplanung und Beratung 

vermehrt zum Einsatz kommenden Peer to 
Peer Ansätze sind auch für Menschen mit 

komplexem Unterstützungsbedarf ausdrück-

lich wünschenswert. In der Arbeitsgruppe 

wurde die Frage aufgeworfen, wie Peerbera-

tung für Menschen mit komplexem Unterstüt-

zungsbedarf zu gestalten wäre? Zudem be-

steht für Menschen mit nonverbaler Kommu-

nikation eine besondere Herausforderung im 

Beratungsangebot. Wer kann hier Peerbera-

tung übernehmen? Diese Fragen sind auch 
verknüpft mit der Frage, wie eine qualifizierte 

Beratung für Menschen mit komplexem Un-

terstützungsbedarf aussehen kann. 

Ein etablierter Ansatz sind sogenannte Unter-

stützungskreise. Jedoch fehlen bislang auch 

hier Standards für eine Qualitätssicherung und 

es stellt sich die Frage, wie genau Unterstüt-

zungskreise entwickelt und genutzt werden 

können, um eine qualifizierte Hilfeplanung 
und Beratung für Menschen mit komplexem 

Unterstützungsbedarf zu gestalten. 

Letztlich wurde die Vernetzung zwischen An-

gebotsstrukturen und anderen Beratungsan-

geboten als ein wichtiges Qualitätskriterium 

für Hilfeplanung und Beratung benannt. Insge-

samt stehen in Bezug auf Hilfeplanung und -

beratung für und mit Menschen mit komple-
xem Unterstützungsbedarf noch viele Fragen 

im Raum. Durch Überlegungen quartiersbezo-

gener Leistungen werden weitere Fragen auf-

geworfen. Die Kombination quartiersbezoge-

ner Leistungen und Angebote für Menschen 

mit komplexem Unterstützungsbedarf ist der-

zeit eine große Herausforderung. Sowohl für 

Theorie als auch für die Praxis besteht noch 

enormer Entwicklungsbedarf. 
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Arbeitsgruppe 15 

 

Partizipative Sozialplanung  

mit Menschen mit und ohne 

Behinderung  

 

Ziel kommunaler Sozialplanung ist u.a. die 

gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe 

aller Menschen und eine stärkere Fokussie-

rung auf Quartiere als Umsetzungsebene. Im 

Rahmen von Partizipationsprozessen ist eine 

sozialräumliche Analyse sowie der aktive Ein-
bezug der dort lebenden Menschen mit ihren 

Bedürfnissen, Interessen und Unterstützungs-

bedarfen Ausgangspunkt weiterer Planungen. 

Welche Erfahrungen gibt es mit der Einbezie-

hung der Belange von Menschen mit komple-

xem Unterstützungsbedarf in Quartieren? Wie 

können sie an Planungsprozessen beteiligt 

werden? Ergebnisse des Forschungsprojekts 

SoPHiA geben Impulse für quartiersbezogene 

Ansätze zur Stärkung der Teilhabe des Perso-
nenkreises. 

Bianca Rodekohr, Michael Katzer,  

Kath. Hochschule NRW, Münster 

 

 

Vollständige Präsentation: 

www.dhg-kontakt.de/tagungen 
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Bericht aus der Arbeitsgruppe 

 

Strukturelle Verankerung der Sozialplanung 

in der Kommune  

Sozialplanung braucht eine exponierte Stel-

lung (z.B. Stabsstelle) innerhalb der Verwal-

tungsstrukturen und einen klaren politischen 

Auftrag, um Steuerungs-, Vernetzungs- und 

Koordinierungsfunktionen umzusetzen. Ist 

beispielsweise eine Kooperation zwischen 

Kreis und Kommune nicht gegeben, oder es 
fehlt der politische Wille Quartiere demogra-

fiefest zu planen, bleiben gute Konzepte und 

die steuernde, koordinierende Arbeit der So-

zialplaner_innen wirkungslos. Des Weiteren 

müssen die beteiligten Personen (andere Sozi-

alplaner_innen und Vertreter_innen anderer 

Fachplanungen) in der strategischen Pla-

nungsphase die nötige Bevollmächtigung ha-

ben, das Geplante mit finanziellen und perso-

nellen Ressourcen auszustatten. In diesem 
Zusammenhang sind gemeinsame Leitziele 

unabdingbar, damit inklusive Strukturen ge-

plant und umgesetzt werden können. Zu be-

achten sind dabei die unterschiedlichen Ver-

waltungs- und Planungskulturen, die kritisch 

hinterfragt werden müssen. Eine weitere Vo-

raussetzung für eine gelingende inklusiv aus-

gerichtete Sozialplanung sind kleinräumige 

Kenntnisse (Sozialdatenanalyse) über die Ge-

gebenheiten, die bauliche und soziale Zusam-
mensetzung und Zielgruppen im jeweiligen 

Quartier. 

 

Vernetzung im Quartier 

Wichtig sind persönliche Kontakte innerhalb 

des Quartiers. Wenn Veranstaltungen thema-

tisch und inhaltlich für Anbieter der Alten- und 

Eingliederungshilfe attraktiv sind, dann kön-

nen diese bisher getrennten Systeme und 

Akteure durch persönlichen Austausch kon-
krete Ideen für Kooperationen entwickeln und 

schnell umsetzen (Bsp.: Nutzer_innen einer 

Tagesstätte geben Computer- und Smartpho-

nekurse für Senior_innen).  

Aber: Träger müssen sich in den Sozialraum 

begeben und sich an der Quartiersentwicklung 

und Vernetzung aktiv beteiligen. Da Quartier-

sentwickler nicht immer alle Akteure und Zu-

gänge zu den Zielgruppen kennen, sollten sich 

Träger der Eingliederungshilfe aktiv mit ihren 
Ideen und Anliegen einbringen. 

Für die feldunspezifische, sozialräumliche Ar-

beit muss es Finanzierungsformen geben, 

damit Mitarbeiter_innen auch in diesem Be-

reich tätig werden können. In diesem Zusam-

menhang braucht es gut geschulte Mitarbei-

ter_innen, die den Gedanken der Sozialraum-

orientierung inhaltlich und praktisch mit Le-

ben füllen können. 

Aus der Perspektive der verschiedenen Träger 
der Eingliederungshilfe geht es in Bezug auf 

die Aneignung des Quartiers immer auch um 

das Hinterfragen, welche Funktion das Quar-

tier für die Einrichtung und die Nutzer_innen 

hat, inwieweit eine Öffnung in den Sozialraum 

erfolgt und sich das Selbstverständnis von 

einer personenzentrieten Sichtweise hin zur 

eine sozialraumzentrieten Sichtweise verän-

dern kann. (Stichwort: anders hinhören, Mög-

lichkeiten nutzen, Kooperation mit dem Zu-
fall…) 
Eine Finanzierung fallunspezifischer Arbeit 

könnte über Sozialraumbudgets, Abgaben bei 

Neubauvorhaben für Quartiersentwicklung, 

community networker etc. erfolgen. Ob dies 

tatsächlich zielführend ist, wurde im Plenum 

kontrovers diskutiert.  

 

Wer soll partizipative (aufsuchende) Bedarfs-

erhebungen durchführen? Welche Ressour-

cen braucht es dafür? 

Partizipative Methoden sollten, je höher der 

jeweilige individuelle Unterstützungsbedarf 

ist, angepasst werden. Diese Anpassung muss 

sich konkret auf die Lebenswelt und -lage der 

Person beziehen und ist dementsprechend 

schwierig zu generalisieren. 

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die 

größten Hemmnisse bezüglich der Umsetzung 
partizipativer Bedarfserhebungen in den Köp-
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fen der Mitarbeiter_innen in den jeweiligen 

Institutionen zu finden sind. 

Auch Träger der Eingliederungs- und Altenhilfe 

müssen ihre Rolle dahingehend verändern, 

dass sie sich stärker in kleinräumige Gremien 

einbringen, ihre Nutzer_innen zur Teilnahme 
befähigen und ermutigen, ihre Vorstellungen 

eines guten Lebens im Quartier einzubringen. 

Gegen Widerstände der Allgemeinbevölke-

rung sind Begegnungen mit Menschen mit 

Behinderungen unabdingbar, es bedarf der 

Suche nach Gemeinsamkeiten anstatt des 

Fokus auf Defizite. Menschen und deren Le-

benslagen müssen für Planungsprozesse 

sichtbar werden (individuell und kollektiv), 

damit eine gemeinsame Nutzung des Quar-

tiers erfolgen kann. Die Aufwertung sozialer 

Rollen von Menschen mit Behinderungen (z.B. 

die Teilnahme an Bürgerfesten oder auch eh-

renamtliche Tätigkeiten) kann mit dazu bei-

tragen, dass die Personengruppe mehr gesell-

schaftliche Anerkennung erfährt. 

Partizipation ist kein Zwang bzw. darf nicht 

alternativlos eingefordert werden, vielmehr 

gibt es auch ein Recht auf Nichtpartizipation.  

Damit es bei Beteiligungsverfahren nicht zu 

einer Alibipartizipation kommt, ist es wichtig, 

dass die Teilnehmenden wissen, welches Ni-

veau an Beteiligung vorgesehen wird (Z.B. 

Information oder Mitsprache) und was mit 

den erhobenen Ergebnissen passiert. 
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Arbeitsgruppe 16 

 

Nachbarschaftshaus als Zent-

rum des quartiersbezogenen 

Wohnens 

 

Nachbarschaftshäuser leisten einen wesentli-

chen Beitrag für ein vielfältiges Zusammenle-

ben im Stadtteil. Das NAHBEI in Bremen bietet 

Möglichkeiten für Begegnung und gemeinsa-

me Freizeitgestaltung sowie Beratung, Assis-

tenz und Pflege im Bereich des Wohnens. 
Können auch Menschen mit hohem Unter-

stützungsbedarf von quartiersbezogenen 

Wohn- und Unterstützungssettings profitie-

ren? 

Sebastian Jung, Martinsclub Bremen 

 

 

Beispiele zur Quartiersarbeit vom 

Martinsclub Bremen e.V. 

 

„Wir ďehaŶdelŶ die MeŶsĐheŶ so, ǁie ǁir 
selďst ďehaŶdelt ǁerdeŶ ǁolleŶ.“ Dieser Satz 
beschreibt die Maxime des Martinsclub Bre-

men e.V.  

Seit fast 40 Jahren organisiert der Martinsclub 

Bremen e.V. Wohnangebote für Menschen 

mit geistiger Behinderung – und das immer 

auf der Basis langfristiger, vertrauensvoller 

und fachlich unzweifelhafter pädagogischer 

Arbeit. Hierbei arbeitet der Martinsclub Bre-
men e.V. auf Augenhöhe – zusammen mit 

Angehörigen und KlientInnen, mit Nachbarn 

und in immer komplexer werdenden Netzwer-

ken innerhalb der Sozialräume.  

Der Martinsclub Bremen e.V. ist grundsätzlich 

davon überzeugt, dass das Leben in einer ei-

genen Wohnung alleine oder mit Freunden 

mit professioneller Betreuung und Assistenz 

ein Mehr an Lebensqualität bedeutet, und 

dass ambulante Wohnformen die Möglichkeit 

bieten, mehr individualisierte und damit le-

bensnahere Betreuung zu organisieren.  

Während einer Hausbesichtigung der stationä-

ren Einrichtung Haus Huckelriede äußerte die 

Heimleiterin Frau Tietze, dass die Menschen 

und deren Fähigkeiten in diesem Haus unter-
schätzt werden. Der Martinsclub Bremen e.V. 

möchte die Kompetenzen und Möglichkeiten 

der BewohnerInnen des Hauses Huckelriede 

wieder entdecken, sie fördern und ihnen so-

mit zu einem eigenständigen und weitestge-

hend selbstbestimmten Leben verhelfen.  

 

Ambulante Wohnformen sind unter dem 

Strich nicht günstiger als stationäre Wohnein-

richtungen – aber besser.  

Dieser Satz hört sich populistisch und sehr 

vereinfacht an. Dies ist jedoch ein ernsthaftes 

Ergebnis der modellhaften Arbeit im Quar-

tier|Wohnen in Findorff ist. Hier leben Men-

schen im Stadtteil und in ganz normalen 

Mehrfamilienhäusern, die sonst in stationären 

Wohneinrichtungen leben würden. Auch hier 

haben Eltern und Profis ein Konzept entwi-

ckelt und gemeinsam neue Wege beschritten: 

 Z.B. in der Kombination von Pflege und 
Eingliederungshilfe, was den KlientInnen 

mehr Leistung aus einer Hand ermöglicht.  

 Z.B. mit dem Nachbarschaftshaus NAHBEI, 

das die zentralen Funktionen eines Hei-

mes mit kulturellen nachbarschaftlichen 

Aktivitäten verbindet. Unser Haus ist of-

fen, lebendig und der Ort, an dem sich 
Menschen mit und ohne Behinderung 

treffen und miteinander in Kontakt treten.  

 Z.B. mit einem betriebswirtschaftlichen 

Konzept, was die hohe Qualität der Be-

treuung auch für einen kleinen Kreis an 

KlientInnen ermöglicht und  

 z.B. mit der Idee, dass Menschen mit Be-

hinderungen ihre ehrenamtliche und 
nachbarschaftliche Hilfe anbieten und 

nicht andersherum. 

In der Mitgliederversammlung 2012 hat der 

Martinsclub Bremen e.V. seine Satzung grund-
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legend verändert. In der neuen Satzung ver-

pflichtet sich der Verein zur Umsetzung der 

UN-Konvention und zur Verwirklichung einer 

inklusiven Gesellschaft. Der Martinsclub Bre-

men e.V. möchte damit deutlich machen, dass 

es wichtiges Anliegen ist, Inklusion als gesell-
schaftlichen Prozess in allen Arbeitsfeldern zu 

etablieren. Im Fachbereich Wohnen ist das ein 

ganz besonderer Anspruch, der nur im ersten 

Schritt strukturell ist, dann aber eine langjäh-

rige kontinuierliche Arbeit mit den Menschen 

vor Ort erfordert. Das Stichwort Nachhaltig-

keit erhält an dieser Stelle seine besondere 

Bedeutung.  

 

 

Wohnverbund|Süd 

 

Unser Umsetzungskonzept für die Übernahme 

der Wohnangebote der Werkstatt Bremen 

trägt die Überschrift „WohŶverďuŶd|Süd“. 
Das Konzept umfasst mehrere miteinander 

zusammenhängende Teilkonzepte und Be-

treuungsformen, die in ihrer Gesamtheit einen 

offenen Sozialraum – integrierten Wohnver-

bund bilden. Die personellen, infrastrukturel-

len und fachlichen Ressourcen können in die-

sem Rahmen sehr wirtschaftlich genutzt wer-

den und bieten für die KlientInnen ein hohes 

Maß an flexibler Betreuung mit hoher perso-

neller Kontinuität. So können die KlientInnen 
bspw. weiterhin von ihren vertrauten pädago-

gischen MitarbeiterInnen betreut werden, 

auch wenn diese umziehen oder sich die Be-

treuungsform wandelt. Weiterhin bietet der 

Wohnverbund|Süd die Sicherheit einer be-

darfsgerechten langfristigen Unterstützung in 

einer möglichst eigenständigen Lebensform. 

Der Wohnverbund|Süd wird aus folgenden 

Komponenten bestehen: 

 

Cambrai-Dreieck -  

Ein Wohnquartier entsteht und wir 

sind mittendrin! 

 

Auf dem Cambrai-Dreieck wird die GEWOBA 

bis ca. Ende 2015 einen Wohnkomplex mit ca. 

54 Wohneinheiten erstellen. Neben den Woh-

nungen sind eine Kindertagesstätte und ein 

Quartierszentrum für die KlientInnen des 

Cambrai-Dreieckes und der umliegenden 

Wohnquartiere geplant. Der Stadtteil Huckel-

riede wird im Koalitionsvertrag der gegenwär-
tigen Regierung als priorisiertes Sanierungs-

gebiet ausgewiesen, in dem eine soziale 

Stadtentwicklung neueren Typs beispielhaft 

betrieben werden soll. Das Cambrai-Dreieck 

spielt in diesem Konzept eine zentrale Rolle als 

zukünftiger Mittelpunkt eines sanierten Stadt-

teils. Diese städtebauliche Perspektive ist prä-

destiniert für den Aufbau inklusiver Wohn- 

und Betreuungsangebote für Menschen mit 
geistiger Behinderung.  

Einer von vielen Vorteilen dieses Standortes 

ist die Nähe zuŵ „Haus HuĐkelriede“, das sich 

auf der gegenüberliegenden Straßenseite be-

findet. Die KlientInnen, die derzeit noch in 

einem klassischen Wohnheim leben und sich 

für diesen neuen Wohnort entscheiden, wer-

den nicht aus ihrem örtlichen und sozialen 

Umfeld gerissen. Mit der Sicherheit einer ge-

wohnten Umgebung können sie sich aktiv an 
dem Aufbau neuer sozialer Strukturen in dem 

modernen Gebäudekomplex beteiligen.  

Wir planen, im Cambrai-Dreieck unser be-

währtes Konzept Quartier|Wohnen: 

Das Quartier|Wohnen ermöglicht auch Klien-

tInnen mit komplexem Hilfebedarf ein weit-

gehendes selbstbestimmtes Leben. Das Quar-

tier|Wohnen wurde als Alternative zu einer 

klassischen stationären Wohneinrichtung 

entwickelt. Hier findet die pädagogische Be-
treuung in regulären Mietwohnungen statt. 

Dabei ist der Mietvertrag vom Betreuungsver-

trag mit dem Leistungsträger getrennt. Jedes 

Quartier|Wohnen verfügt über eine Quartier-



       A U S  D E N  A R B E I T S G R U P P E N     ________________________  

  115   

zentrale und ist als Nachbarschaftshaus für 

alle offen.  

Weitere Aspekte des Quartier|Wohnens sind:  

1. Räumliche Trennung der funktionalen 

Infrastruktur von den Wohneinheiten 

2. Eine Quartierzentrale als offenes kultu-
rell geprägtes Nachbarschaftshaus 

3. Maximal ein 10%iger Anteil der Klien-

tInnen an der Gesamtbevölkerung ei-

nes Quartieres 

4. Soziale Dienstleistungen für alle Klien-

tInnen des Quartiers 

5. Die maximale Entfernung zwischen der 

Quartierzentrale und den Betreuungs-

einheiten darf einen Fußweg von 5 Mi-

nuten nicht überschreiten 

6. Die MitarbeiterInnen treten aktiv im 

Bereich der Sozialraumgestaltung auf 

7. Nachtbereitschaft für eine Rund-um-

die-Uhr-Betreuung 

8. Barrierefreie Gästewohnung 

9. Der Pflegedienst m|c wird eine De-

pendance einrichten und mit Pflege-

fachkräften für das gesamte Quartier 

erreichbar sein 

10. Kombination von Pflege- und Betreu-

ungsleistungen  

11. Ein im Quartier|Wohnen integriertes 

ambulantes Wohntraining 

12. eine spezifische barrierefreie Wohn-

gemeinschaft für Menschen mit hohem 

Hilfebedarf  

 

Das Quartier|Wohnen lässt durch seine offene 

Konzeption eine Vielzahl von Lebenswelten zu, 

die sich den Bedürfnissen der KlientInnen an-
passen. Denkbar sind alle Formen des Woh-

nens, wie z.B. Wohngemeinschaften, als Paar 

oder allein.  

Für das Quartier|Wohnen Cambrai planen wir 

zwei wesentliche Besonderheiten:  

Die KlientInnen des Hauses Huckelriede kön-

nen oder wollen nicht alle sofort in eine eige-

ne Wohnung ziehen. Für diesen Personenkreis 

integrieren wir ein ambulantes m|c Wohn-

training in das Quartier|Wohnen Cambrai. 

Dabei greifen wir auf unsere langjährigen Er-

fahrungen mit dem m|c Wohntraining im 

Bremer Westen zurück. Dafür werden drei 

Plätze in einer eigens für diesen Zweck gemie-
teten Wohneinheit entstehen. Das m|c Wohn-

training ist eine Kombination aus einem struk-

turierten pädagogischen Trainingsprozess und 

einem Angebot des betreuten Wohnens. Alle 

KlientInnen sind sich darüber bewusst, dass 

sie nach spätestens drei Jahren diese Wohn-

form wieder verlassen müssen. Die Erfahrun-

gen im m|c Wohntraining zeigen, dass manu-

elle Fertigkeiten im Haushalt weniger das 

Problem sind als z.B. der Aufbau von stabilen 

Sozialkontakten.  

 

Neben individuellen Trainingseinheiten schaf-

fen wir Raum für Gruppenaktivitäten. Hier 

lernen die KlientInnen, Kontakte zu knüpfen 

und ein gegenseitiges Hilfsnetzwerk für sich zu 

schaffen. Ein unterstützter Erfahrungsaus-

tausch zwischen den KlientInnen (Peer-to-

peer) fördert den Prozess des Aufbaus von 

tragfähigen sozialen Netzwerken. Gleiche Ziele 
verfolgen wir mit dem MentorInnenpro-

gramm. Hier begleiten bereits erfahrene Klien-

tInnen weniger erfahrene KlientInnen, zum 

Beispiel beim Einkauf. Im Anschluss von ma-

ximal drei Jahren, beziehen die KlientInnen 

eigene Wohnungen oder wählen eine andere 

für sie geeignete Wohnform. 

 

Immer wieder wird in der Fachöffentlichkeit 

diskutiert, dass ambulante Betreuungsformen 
Ŷur für „fitte“ MeŶsĐheŶ geeignet seien und 

Menschen mit hohen Hilfebedarfen aus-

schließlich in stationären Wohnformen ange-

messen untergebracht seien. Das Gegenteil ist 

der Fall, denn in stationären Wohnformen 

werden eine Reihe von finanziellen Möglich-

keiten und Ressourcen nicht ausgeschöpft. So 

können wir im ambulanten Bereich umfas-

sende ambulante Pflegeleistungen integrie-

ren und konzeptionell sinnvoll einbinden. 

Auch nachbarschaftliche Ressourcen schaffen 
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zusätzlich Sicherheit und Aufmerksamkeit, die 

an vielen Punkten des täglichen Lebens hilf-

reich sein können. 

Über diese grundsätzliche Betrachtungsweise 

hinaus werden wir für Menschen mit hohen 

Hilfebedarfen im Quartier|Wohnen Cambrai 
eine geeignete Wohnmöglichkeit schaffen. In 

unmittelbarer Nähe zur Quartierzentrale und 

damit zur Nachtbereitschaft und allen ande-

ren infrastrukturellen Ausstattungen wird eine 

vollkommen behindertengerecht ausgestat-

tete Wohnung für bis zu 4 KlientInnen entste-

hen. Diese Wohnung wird mit allen Hilfsmit-

teln für die Pflege ausgestattet sein. Auch 

andere Sicherheitseinrichtungen wie Rufanla-

ge, Meldeanlagen für die Außentüren, beson-
derer Schallschutz und Vorkehrungen für be-

sondere Unfallvermeidung sowie der konse-

quente Einsatz nichtbrennbarer Materialien 

werden in dieser Wohnung vorhanden sein. 

Auch wenn auf dem Informationstermin am 

18.12.2013 geäußert wurde, dass die Hilfebe-

darfe der KlientInnen im Haus Huckelriede 

eher durchschnittlich hoch seien, so werden 

wir als m|c mit dieser Betreuungseinheit im 

ambulanten Bereich besondere Vorsorge für 
diese Klientel tragen. Denn unsere Erfahrun-

gen mit dem Quartier|Wohnen Findorff zei-

gen, dass gerade integrationserfahrene Fami-

lien für ihre Söhne und Töchter mit erhebli-

chen Beeinträchtigungen den ambulanten 

Weg bevorzugen. Wir haben im Cambrai-

Dreieck die seltene Chance, eine angemessene 

räumliche Lösung zu schaffen.  

 

Die Gästewohnung ist wesentlicher Bestand-
teil des Konzeptes Quartier|Wohnen. Die bar-

rierefreie Wohnung für bis zu 3 Personen liegt 

unmittelbar in oder an der Quartierzentrale 

und beinhaltet verschiedene Funktionen:  

In erster Linie dient sie Gästen und Besuchern 

als Unterkunft oder Ferienwohnung. Somit 

erfüllt sie für alle KlientInnen des Quartiers 

eine besondere Funktion und Qualität. Sie 

dient auch Angehörigen, die ihre Familienmit-

glieder besuchen möchten, als kostengünstige 

Unterkunft. 

 

Die Gästewohnung erfüllt darüber hinaus für 

alle KlientInnen des Quartier|Wohnen 

Cambrai eine wichtige Funktion in einer ge-
sundheitlichen Krise. Wenn KlientInnen akut 

erkranken oder frühzeitig aus dem Kranken-

haus entlassen werden und die enge Anbin-

dung an die professionellen MitarbeiterInnen 

benötigen, ist die Gästewohnung von großer 

Bedeutung. Gleiches gilt für psychische Krisen, 

in denen eine Krankenhauseinweisung noch 

vermieden werden kann.  

Mit der Gästewohnung werden somit auch die 

Voraussetzungen geschaffen, dass Menschen 
mit Verhaltensproblemen oder psychischen 

Auffälligkeiten ihre Akzeptanz in Mehrfamili-

enhäusern erhalten können, wenn ihr Verhal-

ten für sie und für die Nachbarn problema-

tisch werden könnte. 

 

Viele Menschen mit geistiger Behinderung 

ziehen aus dem Elternhaus in der Regel direkt 

in eine stationäre Einrichtung. Häufig ist das 

die einzige örtliche Veränderung in ihrer Bio-
graphie. Die Chance zum Ausprobieren ver-

schiedener Wohnformen und Wohnorte bleibt 

ihnen verwehrt. Die Gästewohnung bietet 

auch die Möglichkeit des Probewohnens, 

denn konkrete Erfahrungen sind wichtig, da-

mit sich Menschen entscheiden können. So 

hat z.B. ein Mann aus der Wohneinrichtung 

„Halŵerǁeg“ ǁegeŶ eiŶes WassersĐhadeŶs 
14 Tage in der Gästewohnung in Findorff ge-

lebt. Im Anschluss hat er gegen die Bedenken 
seiner rechtlichen Betreuer entschieden, nach 

30 Jahren Wohnheim eine eigene Wohnung zu 

beziehen – mit großem Erfolg. 

Das Probewohnen kann über die Verhinde-

rungspflege und unter Umständen auch über 

die Möglichkeit der Kurzzeitpflege finanziert 

werden. In jedem Fall ist die notwendige Be-

treuung keine Regelleistung des Quar-

tier|Wohnens. Es kann aber über alternative 

Finanzierungsformen realisiert werden. 
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Der Martinsclub Bremen e.V. versteht Inklusi-

on als einen gesellschaftlichen Prozess, den 

es mit Leben zu füllen gilt. Dies erreichen wir 

dadurch, dass die Wohnungen der KlientInnen 

über das gesamte Areal verstreut sind. Alle 

Wohnungen sind weitgehend barrierefrei und 
über mobile Meldesysteme mit den Mitarbei-

terInnen verbunden. Wir legen großen Wert 

darauf, dass es keinen ausgewiesenen Bereich 

für Wohnungen von Menschen mit Behinde-

rungen geben wird. 

 

Die Quartierzentrale mit den Büroräumen, 

dem Pflegedienst, dem Nachtbereitschafts-

zimmer und allen Gemeinschaftsflächen wird 

als Nachbarschaftshaus für alle Menschen 

des Stadtteils attraktiv gestaltet.In unseren 

Planungen nennen wir diesen Gebäudeteil 

„TorteŶĐafe“ – ein Treffpunkt für alle Huckel-

rieder mit einem Angebot aus Cafe, Mittags-

tisch, Versammlungsraum und Anlaufstelle 

für Beratungen vielerlei Art. Hier finden alle 

Akteure des Quartiers ihren Raum: Die Kinder 

der Kita nehmen ihre Mahlzeiten ein, die Kli-

entInnen des Quartier|Wohnens Cambrai 

nutzen es als Orientierungspunkt und Ge-
meinschaftsfläche, das Amt für Soziale Dienste 

organisiert Beratungsangebote und leistet 

Gremienarbeit. Selbstverständlich hat auch 

der Quartiersmanager Kai Borchers hier sein 

Büro und nutzt die Räumlichkeiten, wie ande-

re örtliche Initiativen auch. 

 

Die dazugehörige Küche soll von der Gesell-

schaft für integrative Beschäftigung (GiB 

gGmbH) betrieben werden, die in Gröpelingen 
eiŶ ähŶliĐhes Projekt, das „Cafe BraŶd“, seit 
vielen Jahren erfolgreich betreibt. Dieser Be-

treiber sichert gleichzeitig, dass die Räumlich-

keiten einen angenehmen Charakter mit gro-

ßer Aufenthaltsqualität erhalten. Entspre-

chende Kooperationsgespräche wurden be-

reits geführt und können jederzeit konkreti-

siert werden. 

Das „TorteŶĐafe“ soll eiŶ Ort der Vielfalt und 
der nachbarschaftlichen Aktivitäten werden, 

eine Basis für Inklusion und Kultur auf dem 

Cambrai-Dreieck. Die Räumlichkeiten werden 

auch für Veranstaltungen und Events vermie-

tet.  

Ein spezifisches Vermietungskonzept soll da-

für sorgen, dass quartiersbezogene Aktivitäten 
besonders gefördert werden. So sollen selbst-

organisierte Angebote, wie z.B. ein Nachbar-

schafts-Chor, ein Doppelkopfturnier oder die 

regelmäßige Parteisitzung zum Selbstkosten-

preis genutzt werden können, während ge-

schlossene Veranstaltungen oder Familienfes-

te einen angemessenen Mietpreis entrichten 

müssen. Im Findorffer NAHBEI wird dieses 

Konzept seit Jahren erfolgreich realisiert. 

 

 

Modellprojekt „IŶklusiǀes WohŶeŶ 
iŵ Alter“ iŵ Stadteilhaus KatteŶ-
turm 

 

Kattenturm: ein Stadtteil der 70er Jahre mit 

guter Infrastruktur und liebenswerten Men-

schen – ein Stadtteil voller Vielfalt mit Prob-

lemen und Chancen. In diesem lebendigen 

Stadtteil entwickelt die Bremer Heimstiftung 

in Zusammenarbeit mit der Wohnungsbauge-

sellschaft BREBAU ein seniorengerechtes 

Stadtteilhaus. Am Sonnenplatz entsteht das 

Stadtteilhaus mit allen Serviceangeboten, die 

im Alter notwendig sind. In diesem Haus hat 
man die Möglichkeit, die unterschiedlichen 

Unterstützungsleistungen wahrzunehmen 

In diesem Wohnkontext entsteht ein neuer 

inklusiver Ansatz. In Kooperation mit den bei-

den Partnern wird der m|c ein Modellprojekt 

„IŶklusives WohŶeŶ iŵ Alter“ initiieren. In 

den Wohnformen der Werkstatt Bremen ist 

der Altersdurchschnitt der KlientInnen hoch. 

Der Anteil von Menschen im Alter über 50 

Jahren liegt bei 28 von insgesamt 40 Klienten. 
Deshalb haben wir dieses spezifische Konzept 

für alte Menschen entwickelt. 

Im Rahmen des Modellprojektes können älte-

re Menschen mit geistiger Behinderung in 
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dem Stadtteilhaus einziehen. Hier zeigt sich 

ein erster Synergieeffekt, da Familien- und 

Mehrzimmerwohnungen in diesem Komplex 

nur sehr selten von Senioren bezogen werden. 

Menschen mit Behinderungen wählen dem 

entgegen auch im Alter gerne die Wohnform 
der Wohngemeinschaft.  

Mit der Bremer Heimstiftung als einem der 

renommiertesten Altenhilfeträger der Stadt 

kooperieren wir und bündeln die Kompeten-

zen aus den Leistungsbereichen Pflege, Alten- 

und Behindertenhilfe.  

 

Am Sonnenplatz planen wir ein weiteres Quar-

tier|Wohnen für ca. 15 Personen. Hier soll das 

Konzept den besonderen Bedürfnissen älterer 
Menschen gerecht werden. Aufgrund dessen 

ist es wichtig, den spezifischen Erfordernissen 

dieser Klientel zu entsprechen.  

In den bereits geführten Kooperationsgesprä-

chen wurden sehr schnell die Potentiale die-

ses gemeinsamen Modellprojektes deutlich. 

Insbesondere in der Kombination von Einglie-

derungshilfe- und Pflegeleistungen lassen sich 

hier neue Betreuungsformen entwickeln. So 

kann z.B. die entstehende Tagespflege außer-
halb der Betriebszeiten als Nachbarschafts-

haus genutzt werden. Die Räumlichkeiten am 

Sonnenplatz werden in 2013 neu errichtet, so 

dass bereits in der Planungsphase darauf ge-

achtet werden konnte, ein offenes multifunk-

tionales Raumkonzept im Sinne eines Nach-

barschaftshauses zu entwickeln. Im Dezember 

2012 wurde in einer Kooperationssitzung mit 

der Heimstiftung, dem m|c und der BREBAU 

das Raumkonzept für die Tagespflege und 
einer gemeinsamen Anlaufstelle verabschie-

det. Auch die Quartiersmanagerin Frau Ahlers, 

das Dienstleistungszentrum Obervieland und 

die Seniorenvertretung sind an diesem Ge-

meinschaftsprojekt beteiligt.  

Natürlich steht es den KlientInnen ohne Ta-

gesstruktur offen, die Angebote der Tages-

pflege zu nutzen. Auch hier sind neben den 

klassischen Angebotsformen neue Ideen und 
Konzepte im Entstehen, die die Tagespflege 

als niedrigschwellige Angebotsform ausbauen 

und somit eines der wesentlichen Probleme 

mindern kann, nämlich die fehlende Tages-

struktur älterer Menschen mit Behinderung. 

Hier sind allerdings noch etliche rechtliche 

Details zu klären. 

Im Umkehrschluss sind Angebote der offenen 

Seniorenarbeit des m|c in den Räumen der 

Tagespflege und des Nachbarschaftshauses 

geplant. Somit profitieren alle KlientInnen des 

Stadtteilhauses von dieser Kooperation. Der 

m|c und die Bremer Heimstiftung sind bereits 

seit einigen Jahren gute und verlässliche Ko-

operationspartner in der offenen und inklusi-

ven Seniorenarbeit. 

 

Im Alter wird das Thema Pflege immer wichti-

ger. Das müssen wir auch in der Arbeit mit 

behinderten Menschen stärker berücksichti-

gen. Deshalb ist die Präsenz von Pflegekräften 

im Haus von wesentlicher Bedeutung. Entwe-

der über die Heimstiftung oder den Pflege-

dienst m|c lassen sich für alle KlientInnen des 

Stadtteilhauses Pflegeleistungen erbringen. 

  

Die Kombination aus pädagogischer und pfle-
gerischer Betreuung unter Berücksichtigung 

der Anforderungen unterschiedlicher Geset-

zeswerke und Kostenträger lässt sich hier we-

sentlich konstruktiver lösen. Die Kombination 

der unterschiedlichen Leistungsformen wird 

bereits im Quartier|Wohnen Findorff verwirk-

licht. Was sich einfach anhört, ist der gewagte 

Schritt, zwei völlig getrennte Sozialsysteme in 

möglichst einer Leistung zu vereinheitlichen. 

Wer etwas Erfahrung mit diesen Leistungs-
formen hat, weiß dass das ein schwieriges 

Unterfangen ist – wir sind zuversichtlich, dass 

wir im Stadtteilhaus Kattenturm dieses Prob-

lem weiter lösen können. 

 

Ein weiterer wichtiger Synergieeffekt ist die 

Frage der Nachtbereitschaft, die in erster Linie 

auch eine Frage der angemessenen Kosten ist. 

Eine Nachtbereitschaft mit pflegerischer 
und/oder pädagogischer Kompetenz kann für 
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den gesamten Komplex vorgehalten werden. 

Somit lassen sich die Kosten minimieren, die 

bestehende Qualität kann aber erheblich ge-

steigert werden. In Kattenturm planen wir 

eiŶeŶ „NaĐhtǁäĐhter“. Bei ältereŶ MeŶsĐheŶ 
ist das subjektive Sicherheitsgefühl ein be-
sonderer Aspekt der Lebensqualität. In Katten-

turm, einem Stadtteil mit höherer Kriminali-

tätsrate, führt dieser Aspekt bei allen Bewoh-

nern des Hauses zu mehr Lebensqualität. Die 

Nachtwächter werden mit mobilen Rufanla-

gen ausgestattet und können somit auf Anfor-

derungen aller KlientInnen des gesamten 

Komplexes sofort reagieren, auch wenn sie 

gerade ihre obligatorischen Rundgänge durch 

das Stadtteilhaus machen. Die technischen 
Voraussetzungen sind bereits vorhanden.  

 

Keine Betreuung ohne Kultur – auch das ist ein 

Grundsatz im Quartier|Wohnen. Der vierte 

KooperatioŶspartŶer iŵ Modellprojekt „IŶklu-
siǀes WohŶeŶ iŵ Alter“ ist die Breŵer Volks-
hochschule, die in unmittelbarer Nähe Räume 

der VHS Süd unterhält.  

In einem „Stadtlaďor Süd“ soll hier inklusive 

Bildungs- und Kulturarbeit entstehen, die der 
Vielfalt der Kattenturmer gerecht wird. Das 

Quartier|Wohnen zielt immer auf die allge-

meine Verbesserung der Lebensqualität. So 

wird bereits an dem Konzept einer Somme-

runiversität auf dem Gelände der Schule an 

der Theodor-Billroth-Str. gearbeitet, in dem 

der inklusive Aspekt bereits 2013 einen we-

sentlichen Anteil haben wird. 

 

Resumee und Ausblick 

 Noch geringe Synergieeffekte in der Be-

treuung 

 Beginnende Vernetzung und Aktivierung 

der Nachbarschaft 

 Vereinzelte Kontakte zwischen behinder-

ten und nichtbehinderten Nachbarn 

 Quartiersmanagement ist extrem aufwen-

dig 

 Geringe Quote der Erbringung allgemeiner 

Leistungen im Quartier 

 Pionierarbeit in der Kombination von Pfle-

ge und Betreuung 

 Q|W ist budgetkompatibel. 

 

Erkenntnisse und übertragbare Fakten 

 NAHBEI ist von zentraler Bedeutung 

 Quartiersbezug stabilisiert ambulante 

Betreuung 

 Nachtbereitschaft ist von großer Bedeu-

tung 

 Quartiersmanagement erfordert neue 

Qualifikation 

 

Präsentation zu diesem Beitrag: 

www.dhg-kontakt.de/tagungen 

 

 

 Sebastian Jung 

Martinsclub Bremen 

wohnen@martinsclub.de 
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Arbeitsgruppe 17 

 

Ein Haus für alle im Stadtteil  

 

Das Stadtteilhaus „HorŶer Freiheit“ ist eiŶ 
Haus für alle Menschen im Quartier. Es bietet 

Möglichkeiten, sich zu informieren und zu 

engagieren, zu lernen, zu bilden und zu bera-

ten und miteinander ins Gespräch zu kommen 

und Raum für Aktivitäten und Engagement der 

Besucher*innen. Die beteiligten Einrichtungen 

und Initiativen verpflichten sich, sich gemein-

sam für die Entwicklung eines lebendigen, 

attraktiven und lebenswerten Stadtteils einzu-

setzen. Wie kann ein Stadtteilhaus die soziale 
Einbindung von Menschen mit sehr hohem 

Unterstützungsbedarf fördern?  

Maren Röse, Svenja Liestmann, 

Stiftung Das Rauhe Haus, Hamburg 
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Vollständige Präsentation:  

www.dhg-kontakt.de/tagungen 

 

 

Bericht aus der Arbeitsgruppe 

 

Ein Haus für alle, das Stadtteilhaus Horner 

Freiheit steht in Hamburg-Horn, ein Stadtteil 

im östlichen Hamburg. Das Stadtteilhaus ist 
aus der Initiative des Stadtteilverein Horns 

entstanden und soll durch den Zusammen-

schluss von vielfältigen Einrichtungen und 

OrgaŶisatioŶeŶ die EŶtǁiĐkluŶg eiŶes „leďeŶ-

digen, attraktiven und lebenswerten Stadt-

teils“ ďeitrageŶ. Der AŶspruĐh des Trägerǀer-
eins Horner Freiheit e.V., als Betreiber und 

rechtlicher Ansprechpartner des Hauses, ist es 

eine Haus für alle zu schaffen. Das Rauhe Haus 

Hamburg, als Träger der Behindertenhilfe, 
versucht diesen Anspruch gerecht zu werden 

und Menschen mit Behinderungen an der 

Quartierentwicklung teilhaben zu lassen. Mit 

der Vertretung des Rauhen Hauses im Stadt-

teilhaus Horner Freiheit wurde zum einen ein 

neuer Standort geschaffen, der Arbeitsmög-

lichkeiten für Menschen mit unterschiedlichs-

ten Unterstützungsbedarfen in Annäherung 

zum allgemeinen Arbeitsmarkt arrangiert. 

Zum anderen sollen kulturelle Angebote im 
Stadtteil von Menschen mit Behinderungen 

mitgestaltet und mitbestimmt werden und 

gleichzeitig auch wahrgenommen werden.  

 

Die Arbeit im Rahmen des Stadtteilhauses 

„HorŶer Freiheit“ zeigt uŶs ǀor alleŵ, dass die 
Barrieren in den Köpfen der Mitmenschen 

doch größer sind, als bauliche oder auch fi-

nanzielle Barrieren. Dadurch wurde uns deut-

lich, dass der Weg aus den Sondereinrichtun-
gen in die Gesellschaft, in das Quartier, ein 

langer Weg ist, unabhängig von der Mitgestal-

tung an kulturellen Angeboten oder der Schaf-

fung eines Arbeitsplatzes. Zugleich muss die-

ser ein Scheitern ermöglichen und der Mut 

darf nie verloren gehen. Dabei erscheint es als 

wichtig, einerseits die weiteren Nutzer des 

Hauses, ob Besucher oder Kollegen, nicht zu 

überfordern hinsichtlich der Erscheinung und 

Bedarfe von Menschen mit Unterstützungsbe-
darfen und anderseits auch Menschen mit 

Unterstützungsbedarfe selbst nicht zu über-

fordern, bezüglich der Anforderungen im 

Quartier. So sind die Betreuten bzw. Beschäf-

tigten des Rauhen Hauses doch häufig nur den 

relativ geschützten Raum des Stiftungsgelän-

des gewöhnt.  

 

Mit dem Stadtteilhaus „HorŶer Freiheit“ ǁird 
ein gutes Beispiel für die Arbeit im Quartier 

gezeigt. Es ermöglicht Menschen mit unter-
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schiedlichen Unterstützungsbedarfen eine 

Beteiligung im Quartier und in der Quartiers-

entwicklung. Bisher werden Menschen mit 

komplexem Unterstützungsbedarf vorrangig 

durch kulturelle Angebote im Quartier einge-

bunden. Dabei ist für die Zukunft eine größere 
Beteiligung hinsichtlich der Mitgestaltung von 

Veranstaltungen der Hausgemeinschaft ange-

dacht. Darüber hinaus sollen auch Arbeits-

möglichkeiten für diese Zielgruppe geschaffen 

werden. Das Beispiel zeigt auch in Ansätzen 

eine Beteiligung von Menschen mit komple-

xen Beeinträchtigungen im Quartier. 

 

 Maren Röse 

Stiftung Das Rauhe Haus, Hamburg 

mroese@rauheshaus.de 

 

 Svenja Liestmann 

Stiftung Das Rauhe Haus, Hamburg 

 

Arbeitsgruppe 18 

 

Mehrgenerationen-WG sucht 

Anschluss im Sozialraum. Wie 

lang ist der Weg ins Quartier? 

 

In den Mehrgenerationen-Wohngemein-

schaften des Münchner Vereins Gemeinsam 

Leben Lernen wohnen junge und alte Men-

schen mit und ohne geistige Behinderung 

zusammen. Gerade für die älterwerdenden 

Bewohner mit Behinderung, die aus dem Ar-
beitsleben (oder der Förderstätte) schrittwei-

se aussteigen, wird die Frage interessant, wel-

che Möglichkeiten der Teilhabe in ihrem 

Wohnquartier bestehen. Also streckt man 

seine Fühler aus – zu Nachbarschaftstreffs, 

AlteŶserǀiĐezeŶtreŶ, KirĐheŶgeŵeiŶdeŶ … EiŶ 
spannender und steiniger Weg, mit Überra-

schungen und Rückschlägen. 

Agathe Brückl, Simon Fritz, Eva Thalhammer, 

Barbara Nieder, Gemeinsam Leben Lernen, 

München  

 

 

Vollständige Präsentation: 

www.dhg-kontakt.de/tagungen 
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Verein Gemeinsam Leben Lernen e.V. 

 

Der Verein Gemeinsam Leben Lernen e.V. 

betreibt in München mehrere integrative 

Wohngemeinschaften. Zwei davon sind als 

Mehrgenerationen – Wohngemeinschaften 

ausgelegt. In ihnen leben fünf bzw. sechs 

Menschen mit sog. geistiger Behinderung, die 

sich nicht mehr vollständig im Arbeitsleben 

befinden bzw. schon im Ruhestand sind, mit 

vier Mitbewohnern ohne Behinderung (zu-
meist Studenten) zusammen. Ein Platz im 

Wohnprojekt ist jeweils für einen Menschen 

mit komplexem Hilfebedarf ausgelegt. Die 

Bewohner ohne Behinderung wohnen mietfrei 

in der WG. Als Gegenleistung helfen sie ihren 

Mitbewohnern mit Behinderung im Alltag. 

Pädagogen bzw. pädagogische Hilfskräfte un-

terstützen die WG und garantieren die Beglei-

tung untertags. An einem der beiden Standor-

te werden zusätzlich noch fünf Menschen mit 
Behinderung, die in der Nachbarschaft in 

Apartments wohnen, vom Wohnprojekt aus 

mitbegleitet. (Die detailierten Konzeptionen 

können unter www.gll-muenchen.de nachge-

lesen werden.)  

 

 

Mehrgenerationen-

Wohngemeinschaften 

 

Für die Mehrgenerationen – WGs scheint es 

aus verschiedenerlei Sicht sinnvoll, sich im 

Sozialraum zu orientieren: 

  Der im höheren Alter größere medizini-

sche bzw. pflegerische Bedarf nötigt dazu, 

auch Versorgungsmöglichkeiten außerhalb 

der Wohnprojekte in Anspruch zu neh-

men, um den Bewohnern mit Behinderung 

so lange als möglich den Aufenthalt im 

gewohnten Lebensumfeld zu garantieren. 

So konnte durch Kooperation mit einem 

Pflegedienst, der sich ebenfalls im Neu-

baugebiet des Wohnviertes Domagkpark 

ansiedelte, ein Heimaufenthalt einer Be-

wohnerin verhindert werden: Dieser 

übernahm die notwendige Behandlungs-

pflege, welche das Wohnprojekt nicht hät-

te leisten können. Ebenfalls wird ein Be-

wohner der angegliederten Apartments 

von Fachkräften dieses Dienstes gepflegt. 

Zudem betreibt der Pflegedienst im Rah-

men eines engagierten Projektes auch für 

interessierte Nachbarn einen Mittagstisch. 

Vor allem für die Bewohner in den Apart-

ments stellt dieser eine attraktive und 

günstige Möglichkeit dar, ohne größere 

Kochkenntnisse zu einem warmen Mittag-

essen in Gesellschaft zu kommen – vor al-

lem, wenn sie mit Reduzierung der Ar-

beitszeit im Alter auf die Verpflegung in 

der WfbM verzichten müssen.  

 Durch die größere Notwendigkeit älterer 

Menschen im Ruhestand tagsüber eine zu-

friedenstellende Beschäftigung zu finden, 

macht es Sinn, sich in der nächsten Umge-

bung zu orientieren. Dies gilt umso mehr 

für Menschen mit Behinderung, deren 

Mobilität oft erschwert ist. So nehmen 

Bewohner der WG Riem an Angeboten 

des benachbarten Alten- und Senioren-

zentrums teil. Sie sind in der nahen Kir-

chengemeinde vertreten und besuchen 

dort z.B. regelmäßig Gottesdienste. Eine 

Bewohnerin mit Behinderung tanzte län-

gere Zeit mit Frauen aus dieser Gemeinde 

in verschiedenen Tanzgruppen. 

 Menschen mit Behinderung nehmen aber 

nicht nur an Angeboten teil, sie geben 

auch: So hilft einer der Bewohner des 

Wohnprojektes Domagkpark ehrenamtlich 

beim Mittagstisch im Wohncafé des Pfle-

gedienstes. Eine Bewohnerin der WG 

Riem backt Kuchen für alle im Alten – und 

Servicecentrum des Quartiers. Sie zeigen:  

Viele Menschen sind in der Lage, Aufga-

ben in der Gesellschaft zu übernehmen. 

http://www.gll-muenchen.de/
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  Wir wollen sichtbarer und gesehener Teil 

unserer Nachbarschaft, unseres Viertels 

sein – wir gehören dazu. Deshalb koope-

rieren wir in unseren Quartieren mit 

Nachbarschaftstreffs. (So heißen in Mün-

chen die Standorte quartiersbezogener 

Bewohnerarbeit.) Die Bewohner der 

Apartments im Domagkpark treffen sich 

zu ihrem wöchentlichen gemeinsamen 

Abendessen nicht in der WG, sondern im 

Nachbarschaftstreff. Bei Festen im Quar-

tier sind wir vor Ort – beim Eröffnungsfest 

des Nachbarschaftstreffs spielte zum Bei-

spiel die Band auf der Terrasse der WG. 

Bewohner der WG Riem bieten einen re-

gelmäßigen Spieleabend im Nachbar-

schaftstreff an, zu dem interessierte Leute 

aus dem Quartier herzlich eingeladen sind. 

 

 

Strukturelle Bedingungen 

 

Es gibt natürlich strukturelle Bedingungen für 

diese Erfolge: So ist es bestimmt wichtig, dass 

die Gruppe der Menschen mit Behinderung, 

die in einem Viertel lebt, klein ist: So kann 

jeder von ihnen als Einzelner mit je besonde-

ren Charaktereigenschaften gesehen werden. 

Wenn Menschen mit Behinderung immer in 

großen Gruppen auftreten, verhindert dies 
den Blick auf die Individualität des Einzelnen. 

Zum anderen ist natürlich eine gute Infra-

struktur von Nöten: Dass es in der Nähe der 

Wohnprojekte kooperierende Einrichtungen 

und Personen gibt, ist natürlich vor allem für 

unser Klientel, für das Mobilität mit besonde-

ren Schwierigkeiten besetzt ist, wesentlich. 

Wünschenswert wäre noch, zumindest in ei-

nem der beiden Viertel, eine verbesserte Inf-

rastruktur, was Geschäfte des täglichen Bedar-
fes sowie Cafés und Gaststätten angeht. Auch 

hiervon würden unsere Bewohner profitieren. 

Erschwerend für die Integration in der Nach-

barschaft wirkt die Ansiedlung dieser WGs in 

Vierteln des sozialen Wohnungsbaus: Unsere 

Nachbarn scheinen zum Teil in schwierigen 

Lebensverhältnissen zu stehen – dies wirkt 

sich wohl auch als Barriere in der ungezwun-

genen Annäherung an vermeintlich Fremdes 

aus.  

In Bezug auf Sozialraumorientierung nur nach 

strukturellen Bedingungen bzw. Handlungsan-

sätzen zu fragen, erscheint uns jedoch zu kurz 

zu greifen. 

So machten wir als langjährige Mitarbeiter der 

integrativen Wohnprojekte die Erfahrung, 

dass die alltägliche Begegnung mit Menschen 

mit Behinderung jeden verändert, der sich auf 

sie einlässt. Wir nehmen die Bewohner mit 

Behinderung nicht als Kunden wahr, denen 
wir assistieren. Stattdessen sehen wir uns als 

Gemeinschaft, die nach dem Solidaritätsprin-

zip miteinander leben lernt. Es ist es für uns 

normal, dass wir in Prozessen zueinander fin-

den müssen. Gruppenbildung muss von je-

dem, sei er behindert oder nicht, geleistet 

werden. Dass diese Prozesse wiederum nicht 

nur die Gruppe, sondern auch den Einzelnen 

prägen und somit ändern, ist für uns selbst-

verständlich – wir sehen dies als großen Ge-
winn für alle Beteiligten. 

 

 

Aufbruch ins Quartier 

 

Aus dieser Erfahrung heraus bewerten wir den 

Aufbruch ins Quartier als die Aufforderung, 

Menschen mit Behinderung dieses so normal 

wie möglich zu erschließen. 

Dies führt folgende Implikationen mit sich:  

 Sozialraumorientierung kann nicht zusätz-

lich zu bestehenden Angeboten gemacht 

werden, sondern setzt eine Neuorientie-

rung, eine veränderte Denkausrichtung 

voraus. Statt der Schaffung von Großstruk-

turen, die für Menschen mit Behinderung 

alle Eventualitäten abdecken, sollte ver-

sucht werden, mit ihnen zusammen Mög-
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lichkeiten in der Nachbarschaft zu erkun-

den und zu erschließen. 

 Handlungsleitend kann dafür nur das kon-

krete Interesse des Bewohners mit Behin-

derung sein. Das schließt nicht aus, dass 

man ihm Angebote macht, ihm bestimm-

te, ihm unbekannte Möglichkeiten im 

Quartier zeigt – auswählen muss und kann 

aber nur der einzelne Mensch mit Behin-

derung. Ebenso wichtig ist die Orientie-

rung im konkreten Sozialraum. Möglich-

keiten vor Ort müssen ausgelotet werden: 

Welche Angebote gibt es, welche könnten 

wir schaffen? 

 Scheitern, auch ein Scheitern in Beziehun-

gen, z.B. zum Nachbarn und in Gruppen, 

ist ein völlig normales Vorkommnis und 

muss nicht nur vom Menschen mit Behin-

derung, sondern auch vom Begleiter aus-

gehalten werden. Natürlich kommt an die-

ser Stelle die Frage auf, wie Begegnungen 

begünstigt werden können, wie beste-

hende Barrieren, die mit der Behinderung 

einhergehen, abgebaut werden können. 

Andererseits kann die Erfahrung eines 

Scheiterns vielleicht genutzt werden, um 

in der nächsten Begegnung anders zu 

agieren. Wichtig ist, trotz auch entmuti-

genden Erfahrungen nicht zu leicht aufzu-

geben. 

 Der Begleiter muss sich so von einem Pa-

radigma der Machbarkeit von Beziehun-

gen verabschieden. Wir können höchstens 

die Möglichkeiten begünstigen, dass Men-

schen sich begegnen. Wir können jedoch 

unseren Bewohnern und den Nachbarn ih-

re Beziehungen nicht ab- bzw. überneh-

men. 

 Denn die Erfahrung zeigt: Es kommt im-

mer auf die einzelnen Begegnungen, also 

auĐh auf die „riĐhtigeŶ Leute“ aŶ. Wer ŵit 
wem gut kann, wer neugierig auf andere 

Menschen ist und in seinem Leben das Po-

tential hat, auf andere Menschen zuzuge-

hen und sich einzulassen, muss von 

Mensch zu Mensch, in jeder neuen Be-

gegnung, ausgelotet werden. 

 Dass es eine Bereicherung sein kann, mit 

Menschen mit Behinderung zu leben, 

wurde und wird immer wieder in den 

Wohnprojekten des Vereines erfahren – 

diese Erfahrung könnte nun vielleicht ein 

Stück weit nach außen getragen werden.  

 Es geht bei der Frage der Sozialraumorien-

tierung unter anderem um das Selbstver-

ständnis der Begleiter und die Frage, wie 

sie ihren eigenen Umgang mit Menschen 

mit Behinderung erleben, wie attraktiv 

ihnen ein gemeinsames Leben mit diesen 

erscheint. Wir denken, dass diese Frage 

damit verbunden ist, wieviel Spielraum 

dem Begleiter bleibt, den Menschen mit 

Behinderung nicht nur als Objekt seiner 

Sorge, sondern als Mitmensch mit je eige-

nem Charakter sehen zu können. Dieser 

Aspekt ist natürlich eng damit verknüpft, 

wieviel zur  Verfügung stehende gemein-

same Zeit man hat: Ist es (auch konzeptio-

nell) möglich, dass ich als Begleiter nicht 

nur nötige Aufgaben wie Pflege und Ver-

sorgung am Menschen mit Behinderung 

„aďarďeite“, soŶderŶ die Zeit uŶd Muße 
habe, ihn darüber hinaus kennenzulernen 

und mit ihm schöne Momente zu empfin-

den? 

 So endet das Fragen nach der Sozialraum-

orientierung zu guter Letzt auch wieder 

bei uns Begleitern selbst und der Frage 

unserer Haltung: Wie sehen wir den Men-

schen mit Behinderung? Haben wir (auch 

konzeptionell) die nötigen Ressourcen, um 

immer wieder, auch nach einigem Schei-

tern, neue Versuche zu wagen? Haben wir 

die Zeit und die Muße dazu? Trauen wir 

den Bewohnern mit Behinderung das Fin-
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den in den Sozialraum, in konkrete Begeg-

nungen in der Nachbarschaft zu? Und 

wenn nicht, warum nicht? Und: Haben die 

Bewohner unseres Projektes überhaupt 

Interesse daran, in der Nachbarschaft zu 

agieren? Schließlich auch die Fragen: Wel-

ches Interesse leitet uns bei dem neuen 

Paradigma der Sozialraumorientierung: 

Das Interesse unserer Bewohner? Das In-

teresse der Mitarbeiter, entlastet zu wer-

den? Das Interesse der Kostenträger, Aus-

gaben zu reduzieren? Relevante Fragen, 

die wir uns ehrlich beantworten müssen, 

wenn wir uns mit der Forderung nach So-

zialraumorientierung in der Arbeit mit 

Menschen mit Behinderung auseinander-

setzen.  

 

 Agathe Brückl, Simon Fritz,  

Eva Thalhammer, Barbara Nieder 

Gemeinsam Leben Lernen e.V., München 

b.nieder@gll-muenchen.de 
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DHG-Preis  2015 

Leben im Alter gestalten  

Teilhabe von älteren Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Unter-

stützungsbedarf 

 

Drei Preisträger ausgezeichnet 

Immer mehr Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf erreichen das 
Seniorenalter – eine erfreuliche Entwicklung.  

Zu dem Personenkreis mit hohem Unterstützungsbedarf zählen Menschen mit schwerer geistiger 

oder mehrfacher Behinderung sowie Menschen mit geistiger Behinderung und her-ausforderndem 

Verhalten, die alt geworden sind. Dazu gehören auch Menschen mit geistiger Behinderung, deren 

Unterstützungsbedarf erst im Alter angestiegen ist, z. B. aufgrund von Kompetenzverlusten oder 

chronischen Erkrankungen.  

In der Öffentlichkeit wird das Bild von alten Menschen mit geistiger Behinderung oft einseitig negativ 

auf Pflegebedürftigkeit, Einbußen und Gebrechlichkeit reduziert. Die Freiheiten und positiven Mög-

lichkeiten von Lebensgestaltung, die das Alter heute wie nie zuvor bietet, werden nicht thematisiert.  

Es besteht die Gefahr, dass gerade älter werdende Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in 

Pflegeeinrichtungen gedrängt werden. Das Recht auf Teilhabe, der Anspruch auf Eingliederungshilfe 

gilt ein Leben lang. Art. 8 der UN-BRK fordert explizit dazu auf, „Vorurteile gegeŶüďer Menschen mit 

BehiŶderuŶg auĐh aufgruŶd des Alters iŶ alleŶ LeďeŶsďereiĐheŶ zu ďekäŵpfeŶ.“  
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf dabei zu unterstützen, diese Lebensphase zu gestalten, 

teilzuhaben an dem, was das Alter an Lebenschancen bietet, und gleichzeitig ihnen zu helfen, mit 

Verlusten und Beeinträchtigungen im Alter bis zum Lebensende zurechtzukommen, ist eine heraus-

fordernde neue Aufgabe.  

Vom Alter aus verändert sich zudem der Blick auf die Unterstützung auch in früheren Lebensjahren: 

auf die Entwicklung eines gesundheits-förderlichen Lebensstils, auf die Arbeit mit Angehörigen und 
Freunden, auf die Gestaltung von unterstützten Wohnarrangements. 

Themen der Lebensphase Alter sind u. a. : 

 die Vorbereitung auf den Ruhestand und die Phase des Übergangs  

 der Erhalt des vertrauten Wohnumfeldes  

 eine altersgerechte barrierefreie Umgebung und Hilfsmittel  

 die Teilhabe am Leben im Quartier  

 die Gestaltung freier Zeit  

 die Unterstützung der Beziehungen zu Angehörigen und Freunden  

 ein gesundheitsfördernder Lebensstil  

 die Aufrechterhaltung von Mobilität  

 die Sicherung der Haushaltsführung  

 eine bedarfsgerechte und qualifizierte Pflege  

 der Umgang mit akuten und chronischen Erkrankungen (einschl. Demenz)  

 die Begleitung am Lebensende: Sterben, Tod, Trauer. 
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Der DHG-Preis würdigte innovative Beispiele, die eine selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit 

geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf im Alter sichern und erweitern. 

 

Die Projekte sollen dazu beitragen  

 das Bild von alten Menschen mit geistiger Behinderung in der Öffentlichkeit zu verändern,  

 die selbstbestimmte Teilhabe im Alter sicher zu stellen und weiter zu entwickeln,  

 den Stadtteil bzw. die Gemeinde mit ihren vielfältigen Angeboten und Diensten für Menschen 

mit Behinderung im Alter durch Inklusion und Vernetzung der Akteure zu erschließen.  

 

Jury 

Prof. Dr. Iris Beck, Universität Hamburg  

Ursula Riebeling, Hamburg  

Prof. Dr. Sabine Schäper, Katholische Hochschule NRW Münster  

Ursula Kremer-Preiß, Kuratorium Deutsche Altershilfe Köln  

 

Die Jury hat sich für drei Preisträger entschieden. 

 

 

Die Preisträger 

 

1. Preis: 

Seniorenangebote für Menschen mit geistiger Behinderung der Offenen Behindertenarbeit der 

Lebenshilfe Bamberg  

Wie können Menschen mit geistiger Behinderung im Alter ihre freie Zeit gemäß ihren eigenen Wün-

schen im Gemeinwesen verbringen? Die Offene Behindertenarbeit der Lebenshilfe Bamberg hat zu-

sammen mit den Senior/innen Angebote entwickelt bzw. erschlossen, die außerhalb von Einrichtun-

gen für Menschen mit Beeinträchtigungen in den Stadtvierteln liegen. Senioren mit Behinderung 
können ihre freie Zeit gemäß ihrer persönlichen Vorstellungen gestalten und erhalten für die Wahr-

nehmung von Angeboten eine Unterstützung nach Maß. Vier Unterstützungsbausteine wurden ge-

schaffen:  

 Die individuelle Freizeitassistenz ermöglicht es den Senior/innen, Freizeit gemäß den eigenen 

Vorlieben zu planen und Pläne umzusetzen. 

 Der Cafétreff Miteinander versteht sich als Inklusives öffentliches Angebot in einem Mehrge-

nerationenhaus. Ein Fahrdienst holt bei Bedarf Senior/innen auch zu Hause ab. Ehrenamtli-
che Mitarbeiter/innen unterstützen den Cafétreff. Neben der Begegnung werden auch ab-

wechslungsreiche Aktivitäten im wöchentlichen stattfindenden Treff angeboten. 

 Der OBA-Kulturschlüssel erleichtert Menschen mit Behinderung die Teilnahme an kulturellen 

Veranstaltungen durch freiwillige Begleiter/innen. 

 Der Samstreff ist ein monatlich stattfindender Ausflug für Senioren mit schwerer Behinde-

rung, die eine individuelle Begleitung benötigen. 
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Die Jury hat beeindruckt, wie die Lebenshilfe Bamberg auch in der Lebensphase Alter konsequent auf 

eine individuelle Gestaltung des Lebensabends setzt, Begegnungsmöglichkeit im Gemeinwesen nutzt, 

die eigenen Angebote für Menschen ohne Behinderung öffnet und sehr aktiv ehrenamtliche Unter-

stützer wirbt und einbindet. 

 

2. Preis: 

Apartmenthaus Bochum-Weitmar der Diakonie Ruhr Wohnen gGmbH für Menschen mit  

Behinderungen  

Die Diakonie Ruhr Wohnen in Bochum bemüht sich konsequent darum, Menschen mit Behinderung 

ein Leben in der eigenen Wohnung auch bei hohem und sich veränderndem Unterstützungsbedarf im 

Alter zu ermöglichen. Im Apartmenthaus Weitmar leben 16 Menschen mit komplexen Behinderun-

gen. Über die Hälfte der Bewohner/innen sind 50 Jahre oder älter. Die personzentrierte Unterstüt-

zung wird durch eine qualifizierte Fallverantwortung, die Sicherung einer Rund-um-die-Uhr-

Assistenzbereitschaft (auch nachts), den Aufbau eines spezialisierten Pflegedienstes und den Einsatz 

moderner Technik realisiert. Der Anbieter hat im Wohnviertel zahlreiche Kontakte zu lokalen Akteu-

ren aufgebaut, die die Lebensführung im Wohnumfeld erleichtern. Vorbildhaft werden Leistungen 
der Eingliederungshilfe, der Pflegeversicherung und der Behandlungspflege integriert. Die Unterstüt-

zung kommt dorthin, wo die Menschen wohnen. Ein multiprofessionelles Team arbeitet nach einem 

gemeinsamen Teilhabeverständnis. In hervorragender Weise wird in diesem Projekt ein Hilfemix 

realisiert, der auch im Alter bei sich veränderndem Unterstützungsbedarf den Verbleib in der ver-

trauten Umgebung und den Erhalt von Teilhabechancen sichert. 

 

3. Preis: 

"Wir sind Wendener" - ein Projekt der Tagesstruktur der Wohnstätte Wenden der Lebenshilfe 

Wohnen NRW gGmbH  

 
Wenden ist eine kleine Gemeinde im Kreis Olpe im Sauerland. Die Lebenshilfe stand vor der Aufgabe, 

für Menschen mit Behinderung, die aus der WfbM ausgeschieden sind, Unterstützung bei der Tages-

gestaltuŶg aŶzuďieteŶ. Mit deŵ Projekt “Wir siŶd WeŶdeŶer“ soll das Bild ǀoŶ MeŶsĐheŶ ŵit BehiŶ-
derung im Dorf verändert werden. Durch die aktive Kontaktaufnahme wird Mensch mit Behinderung 

die Möglichkeit gegeben, sich als anerkannte und kompetente Einwohner der Gemeinde zu erleben. 

Geschäfte und Einrichtungen, die die Mensch mit Behinderung interessierten, wurden für gemein-

same Aktionen gewonnen - zum Beispiel eine Pizzeria, ein Eiscafé, ein Blumenladen, ein Zoogeschäft, 

ein Kindergarten. Insbesondere mit dem Kindergarten hat sich eine enge Kooperation entwickelt, 

durch die Kinder, Eltern und älteren Menschen mit Behinderung einander kennen lernen. Auch durch 

andere Aktionen erschließen sich für die Menschen mit Behinderung Begegnungs- und Erfahrungs-
räume im Ort. Sie werden heute viel stärker als Wendener Bürger wahrgenommen. 
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Kurzpräsentationen der Preisträger  

 

1. Preis 

Seniorenangebote für Menschen mit geistiger Behinderung der Offenen Behindertenarbeit  

der Lebenshilfe Bamberg  

Michael Hemm, Offene Behindertenarbeit der Lebenshilfe Bamberg e.V. 

>> Präsentation zur Offenen Behindertenarbeit: www.dhg-kontakt.de/dhg-preis 

 

2. Preis 

Apartmenthaus Bochum-Weitmar der Diakonie Ruhr Wohnen  

Reinhard Jäger, Frank Zittlau, Diakonie Ruhr Wohnen gGmbH für Menschen mit Behinderungen  

>>Präsentation zum Apartmenthaus: www.dhg-kontakt.de/dhg-preis 

 

3. Preis 

„Wir siŶd WeŶdeŶer“ – ein Projekt der Tagesstruktur der Wohnstätte Wenden  

Lebenshilfe Wohnen NRW gGmbH 

(Preisträger leider verhindert) 
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Ankündigung DHG Preis 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammen leben im Quartier - Bürger/innen mit geistiger Behinderung und 

komplexem Unterstützungsbedarf in Stadtteilen und Gemeinden 

 

 Wie inklusiv ein Gemeinwesen ist, zeigt sich daran, wie die Bürger/innen mit und ohne Behinderung 

im Quartier zusammen leben. 

UŶter „Quartier“ ǁird eiŶ sozial geteilter LeďeŶsrauŵ iŵ Alltag ǀerstaŶdeŶ. Daďei kaŶŶ es siĐh uŵ 
einen Stadtteil, eine Kleinstadt oder eine dörfliche Gemeinde handeln. Ob städtisch oder ländlich, ein 

Quartier ist der Ort, an dem Menschen zusammen wohnen und sich begegnen, sich versorgen, arbei-

ten und freie Zeit gestalten. Viele Menschen fühlen sich an ihr Quartier emotional gebunden, ein 

Quartier kann identitätsstiftend wirken.  

Die Altenhilfe und kommunale Seniorenplanung fokussieren schon seit längerem die Schaffung gene-

rationengerechter Quartiere. Die Entwicklung bestehender oder neuer Quartiere ist eine kommuna-
le, gemeinschaftliche Aufgabe, die Menschen mit Beeinträchtigungen, Angehörige, Einrichtungen 

und Dienste im Sinne der Sozialraumorientierung erfolgsversprechend nutzen können. 

Dabei hat das vertraute, alltägliche und gut erreichbare Lebensumfeld für die Teilhabechancen von 

Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und komplexem Unterstützungsbedarf eine besondere 

Bedeutung.  
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Der DHG-Preis würdigt innovative Beispiele, die Quartiere erschließen für die Teilhabe von Er-

wachsenen mit geistiger Behinderung und komplexem Unterstützungsbedarf. 

Beispielsweise kann es sich um Projekte handeln, in denen 

 Akteure im Quartier kooperieren, um Angebote und Dienste zu vernetzen, z. B. für verbesserte 

Unterstützungsstrukturen, um Treffpunkte zu schaffen, gemeinsam aus einer Hand zu beraten, 
Bildung, Sport und Freizeitangebote zu öffnen, Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu 

schaffen, 

 das Wohnen in Nachbarschaften ermöglicht und die Nachbarschaftshilfe gestärkt wird, 

 bürgerschaftliches Engagement von und für Menschen mit Beeinträchtigungen eingebunden 

wird, 

 sich Menschen mit Behinderungen, Angehörige oder Anbieter der Behindertenhilfe an der Quar-
tiersentwicklung in den Kommunen beteiligen, 

 Barrieren in den Quartieren abgebaut werden, 

 in der individuellen Teilhabeplanung Ressourcen und Angebote im Quartier konsequent genutzt 

und persönliche Netzwerke erweitert werden. 

 

UŶter deŵ Motto: „ZusaŵŵeŶ leďeŶ iŵ Quartier – Bürger/innen mit geistiger Behinderung und 

komplexem Unterstützungsbedarf in Stadtteilen und GemeiŶdeŶ“ forderŶ wir Sie als ďerufliĐh oder 
ehrenamtlich Engagierte in Kommunen, sozialen Diensten, Vereinen und Initiativen auf, Ihre Erfah-

rungen und Projektbeschreibungen einzureichen. 

 

Ihr Projekt erfüllt die Voraussetzungen für eine Bewerbung, wenn es 

 Menschen mit geistiger Behinderung und komplexem Unterstützungsbedarf einbezieht, 

 die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe dieses Personenkreises im Quartier fördert, 

 bereits in der Praxis umgesetzt wurde. 

 

Projekte sollen dazu beitragen 

 den Stadtteil bzw. die Gemeinde mit ihren vielfältigen Angeboten und Diensten für Men-
schen mit komplexem Unterstützungsbedarf zu erschließen, 

 inklusive Ansätze in den Städten und Gemeinden bekannt zu machen und zu verbreiten. 

 

Mehr Informationen zu DHG-Preisen:  www.dhg-kontakt.de/dhg-preis 
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Aktuelle  

DHG-Schriften                                          
 
Mehr Teilhabechancen 
für Menschen mit geistiger Behinderung und komplexem Unterstützungsbedarf            

Anforderung ein modernes Teilhaberecht.                                                                     

Dokumentation der Fachtagung von DHG und DGSGB vom 29./30.01.2015 in Berlin. 

Berlin/Jülich 2015 (118 S. / ϭϮ,ϬϬ € / ϭϱ,ϬϬ € oder kosteŶloser DowŶload)  ISBN 978-3-9817519-0-1 

 

 

Menschen mit geistiger Behinderung im Maßregelvollzug 
Herausforderungen für die Behindertenhilfe. 

Dokumentation der Fachtagung vom 6. und 7. Dezember 2012 in Berlin. 

Berlin/Jülich 2013 (209 S. / ϭϮ,ϬϬ € / ϭϱ,ϬϬ € oder kostenloser Download) 

 

 

Perspektiven für Menschen mit geistiger Behinderung  

im Maßregelvollzug 
Expertise im Auftrag der DHG. Von Erik Weber.   

Darŵstadt/ Jülich ϮϬϭϮ (ϲ8 S.; ϭϬ,ϬϬ € / ϭϮ,ϬϬ € oder kostenloser Download ) 
 

Leben so wie Du und Ich 
Wege zur Teilhabe in der Gemeinde und Gesellschaft von Menschen mit geistiger Behinderung 

und hohem Unterstützungsbedarf. 

Beiträge und Projektbeschreibungen zu den DHG-Preisen 2008 und 2010;  

Jülich 2011  (106 S. / 8,ϬϬ € / 10,00 € oder kostenloser Download ) 
 

 

Ausgrenzen – Begrenzen – Entgrenzen? 
Teilhabechancen von behinderten Menschen mit schwerwiegend herausforderndem Verhalten. 

Tagungsbericht DHG/Netzwerk Intensivbetreuung. Heidelberg/Jülich 2010 

(194 S. / 10,00 € / 12,00 € oder kostenloser Download )  ISBN  978-3-00-032022-4 
 

 

Bestelladresse, gesamte Schriftenliste und Schriften zum Download: 
 

www.dhg-kontakt.de       -        mail@dhg-kontakt.de 

DHG-Geschäftsstelle, Am Schulzentrum 9-11, 52428 Jülich 

http://www.dhg-kontakt.de/
mailto:mail@dhg-kontakt.de


Deutsche Heilpädagogische 
GesellsĐhat e.V.

 ■ ďeƌufsüďegƌeifeŶd
 ■ iŶteƌdiszipƌliŶäƌ
 ■ iŶŶoǀaiǀ

Ein Fachverband in der 
Behindertenhilfe zum Mitmachen

 ■ siĐh üďeƌ aktuelle EŶtǁiĐkluŶgeŶ  
 auszutausĐheŶ

 ■ Ŷeue Ziele eŶtǁiĐkelŶ
 ■ siĐh eŶgagieƌeŶ iŵ Kƌeise  
 aŶdeƌeƌ MeŶsĐheŶ

Die DHG wurde 1991 gegründet, uŵ die 
EŶthospitalisieƌuŶg ǀieleƌ geisig ďehiŶdeƌteƌ 
MeŶsĐheŶ aus psǇĐhiatƌisĐheŶ KƌaŶkeŶ
häuseƌŶ uŶd aŶdeƌeŶ GƌoßeiŶƌiĐhtuŶgeŶ 
ǀoƌaŶzutƌeiďeŶ uŶd siĐh füƌ iŶdiǀiduelle 
geŵeiŶdeiŶtegƌieƌte WohŶaŶgeďote uŶd 
HilfeŶ eiŶzusetzeŶ. 

Die DHG will dazu beitragen, die LeďeŶs
Ƌualität ǀoŶ geisig ďehiŶdeƌteŶ MeŶsĐheŶ 
ŵit eiŶeŵ hoheŶ peƌsoŶelleŶ Hilfeďedaƌf zu 
ǀeƌďesseƌŶ:
MeŶsĐheŶ ŵit SĐhǁeƌst uŶd MehƌfaĐhďe
hiŶdeƌuŶgeŶ, ŵit SiŶŶesďeeiŶtƌäĐhiguŶgeŶ, 
ŵit VeƌhalteŶsaufälligkeiteŶ odeƌ psǇĐhi
sĐheŶ EƌkƌaŶkuŶgeŶ.

Außeƌdeŵ ŵöĐhte die DHG iŶŶoǀaiǀe 
EŶtǁiĐkluŶgeŶ iŶ deƌ BehiŶdeƌteŶpoliik  
und in der Praxis der Behindertenarbeit 

vorantreiben: 

Mehƌ LeďeŶs uŶd WohŶƋualität, Selďst
ďesiŵŵuŶg, IŶdiǀiduelle HilfeplaŶuŶg, 
PeƌsöŶliĐhe AssisteŶz, PeƌsöŶliĐhes Budget, 
GleiĐhstelluŶg, SozialƌauŵoƌieŶieƌuŶg  
– auĐh füƌ ďehiŶdeƌte MeŶsĐheŶ ŵit hoheŵ 
odeƌ spezielleŵ Hilfeďedaƌf.

AkiǀitäteŶ deƌ DHG

 ■ FaĐhliĐheƌ AustausĐh
 ■ FaĐhtaguŶgeŶ
 ■ DHGSĐhƌiteŶ
 ■ EǆpeƌiseŶ
 ■ DHGPƌeis
 ■ FaĐhpoliisĐhe StelluŶgŶahŵeŶ
 ■ KoopeƌaioŶ ŵit aŶdeƌeŶ FaĐhǀeƌďäŶdeŶ

DHG-Schri ften 2017 20

ǁǁǁ.dhg-koŶtakt.de ISBN  978-3-9817519-1-8

„Die DHG will dazu beitragen, 

die LeďeŶsƋualität ǀoŶ geisig 
behinderten Menschen mit 

einem hohen personellen 

Hilfeďedaƌf zu ǀeƌďesseƌŶ.“


